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Die Neuordnung des Gesundheitswesens.
Von Stadtrat a. D. Zengerling, Hauptreferent beim Deutschen Cemeindetag, Berlin.

Von den meisten, nicht unmittelbar beteiligten Volkskreisen wenig beach
tet, ist am 1. April d. Js. die Neuordnung eines Gebietes des öffentlichen Lebens 
vor sich gegangen, das das gesamte Volk angeht, so daß die Auswirkungen der 
Neuregelung für die Zukunft des deutschen Volkes von weittragender Bedeu
tung sein werden. Auf Grund des Gesetzes zur Vereinheitlichung des Gesund
heitswesens vom 3. Juli 1934 — RGBl. I S. 531 — (im folgenden kurz „Gesetz“ 
genannt) und der im Laufe der folgenden Monate zu diesem Gesetz ergangenen 
Ausführungsbestimmungen ist das öffentliche Gesundheitswesen in Deutsch
land nicht nur einheitlich, sondern auf manchen Gebieten und in vielen Ge
genden auch völlig neu gestaltet worden. Wenn dabei auch der Grundsatz 
maßgebend war, die bereits geleistete wertvolle Arbeit zu nützen und die be
stehenden Einrichtungen planmäßig dem Volksganzen dienstbar zu machen, 
so mußte doch andererseits das ins Auge gefaßte Ziel „der Schaffung eines der 
Staatshoheit zur Durchführung ihrer Maßnahmen zur Volksgesundung voll 
zur Verfügung stehenden beweglichen und doch nach einheitlichen Gesichts
punkten lenkbaren Verwaltungsapparates“ zu grundlegenden Änderungen der 
bisherigen Rechtslage führen. Da das Gesetz nur den Rahmen bildet, der 
durch verschiedene zu seiner Ausführung erlassene Verordnungen ausgefüllt 
worden ist, so läßt sich das Gesamtbild nur bei Betrachtung aller in Frage 
kommenden Bestimmungen erkennen. Denn gleichzeitig mit der Vereinheit
lichung des Gesundheitswesens und dem organisatorischen Aufbau der Ge
sundheitsämter verwirklicht die Neuregelung den schon lange gehegten Plan 
der Schaffung eines Einheitsmedizinalbeamten, der in Zusammenarbeit mit 
allen übrigen sich mit der gesundheitlichen Betreuung der Volksgenossen in 
irgendeiner Form befassenden Personenkreisen in Zukunft die gesundheitlichen 
Geschicke des Volkes maßgebend beeinflussen und leiten soll.
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I. Die Aufgaben des Gesundheitsamtes 
(Sachliche Zuständigkeit).

Das vorgeschilderte Ziel will das Gesetz keineswegs dadurch erreichen, 
daß es alle das Gebiet des Gesundheitswesens berührenden Fragen den Ge
sundheitsämtern zuweist, sondern der Gesetzgeber hat in § 3 des Gesetzes das 
Aufgabengebiet genau Umrissen und den Inhalt der dort genannten einzelnen 
Aufgaben im § 4 der 1. DurchfVO. vom 6. 2. 1935 — RGBl. I S. 177 — (1. 
DYO.) noch näher erläutert. Dabei beschränkt er diese Aufgaben auf die ärzt
lichen Feststellungen und Maßnahmen, „die zur Vorbereitung einer zweck
mäßigen Gesundheitsfürsorge erforderlich sind“. Die gesamte wirtschaftliche 
Fürsorge ebenso wie die Jugendwohlfahrt gehören mithin selbst dort, wo sie 
der Durchführung gesundheitlicher Maßnahmen dienen, nicht zur Zuständig
keit der Gesundheitsämter. Jedoch wird, wie in der Begründung zum Gesetz 
(Reichs- und Staatsanzeiger Nr. 155 vom 6. 7. 1934) ausdrücklich festgestellt 
wird, durchaus die Möglichkeit gegeben, daß wie bisher in kleineren übersicht
lichen Verwaltungsbezirken die Gemeinden und Gemeindeverbände ihrerseits 
durch besondere Regelung diese Aufgaben der ärztlichen Leitung des Gesund
heitsamtes unterstellen und ihr hierfür Haushaltsmittel zur Verfügung stellen 
(vgl. auch § 4 Abs. 1 letzter Satz der 1. DVO.).

Die organisatorische Trennung der ärztlichen und der fürsorgerischen Be
treuung erfordert eine besonders verständnisvolle Zusammenarbeit beider 
Zweige. Sie erscheint gewährleistet, wenn der Leiter des Gesundheitsamts die 
Grenzen der finanziellen Leistungsfähigkeit des Trägers der Fürsorge richtig 
erkennt und der Leiter des Fürsorgeverbandes die ihm zu Gebote stehenden 
finanziellen Möglichkeiten in ausreichendem Maße auch für die Ziele des Ge
sundheitsamts zur Verfügung stellt.

Wenden wir uns den einzelnen Aufgabengebieten zu, so hat das Gesund
heitsamt zunächst die genannten Aufgaben zu erfüllen, die bisher den Amts
ärzten obgelegen haben, mithin die ärztlichen Aufgaben der Gesundheitspolizei 
und die amts-, gerichts- und vertrauensärztliche Tätigkeit, soweit sie durch 
Landesrecht dem Amtsarzt übertragen ist. Das Gesundheitsamt ist ärztlicher 
Berater der Gesundheitspolizeibehörde und hat bei der Seuchenbekämpfung 
durch Ermittlungen und Vorschläge mitzuwirken und die ärztlichen Aufgaben 
auf dem Gebiete der Lebensmittel- und Gewerbepolizei durchzuführen, soweit 
nicht dafür besondere ärztliche Berater vorhanden sind.

Als zweite angesichts der Bestrebungen des nationalsozialistischen Staates 
besonders wichtige Aufgabe ist es Sache des Gesundheitsamtes, die Erb- und 
Rassenpflege einschl. der Eheberatung aufzubauen und durchzuführen sowie 
Sorge dafür zu tragen, daß durch entsprechende Belehrung die Grundsätze 
dieses Zweiges der Gesundheitsfürsorge Gemeingut des deutschen Volkes wer
den. Auch die Durchführung der amtsärztlichen Aufgaben des Gesetzes zur 
Verhütung erbkranken Nachwuchses und die Mitwirkung bei der Bekämpfung 
des Geburtenrückganges obliegen dem Gesundheitsamt. Ebenso wird in Zu
kunft die allgemeine gesundheitliche Volksbelehrung von ihm betrieben werden.

Schulgesundheitspflege, Mütter- und Kinderberatung sind weitere Pflicht
aufgaben des Gesundheitsamtes, die insbesondere in der Form der laufenden 
Überwachung der Schul- und Kleinkinder, der Anleitung der Mütter und der 
Beratung der Erziehungsberechtigten in Fragen der gesundheitlichen Ent
wicklung der Kinder sich abspielen werden. Ärztliche Behandlung dagegen 
ist nicht Aufgabe des Gesundheitsamts.

Wenn schließlich da6 Gesundheitsamt auch die ärztlichen Aufgaben der 
Fürsorge für Tuberkulöse, Geschlechtskranke, körperlich Behinderte, Sieche
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nud Süchtige durchführen soll, so wird es gerade auf diesen Gebieten in der 
Hauptsache sich um vorbeugende oder ergänzende Maßnahmen handeln, da 
die Entscheidung über die Durchführung der Maßnahmen und ihre Durchfüh
rung selbst im wesentlichen zur wirtschaftlichen Fürsorge gehören. Während 
auf dem Gebiete der Geschlechtskrankenfürsorge die Aufgabenteilung mit der 
Gesundheitsbehörde dahingehend klar geregelt ist, daß das Gesundheitsamt 
nur der ärztliche Berater dieser Behörde sein kann, ist für das Gebiet der Krüp
pelfürsorge auf folgendes hinzuweisen: Wenn nach § 4 Abs. 10 1. DVO. das 
Hauptgesundheitsamt den Heilplan festzulegen hat, so kann es 6ich nur um 
einen unverbindlichen Vorschlag handeln. Keineswegs aber ißt der zuständige 
Landeskrüppelarzt an diesen Heilplan irgendwie gebunden, da er nach wie vor 
für den Erfolg der Entkrüppelungsmaßnahmen verantwortlich bleibt. Ebenso 
wird man auch die Vorschrift, daß die Einrichtung und Unterhaltung von Für
sorge- und Beratungsstellen dann zu den Aufgaben des Gesundheitsamts ge
hört, wenn bei diesen Stellen der Schwerpunkt der Tätigkeit in der ärztlichen 
Beratung und Untersuchung liegt (§ 4 Abs. 13 1. DVO.), angesichts der Be
gründung zum Gesetz dahin auffassen müssen, daß dort, wo bisher bereits 
Fürsorge- und Beratungsstellen bestanden haben, die auch in Zukunft noch 
andere Aufgaben als die des Gesundheitsamts zu erfüllen haben, diese Stellen 
bestehen bleiben und sich die Gesundheitsämter ihrer bedienen. Widerspräche 
es doch dem Sinn und dem Zweck der Neuregelung, hier ein kostspieliges Ne
beneinander mehrerer Stellen zu schaffen.

Wenn dem Gesundheitsamt die ärztliche Mitwirkung bei Maßnahmen zur 
Förderung der Körperpflege und Leibesübungen als Aufgabe übertragen ist, 
so soll dadurch Gewähr geboten werden, daß gesundheitliche Schädigungen 
der dabei Beteiligten vermieden und die Veranstaltungen ärztlich überwacht 
werden.

Wie das Gesundheitsamt die ihm gestellten Aufgaben erledigen soll, dar
über werden, soweit es sich um allgemeine Grundsätze handelt, in der den 
Allgemeinen Teil der Dienstordnung enthaltenden zweiten DurchfVO. vom22.2. 
1935 — RGBl. I S. 215 — (2. DVO.), soweit die Durchführung der verschiede
nen Einzelaufgaben in Betracht kommt, in der den Besonderen Teil der Dienst
ordnung darstellenden 3. DVO. vom 30. 3.1935 — RMinBl. S. 327 — (3. DVO.) 
Bestimmungen getroffen.

Oberster Grundsatz soll Handeln nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten 
sein, die insbesondere bei allen Vorschlägen und Maßnahmen immer wieder 
berücksichtigt werden müssen. Deshalb dürfen Vorschläge zur Abstellung von 
Mißständen nicht über das Maß des tatsächlichen Bedürfnisses hinausgehen, 
das den finanziellen Mitteln Rechnung tragen soll. Im übrigen haben die Ge
sundheitsämter, um ihren Aufgaben gerecht zu werden, die gesundheitlichen 
Verhältnisse ihres Bezirks zu beobachten, die Durchführung der Gesundheits
gesetzgebung zu überwachen, gutachtliche Äußerungen abzugeben, Unter
suchungen und Feststellungen vorzunehmen und die vorgeschriebenen amt
lichen Zeugnisse auszustellen. Zu diesem Zwecke steht ihren ärztlichen Kräften 
das Recht zu, zur amtlichen Besichtigung alle Anstalten, Anlagen, Räume und 
Örtlichkeiten zu betreten, die der Aufsicht des Gesundheitsamts unterstehen. 
Andererseits sind alle im Besitz der öffentlichen Hand befindlichen Anstalten 
verpflichtet, sich im Rahmen ihrer Ausstattung den Gesundheitsämtern zur 
Untersuchung gegen eine angemessene Gebühr zur Verfügung zu stellen, wobei 
die Vergütung tariflich durch den Reichsminister des Innern festgesetzt werden 
kann.

Die für die Durchführung der einzelnen Befugnisse auf dem Gebiete der 
Gesundheitspolizei geltenden Vorschriften finden sich in der 3. DVO.; doch
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sind dort auch eingehende Bestimmungen über die Erb* und Rassenpflege, die 
Schulhygiene, die Bekämpfung des Geburtenrückganges, die Mütterberatung, 
die Säuglings- und Kleinkinderfürsorge und die Aufgaben der Fürsorge für 
Tuberkulöse, Geschlechtskranke, Körperbehinderte, Sieche und Süchtige ent
halten, ebenso wie für die Mitwirkung auf dem Gebiete der Körperpflege und 
Leibesübungen, zu denen auch die Förderung und Beaufsichtigung des Bade
wesens wird gerechnet werden können. Dagegen ergibt sich die Zuständigkeit 
des Gesundheitsamts auf den Gebieten des Rettungs- und Krankenbeförde
rungswesens, des Luftschutzes, der Heilquellen und Kurorte, des Leichen- und 
Bestattungswesens offenbar aus den Aufgaben der Gesundheitspolizei.

Zeigt diese im Rahmen dieser allgemeinen Ausführungen nur andeutungs
weise mögliche Aufzählung der Aufgaben des Gesundheitsamts schon, daß 
trotz seiner Beschränkung auf die ärztliche Seite die Bedeutung dieser neuen 
Einrichtung eine sehr umfassende ist, so hat das Gesetz ausdrücklich vorge
sehen, daß darüber hinaus ihr auch besonders auf dem Gebiete der Sozialver
sicherung auf Grund besonderer Regelung weitere vertrauensärztliche Tätig
keiten übertragen werden können. Hier Hegen für die Zukunft noch Entwick- 
lungsmögUchkeiten, deren Bedeutung im AugenbHck noch nicht übersehen 
werden kann.

Getreu dem Grundsatz der Trennung der ärztUchen Aufgaben von der 
wirtschaftlichen Fürsorge bestimmt das Gesetz dagegen ausdrückUch, daß 
Krankenhäuser, Heil- und Pflegeanstalten, Heime der geschlossenen und halb
geschlossenen Fürsorge, Kur- und Badeanstalten und ähnUche Einrichtungen, 
ferner auch Medizinal- und bakteriologische Untersuchungsstellen sowie Le- 
bensmitteluntersuchungsstellen nicht in die Verwaltung der Gesundheitsämter 
genommen werden, sondern in der der bisherigen Träger bleiben sollen. Wo 
daher derartige Anstalten und Einrichtungen bisher zur Zuständigkeit des 
Gesundheitsamts gehörten, werden sie, wie alle anderen Zweige der Gesund
heitsfürsorge, die nicht zu den gesetzhchen Pflichtaufgaben der neuen Gesund
heitsämter gehören, aus dieser Zuständigkeit zu lösen sein. Dabei wird die 
Frage, ob und inwieweit ihre verwaltungsmäßige oder personelle AngUederung 
an das Gesundheitsamt mögUch und zweckmäßig ist, an anderer Stelle zu er
örtern sein. Andererseits ist die sachHche Zuständigkeit der Gesundheitsämter 
eine ausschHeßHche, so daß sich vor allem auch die Gemeinden und Gemeinde
verbände, die kein Gesundheitsamt erhalten können, jeder eigenen Tätigkeit 
auf den Aufgabengebieten des Gesundheitsamts zu enthalten haben.

II. Der Bezirk des Gesundheitsamts 
(örtUche Zuständigkeit).

GrundsätzUch geht das Gesetz davon aus, daß in jedem Stadtr undXand- 
kreise ein Gesundheitsamt zu errichten ist. Da jedoch die Gebiete der Stadt- 
und Landkreise infolge der historischen Entwicklung dieser Gebietskörper
schaften in Deutschland nicht nur in Bezug auf ihre Größe sehr verschieden 
sind, sondern auch nicht alle Länder eine entsprechende GHederung aufzu
weisen haben, so sieht § 1 Abs. 2 1. DVO. vor, daß die Oberste Landesbehörde 
im Einvernehmen mit dem Reichsminister des Innern Ausnahmen von dem 
vorerwähnten Grundsätze bestimmen kann, während in § 2 a. a. O. festgelegt 
ist, welche Verwaltungsbezirke in den einzelnen Ländern als Stadt- und Land
kreise im Sinne des Gesetzes zu gelten haben. Soweit sich bisher übersehen 
läßt, ist in zahlreichen Fällen, insbesondere dort, wo es sich um Stadtkreise 
und den sie umgebenden Landkreis handelt, von der Ausnahme Gebrauch ge
macht und für beide ein gemeinsames Gesundheitsamt eingerichtet worden. 
In diesen Fällen sieht jedoch die 1. DVO. die MögUchkeit der Errichtung von
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Nebenstellen des Gesundheitsamts vor. Die gleiche Möglichkeit ist auch 
dort gegeben, wo zu dem Bezirke des Gesundheitsamts mehrere größere kreis
angehörige Gemeinden gehören. Bezirksstellen nennt im Gegensatz zu 
diesen Nebenstellen die 1. DVO. diejenigen Stellen, die in Stadtkreisen mit 
mehr als 400 000 Einw. zur zweckmäßigen Durchführung der Aufgaben des 
Gesundheitsamts eingerichtet werden können. Von ihnen ist eine die „Haupt
stelle“, die sowohl die Aufsicht über die anderen führt als auch diejenigen Auf
gaben erledigt, die einheitlich zusammengefaßt bleiben müssen. Bezirks- und 
Nebenstellen dürfen nur mit Genehmigung der Obersten Landesbehörde oder 
der von ihr bestimmten Stelle errichtet werden.

Während Bezirks- und Nebenstellen alle Aufgaben des Gesundheitsamts 
selbst zu erledigen haben, und zwar die Bezirksstellen selbständig, soweit sie 
sich die Hauptstelle nicht vorbehält, läßt § 6 der 1. DVO. die Möglichkeit zu, 
daß in größeren Gesundheitsämtern besondere Abteilungen für die Bear
beitung einzelner Aufgabengebiete eingerichtet werden. Als Beispiele werden 
die Erb- und Rassenpflege einschl. der Eheberatung und die ärztliche Mitwir
kung bei Maßnahmen zur Förderung der Körperpflege und Leibesübungen 
(Sportarzt) genannt.

III. Der Aufbau und die Einrichtung des Gesundheitsamts.
Das Gesundheitsamt wird von einem Amtsarzt geleitet, der als vollbesol

deter Beamter angestellt werden muß. Leiter eines Gesundheitsamts kann 
nur werden, wer im Besitz der Bestallung als Arzt und der medizinischen Dok
torwürde bei einer Universität des Deutschen Reiches ist, mindestens 5 Jahre 
praktische Tätigkeit als Arzt ausgeübt und die staatspolizeiliche Prüfung auf 
Grund einer vom Reichsminister des Innern anerkannten Prüfungsordnung 
bestanden hat. Von dem Erfordernis der Ausübung einer 5jährigen Praxis 
kann der Reichsminister des Innern teilweise absehen oder eine nicht als selb
ständiger Arzt verbrachte ärztliche Tätigkeit auf den 5jährigen Zeitraum an
rechnen. Die staatsärztliche Prüfung kann in der Übergangszeit durch die 
Tatsache ersetzt werden, daß der Amtsarzt sich mindestens 5 Jahre als leiten
der Arzt eines kommunalen Gesundheitsamts bereits bewährt hat.

Der Amtsarzt kann in der Leitung des Gesundheitsamts in der Regel nur 
durch einen beamteten Arzt vertreten werden, der gleichfalls die staatsärztliche 
Prüfung entweder bereits abgelegt hat oder innerhalb eines Jahres nach seiner 
Anstellung ablegt.

Neben diesen beiden beamteten Ärzten richtet die weitere Besetzung des 
Gesundheitsamts mit ärztlichem Personal, das sowohl aus beamteten Ärzten 
als auch aus Hilfsärzten bestehen kann, sich nach der Größe und Bevölkerungs
zahl des Bezirks.

Der Leiter einer Bezirksstelle muß ebenfalls ein vollbesoldeter beamteter 
Arzt sein, der den Erfordernissen für die Anstellung eines Amtsarztes genügen 
soll, während der Leiter einer Nebenstelle der Amtsarzt selbst ist, der mit der 
Führung der Geschäfte jedoch einen seiner Hilfsärzte beauftragen kann.

Außer dem ärztlichen Personal sind je nach Art und Umfang des Gesund
heitsamts die erforderlichen Hilfskräfte (Gesundheitspfleger, Gesundheitspfle
gerinnen, technische Assistentinnen, Schwestern, Helferinnen und Bürokräfte) 
einzustellen. Dabei ist zwar in § 15 l.DVO. die Zurverfügungstellung von Ge
sundheitsfürsorgerinnen für Aufgaben des Wohlfahrts- und Jugendamts vor
gesehen. Es wird aber vielfach, insbesondere dort, wo es sich nicht um ein
fache und kleine Verhältnisse handelt, zweckmäßiger sein, den umgekehrten 
Weg zu gehen und den gemeindlichen Fürsorgeapparat für Zwecke des Gesund
heitsamtes zur Verfügung zu stellen, zumal dadurch nicht nur die Staatsflnan-
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zen geschont werden, sondern auch die Einheitlichkeit der Familienfürsorge 
stärker gewährleistet erscheint. Daß in beiden Fällen das Nebeneinander zwei
er Auftraggeber zu Konflikten und damit zu einer Erschwerung der Fürsorge
arbeit führen kann, darf nicht verschwiegen werden. Eine den örtlichen Ver
hältnissen angepaßte Praxis wird aber auch hier den richtigen Weg finden.

Über die Ausstattung der Gesundheitsämter mit Räumen und Einrich
tungsgegenständen enthält § 16 1.DV0. einige Vorschriften, insbesondere über 
die Mindestzahl der Räume und die zweckmäßige Art der Unterbringung, 
während sich in der 3. DVO. Bestimmungen über den Geschäftsverkehr, vor 
allem über die vom Gesundheitsamt zu führenden Geschäftsbücher und Listen, 
über die Registratur und die Verwendung von Marken im amtlichen Schrift
verkehr finden.

IV. Das Verhältnis des Gesundheitsamts zum Kreise.
Gemäß § 4 Abs. 1 Satz 1 des Gesetzes sind die Gesundheitsämter grund

sätzlich staatliche Einrichtungen. Um jedoch das eingangs geschilderte Ziel 
einer „planmäßigen Nutzung bisher geleisteter wertvoller Arbeit unter mög
lichster Ausnutzung vorhandener brauchbarer Einrichtungen“ (Begr.) zu er
reichen, gibt das Gesetz die Möglichkeit der Beibehaltung kommunaler Ge
sundheitsämter, die die ihnen obliegenden amtlichen Aufgaben als Auftrags
angelegenheiten zu erledigen haben (§ 21 1. DVO.). Diese Belassung, die jeder
zeit widerrufen werden kann, wenn das Gesundheitsamt die ihm durch das Ge
setz übertragenen Aufgaben nicht ordnungsgemäß erfüllt, kann in zweifacher 
Form geschehen: entweder erhält das kommunale Gesundheitsamt einen staat
lichen Leiter oder auch der Leiter des Amtes bleibt ein Kommunalbeamter.

a) Das staatliche Gesundheitsamt.
Das staatliche Gesundheitsamt ist eine selbständige Behörde, die in An

lehnung an den Stadt- oder Landkreis geschaffen ist. Es führt ein besonderes 
Dienstsiegel mit dem Landeswappen und der Aufschrift „Staatl. Gesundheits
amt des (Stadt-, Land-)Kreises..................... “. Seine Aufträge erhält es durch
die Vorgesetzte Dienstbehörde, der es auch seine Berichte zu erstatten bat. 
Vorgesetzte Dienstbehörde ist diejenige Behörde, die den Stadt- oder Landkreis 
beaufsichtigt (§ 18 Abs. 1 2. DVO.). Der Leiter des Kreises (Landrat, Ober
bürgermeister) kann an das Gesundheitsamt in Angelegenheiten des Gesund
heitswesens Ersuchen richten, die das Gesundheitsamt zu befolgen verpflichtet 
ist. Insbesondere kann er jederzeit gutachtliche Äußerungen über bestimmte 
Angelegenheiten verlangen. Ebenso wie das Gesundheitsamt seine Berichte 
an die Vorgesetzte Behörde durch die Hand des Leiters des Kreises einzureichen 
verpflichtet ist, hat dieser Berichte über gesundheitliche Angelegenheiten vor
her dem Gesundheitsamt zur Kenntnis zu geben und abweichende Stellung
nahmen des Amtes seinen Berichten beizufügen. Bei Meinungsverschieden
heiten entscheidet die Aufsichtsbehörde, doch ist bei Gefahr im Verzüge der 
Leiter des Kreises befugt, einstweilige Anordnungen zu treffen. Im übrigen 
regelt § 19 1. DVO. die Zusammenarbeit der staatlichen Gesundheitsämter 
mit den Kreis- und Gemeindebehörden durch die Bestimmung, daß die Ge
sundheitsämter ihre Tätigkeit in Anlehnung an diese und in steter Fühlung
nahme mit ihnen durchzuführen haben. Andererseits haben Kreis und Ge
meinde den Leiter des staatlichen Gesundheitsamts an allen Angelegenheiten 
zu beteiligen, die für die Aufgaben des Gesundheitsamts von Bedeutung sind 
oder werden können, insbesondere zu allen solche Angelegenheiten behandeln
den Sitzungen heranzuziehen und ihm die Stellung eines ärztlichen Fachberaters 
des Leiters des Kreises oder der Gemeinde einzuräumen. Darüber hinaus ver-
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pflichtet § 14 2. DVO. das staatliche Gesundheitsamt zu enger Fühlungnahme 
mit den Kreis- und Gemeindebehörden in allen gemeinsamen Fragen, zu denen 
in erster Linie die Fürsorgeangelegenheiten zu zählen sein dürften, und macht 
es beiden Teilen zur Pflicht, sich gegenseitig zu allen einschlägigen Besichtigun
gen einzuladen.

b) Das kommunale Gesundheitsamt mit staatlicher Spitze.
Ist gemäß § 4 Abs. 2 Satz 1 des Gesetzes anstelle eines staatlichen Gesund

heitsamts eine Einrichtung des Stadt- oder Landkreises als Gesundheitsamt 
im Sinne des Gesetzes anerkannt, so wird in der Regel ein staatlicher Amtsarzt 
zum Leiter dieses Gesundheitsamts ernannt. Die bisherigen ärztlichen Leiter 
dieser Gesundheitsämter sind in den Staatsdienst zu übernehmen, soweit der 
Stadt- oder Landkreis es verlangt und sie eine den Amtsärzten gleichwertige 
Ausbildung besitzen oder sich in der Leitung eines Gesundheitsamts hinrei
chend bewährt haben. Bei der Ernennung des staatlichen Amtsarztes zum 
Leiter des Gesundheitsamts ist die Gemeinde (der Gemeindeverband) zu hören. 
Die Einheitlichkeit der Kommunal Verwaltung wird durch die Vorschrift des 
§ 22 1. DVO. sichergcstellt, die den staatlichen Amtsarzt hinsichtlich der Durch
führung der dem Gesundheitsamt obliegenden Aufgaben den Weisungen des 
Leiters der Gemeinde oder des Kreises unterstellt, ihm dafür aber auch das 
Recht gibt zu verlangen, daß er an allen Angelegenheiten beteiligt wird, die 
für die Durchführung der Aufgaben des Gesundheitsamts von Bedeutung sind 
oder werden können, und daß er zu Sitzungen, in denen solche Angelegenheiten 
erörtert werden, mit beratender Stimme in gleicher Weise herangezogen wird 
wie ein Beamter des Stadt- oder Landkreises in leitender Stellung. Das kom
munale Gesundheitsamt führt das Dienstsiegel der Gemeinde oder des Gcmcin- 
deverbandes. Daraus ergibt sich, daß die kommunalen Gesundheitsämter nur 
Dienststellen der Kommunalverwaltung sind und nicht als kommunale Ver
waltungsstellen eigener Art hingcstellt werden können. Wie bei allen anderen 
kommunalen Dienststellen ist der Oberbürgermeister bzw. der Landrat der 
verantwortliche Leiter der Verwaltung. Die zweckmäßige Bezeichnung wird 
daher lauten müssen: „Der Oberbürgermeister (Gesundheitsamt) usw.“.

Wenn in § 13 Abs. 3 2. DVO. vorgeschrieben ist, daß die für das staatliche 
Gesundheitsamt geltende Bestimmung, daß der Leiter des Kreises bei Berichten 
über gesundheitliche Angelegenheiten des Kreises an seine Vorgesetzte Dienst
behörde den Bericht vorher dem Gesundheitsamt zur Kenntnis zu geben und 
eine etwa abweichende Stellungnahme dieses Amtes seinem Bericht beizufügen 
habe, entsprechende Anwendung zu finden habe, so wird man diese Vorschrift 
den Eigentümlichkeiten der kommunalen Verwaltung anpassen müssen. Da 
der Amtsarzt schon in seiner Eigenschaft als Dezernent des Gesundheitsamts 
wohl in allen Fällen an der Abfassung des Berichtes beteiligt ist, kommt eine 
vorherige Vorlegung des Berichts beim Gesundheitsamt nicht in Frage. Aller
dings muß der Leiter des Kreises eine etwa abweichende Meinung des Amts
arztes in der vorgeschriebenen Form zur Kenntnis der Aufsichtsbehörde 
bringen.

c) Das kommunale Amt mit kommunaler Spitze.
Eine, wie nach der Fassung des Gesetzes zu erwarten war, nur geringe 

Anzahl von Stadt- und Landkreisen, bei denen die bisherige Art der Durch
führung der Gesundheitsfürsorge es angezeigt erscheinen ließ, von der Aus
nahmebestimmung des § 5 Abs. 1 Satz 2 des Gesetzes Gebrauch zu machen, 
hat das Gesundheitsamt in der Form der totalen Kommunalisierung erhalten, 
bei der auch der leitende Amtsarzt Kommunalbeamter ist. In diesen Fällen 
ändert sich, abgesehen davon, daß die Aufgaben nicht wie bisher als Selbst-
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verwaltungs-, sondern als Auftragsangelegenheiten durchgeführt werden und 
daß die Tätigkeit der Kreisärzte hinzugekommen ist, an der bisherigen kom
munalen Gesundheitsverwaltung nichts. Die Stellung des Kommunalarztes 
als Leiter des kommunalen Gesundheitsamts regelt sich gemäß § 8 2. DYO. 
nach der Deutschen Gemeindeordnung. Insbesondere kommen hier die Be
stimmungen der §§ 34 ff. in Betracht, die die Zuständigkeit und die Dienstver
hältnisse der Beigeordneten regeln. Angesichts der Bedeutung des Gesund
heitsamts wird seinem Leiter im allgemeinen die Stellung eines hauptamtlichen 
Beigeordneten eingeräumt werden müssen. Wo die Beschränkung der Zahl 
der Beigeordneten diese Lösung nicht zuläßt, dürfte es sich empfehlen, ihn 
zum ehrenamtlichen Beigeordneten zu machen. In jedem Falle aber wird er 
als ärztlicher Fachberater des Leiters des Kreises dem Oberbürgermeister oder 
Landrat immittelbar zu unterstellen sein. Im übrigen gelten hinsichtlich des 
Verhältnisses des Gesundheitsamts zu dem Kreise die gleichen Grundsätze, 
wie sie für das kommunale Gesundheitsamt mit staatlicher Spitze oben darge
stellt sind.

V. Die Kosten des Gesundheitsamts.
Wie sich aus §§ 4, 7 und 9 des Gesetzes ergibt, werden die Kotsen der 

Gesundheitsämter und des öffentlichen Gesundheitsdienstes einerseits durch 
Gebühren und Erstattung von Auslagen, andererseits durch Leistungen des 
Reiches, der Länder und der Kreise aufgebracht.

a) Gebühren.
Was die Gebühren anbetrifft, so hat der Reichsminister des Innern von 

der ihm durch § 7 des Gesetzes gegebenen Ermächtigung Gebrauch gemacht 
und durch die VO. über die Gebührenerhebung der Gesundheitsämter vom 
28. 3. 1935 (RGBl. I S. 481) nicht nur einen eingehenden Tarif für die für die 
einzelnen Verrichtungen zu erhebenden Gebühren aufgestellt, sondern auch Be
stimmungen über Gebührenfreiheit, über die Einziehung der Gebühren und 
ihre Verteilung sowie über die endgültige Feststellung ihrer Höhe erlassen. 
Von besonderer Bedeutung ist dabei die Bestimmung, daß alle Verrichtungen 
des Gesundheitsamtes, die von dem Kreise, für den es eingerichtet ist, zur 
Durchführung von Fürsorgeaufgaben zugunsten der hilfsbedürftigen Bevölke
rung oder von ihm als Gesundheitsbehörde im Sinne des Gesetzes zur Bekämp
fung der Geschlechtskrankheiten benötigt werden, von der Gebührenpflicht 
befreit sind. Aus dieser Vorschrift in Verbindung mit der bereits erwähnten 
Bestimmung des § 14 2. DVO., durch die das Gesundheitsamt zur Erstattung 
von Gutachten verpflichtet wird, wird man schließen müssen, daß z. B. gut
achtliche Äußerungen über die Arbeitsfähigkeit von Unterstützungsempfän
gern vom Gesundheitsamt gebührenfrei zu erstatten sind. Gebührenfrei sind 
auch alle Verrichtungen des Gesundheitsamts im Rahmen seiner gesetzlichen 
Aufgaben mit Ausnahme der Tätigkeiten auf dem Gebiete der Gesundheits
polizei, sofern es sich nicht um Aufgaben handelt, deren Kosten auf Grund 
besonderer Regelung dem Lande oder Kreise zur Last fallen. Die Reisekosten 
der Beamten und Angestellten bei Dienstreisen sind von dem Gebührenpflich
tigen dem Gesundheitsamt zu erstatten. Ist ein solcher nicht vorhanden, so 
hat der Kostenträger des Gesundheitsamts, mithin bei staatlichen Gesund
heitsämtern der Staat, bei kommunalen der Stadt- oder Landkreis, diese 
Kosten endgültig zu tragen. Für den Fall, daß auf einer Dienstreise Verrich
tungen für mehrere Zahlungspflichtige ausgeführt werden, regelt § 4 der Ge
bührenordnung die anteilmäßige Verrechnung der Reisekostenvergütung. Die 
Gebühren und Auslagen können im Verwaltungszwangsverfahren beigetrieben
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werden. Außer den durch den Tarif festgesetzten Gebühren dürfen die Ge
sundheitsämter für ihre Tätigkeit andere Gebühren nicht fordern; auch kommt 
die Erhebung von Stempelsteuern nicht in Betracht.

b) Zuschüsse.
Soweit die Kosten des Gesundheitsamts durch die Einnahmen aus Ge

bühren und Auslagen nicht gedeckt werden, werden sie bei den staatlichen 
Gesundheitsämtern von den Ländern, bei den kommunalen Gesundheitsämtern 
von Stadt- oder Landkreis getragen. Weiterhin haben die Stadt- und Land
kreise zu den Kosten der Einrichtung und Unterhaltung des für ihren Bezirk 
gebildeten staatlichen Gesundheitsamts nach ihrer Leistungsfähigkeit und nach 
dem Zuschußbedarf des Gesundheitsamts beizutragen. Für das erste Jahr sind 
mangels anderer Maßstäbe die Zuschüsse vorläufig auf den Betrag festgesetzt, 
den die Stadt- und Landkreise im vergangenen Jahre für die Durchführung 
der Aufgaben haben ausgeben müssen, die jetzt von den Gesundheitsämtern 
übernommen worden sind. Während demnach die Kreise auch dann zu den 
Kosten zuschießen müssen, wenn sie bisher keine Aufwendungen auf dem Ge
biete gehabt haben, erhalten die Stadt- und Landkreise, die Träger eines kom
munalen Gesundheitsamts sind, nur dann einen Zuschuß vom Staat, wenn 
ihnen gegenüber der bisherigen Regelung Mehraufwendungen entstehen. Auch 
das Reich trägt zu den Kosten des öffentlichen Gesundheitsdienstes bei. Die 
Höhe dieses Zuschusses ist jedoch durch das Gesetz nicht festgelegt, sondern 
wird alljährlich durch den Haushaltsplan des Reiches festgestellt und auf die 
Länder verteilt, wobei in erster Linie die Länder berücksichtigt werden sollen, 
in denen bisher die Einrichtungen des Gesundheitswesens noch nicht ausgebaut 
waren, so daß bei ihnen infolge der Durchführung des Gesetzes besonders große 
Mehraufwendungen entstehen. Die Möglichkeit der Beteiligung des Staates 
an den Kosten der kommunalen Gesundheitsämter macht es notwendig, daß 
selbst dort, wo das kommunale Gesundheitsamt auch Aufgaben erfüllt, die 
nicht zu seinem Geschäftsbereich gehören, eine genaue Scheidung der Kosten 
vorgenommen wird, damit jederzeit der Nachweis der tatsächlichen Aufwen
dungen für das Gesundheitsamt erbracht werden kann. Aus diesem Grunde 
wird es sich empfehlen, gebührenpflichtige Verrichtungen auch dann in Rech
nung zu stellen, wenn als Zahlungspflichtiger eine andere Dienststelle der glei
chen Verwaltung in Betracht kommt.

Ob und in welchem Maße die Regelung der Kostenträgerschaft zu einer 
Mehrbelastung der Stadt- und Landkreise führen wird, läßt sich zurzeit noch 
nicht übersehen, zumal die Höhe der Einnahmen aus Gebühren sich schwer 
schätzen läßt und die Höhe der Staatszuschüsse einerseits sowie der von den 
Stadt- und Landkreisen als Zuschuß geforderten Beträge andererseits noch 
nicht festgelegt ist. Dazu kommt noch, daß auch bei Innehaltung des Grund
satzes größter Wirtschaftlichkeit vielfach nicht wird vermieden werden können, 
daß die sächlichen Ausgaben auf dem Gebiete der Gesundheitsfürsorge und in 
Verbindung damit der wirtschaftlichen Fürsorge wenigstens in den nächsten 
Jahren höher sein werden als bisher. Ein folgenrichtiger Ausbau des Gesund
heitswesens muß jedoch dazu führen, daß in der Zukunft die Ausgaben der 
wirtschaftlichen Fürsorge sinken und insbesondere die Aufwendungen für die 
heilende Gesundheitsfürsorge stetig geringer werden.

VI. Ausblick.
Mit vorstehendem konnte angesichts der Vielseitigkeit der Aufgaben und 

der Verschiedenheit der örtlichen Verhältnisse, mit denen beim Aufbau des 
Gesundheitsamts und bei der Ausübung seiner Tätigkeit gerechnet werden
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muß, nur ein kurzer Überblick über die neue Einrichtung gegeben werden. 
Dabei ist von vorneherein davon Abstand genommen worden, die Fragen zu 
erörtern, die mit der Übernahme der Beamten der bisher kommunalen Ge
sundheitsämter wie überhaupt mit der Überleitung Zusammenhängen, zumal 
diese Fragen je nach der Lage des Einzelfalles zu entscheiden sind und daher 
aus ihrer Regelung im Einzelfalle keine grundsätzlichen Schlüsse gezogen wer
den können. Auch das Verhältnis des Gesundheitsamtes zu anderen Behörden 
als den Stadt- und Landkreisen, zur Ärzteschaft und sonstigen an der Gesund
heitsfürsorge beteiligten Einrichtungen mußte unberücksichtigt bleiben. Noch 
ist die Bildung der 737 Gesundheitsämter mit 26 Nebenstellen, zu denen dem
nächst noch die des Saarlandes, in dem das Gesetz noch nicht in Kraft gesetzt 
ist, treten werden, nicht restlos durchgeführt, so daß noch manche Aufbau
arbeit geleistet werden muß, bis die praktische Arbeit und das Einfühlen mit 
den verschiedenen Stellen und Behörden ein abschließendes Urteil über die 
Wirkungen der organisatorischen Vereinigung des Gesundheitswesens in der 
geschilderten Form zulassen. Schon heute aber läßt sich erkennen, daß bis 
zur Einheitlichkeit in der Durchführung der Aufgaben, soweit eine solche über
haupt möglich ist, noch manche Erfahrungen gesammelt werden müssen. Mit 
Recht ist daher davon abgesehen worden, schon jetzt eingehende Richtlinien 
für die einzelnen Arbeitsgebiete zu geben, vielmehr hat sich das Reichsinnen
ministerium bisher darauf beschränkt, für die Durchführung der Erb- und 
Rassenpflege mit dem Erlaß vom 21. 5. 1935 „Grundsätze für die Errichtung 
und Tätigkeit der Beratungsstellen für Erb- und Rassenpflege“ herauszugeben, 
auf die im einzelnen einzugehen den Rahmen dieser Ausführungen überschrei
ten würde. Ihnen werden im Laufe der Zeit weitere Richtlinien folgen müssen, 
wobei die Gemeinden und Gemeindeverbände in erster Linie die Schulgesund
heitspflege interessiert. Die praktische Arbeit wird daher zunächst in der bis
herigen Weise fortgesetzt und dort, wo sie noch nicht geleistet worden war, 
nach bewährten Vorbildern eingerichtet werden müssen, bis ein Vergleich er
gibt, ob eine einheitliche Gestaltung möglich ist und in welcher Weise sie am 
zweckmäßigsten erfolgt. So soll nach dem Willen des nationalsozialistischen 
Staates der Ausbau des Gesundheitswesens organisch und in Anpassung an 
die Bedürfnisse sich vollziehen, dadurch die gedeihliche Entwicklung der 
Volksgesundheit gewährleistet und der Zweck des Gesetzes erfüllt werden, 
„den Gedanken der Notwendigkeit der Gesundheit und Erbgesundheit im 
Volk so lebendig zu gestalten, daß er von dem einzelnen nicht als gesetzlicher 
Zwang, sondern als selbstverständliche Pflicht im Rahmen deutscher Art und 
Sitte empfunden wird“.

Vereinheitlichung der Kriegsopferfürsorge.
^ ^ Von Landesoberverwaltungsrat Dr. *T h o n k e , Berlin.

' Das Dritte Reich hat in seiner Gesetzgebung ein Ende gemacht mit der 
Selbständigkeit der Länder. Die Verwaltungsneugliederung ist auf dem 
Marsche: 6ic soll, wie am 2. April 1935 von dem Reichs- und Preußischen 
Minister des Innern anläßlich der Übernahme der Justizverwaltung auf das 
Reich ausgeführt wurde, veröffentlicht werden, sobald das in den einzelnen 
Ländern von einander abweichende Recht, insonderheit das Verwaltungs
und Kommunaiabgabenrccht, durch ein einheitliches Reichsrecht geregelt 
und ersetzt wird.

Das Fürsorgerecht ist zwar durch die Reichsverordnung über die Für- 
6orgepflicht vom 13. Februar 1924 reichsgesetzlich geregelt; doch bedeutet
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die Fürsorgepflichtverordnung nicht sehr viel mehr als ein Rahmengesetz, 
das gewisse Mindestleistungen fordert und einheitlich formelle Vorschriften 
enthält. Im übrigen ist die praktische Handhabung den Ausführungsver
ordnungen der Länder überlassen, so daß die materielle Fürsorge in den 
einzelnen Ländern außerordentliche Unterschiede aufweist. Aber noch 
schlimmer hat die Praxis die Fürsorge insofern gestaltet, als nun auch die 
Länder den Bezirksfürsorgeverbänden, in Preußen den Landes- und Bezirks
fürsorgeverbänden, wieder so viel Selbständigkeit gelassen haben, daß selbst 
in den Ländern keine Einheitlichkeit erzielt wurde. Diese Verschiedenheit 
hat besonders auf dem Gebiete der Kriegsopferfürsorge zu recht unerquick
lichen, ich möchte sagen, in gewissen Dingen mit der Zeit zu kaum noch 
tragbaren Verhältnissen geführt, die dringend einer einheitlichen Regelung 
bedürfen.

Die deutschen Frontsoldaten sind nicht für eine Stadt, nicht für einen 
Bezirksfürsorgeverband oder Landesfürsorgeverband ins Feld gezogen, sondern 
für das gesamte deutsche Vaterland. Und wie das Versorgungsrecht ein
heitlich gestaltet wurde, kann und muß auch die Kriegsopferfürsorge wieder 
einheitlich werden, wie sie es vor dem 1. April 1924 in ihren wesentlichsten 
Zügen war und wozu jetzt wieder erfreuliche Ansätze vorhanden sind, wozu 
auch die neue Verwraltungsorganisation des Reichs mancherlei günstige 
Aussichten zu eröffnen scheint. Denn es ist ja nun Gott sei Dank mit starker 
Hand auch den Selbständigkeitsgelüsten der Kommunen insofern ein Ende 
bereitet worden, als sie jetzt die Garantie bieten, mit dem Reich in einer 
einheitlichen Richtung zu marschieren.

Noch eine Vorbemerkung sei mir gestattet. Wenn ich über Verein
heitlichung der Kriegsopferfürsorge spreche, so will ich damit nicht einer 
schematischen Fürsorge das Wort reden. Selbstverständlich muß jede Für
sorge bei unseren Kriegsopfern individuell gehandhabt werden, und der 
Begriff individuelle Fürsorge ist in der Kriegsopferfürsorge eigentlich ein 
Pleonasmus. Deswegen wird eine durchgreifende Kriegsopferfürsorge niemals 
von einer Rentenbehörde zufriedenstellend durchgeführt werden können, 
wohl aber könnte ich mir denken, daß, wenn überhaupt einmal eine ver
waltungsmäßige Vereinheitlichung, d. h. in unserem Falle Vereinigung zwischen 
Fürsorge- und Versorgungsbehörden, erfolgen sollte, die Hauptfürsorgestellen 
Rentenregelungs- und Pensionsbehörden werden könnten, nachdem sie jetzt 
Verwaltungsabteilungen der Reichsstatthalter, slso damit unmittelbare 
oder mittelbare Reichsbehörden, wenn auch noch nicht formell, so doch 
tatsächlich, geworden sind. Auch vor der Herrschaft des Reichsversorgungs
gesetzes waren ja die Renten- und Pensionsregelungsbehörden in Preußen 
einer Verwaltungsbehörde, nämlich den Regierungspräsidenten angegliedert. —

Wenn ich eine Vereinheitlichung der Kriegsopferfürsorge fordere, so 
heißt das: straffe, einheitliche Grundsätze, die einheitlichen, kameradschaft
lichen Frontsoldatengeist atmen und die in einem Gau genau so gehandhabt 
werden wrie in dem anderen.

Die Kriegsopferfürsorge hat sich auf drei Gebiete zu erstrecken, die 
unlöslich miteinander verbunden sind, so daß meist das eine Gebiet nicht 
ohne das andere betreut werden kann. Diese drei Gebiete der Kriegsopfer
fürsorge sind:

1. die seelische,
2. die gesundheitliche,
3. die wirtschaftliche

Fürsorge. Auf keinem dieser Gebiete kann jemals ein Erfolg erzielt werden,
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wenn der Beamte, der die Kriegsopferfürsorge ausübt, nicht auch das Ver
trauen genießt, das derjenige haben muß, der seinen Volksgenossen ganz 
besonders seelisch und geistig helfen soll. Dies Vertrauen wird der alte Front
soldat in erster Linie zum Frontsoldaten haben; auch die Kameradenfrau 
wird zum Kameraden ihres gefallenen Mannes mehr Vertrauen haben als 
zu dem begabtesten Nachkriegsjuristen und dem in der Nachkriegszeit qua
lifizierten Bürobeamten. Deswegen möchte ich als ersten Leitsatz für die 
Einstellung einheitlicher Grundsätze als gewissermaßen subjektive Grund
lage der Kriegsopferfürsorge die Forderung aufstellen:

I. „Die Arbeit in der Kriegsopferfürsorge ist Frontsoldaten und den 
Hinterbliebenen von Frontsoldaten anzuvertrauen.“

Es dürfte genug Verwaltungsgebiete geben, auf denen sich die Begabung 
der Anderen, der Nichtsoldaten, betätigen kann, wie es sicher auch genug 
Frontsoldaten gibt, die die Eignung, die eine selbstverständliche Voraus
setzung ist, für diesen Fürsorgezweig besitzen. Hier sei nur nebenbei darauf 
hingewiesen, daß Kriegerwaisen, die das bittere Los der Vaterlosigkeit in 
ihrer Jugend kennengelernt haben, zum Teil schon soweit herangewachsen 
sind, daß man ihnen gewisse Aufgaben der Kriegsopferfürsorge wird an
vertrauen können. Aber mit dieser Forderung in der Personalpolitik muß 
ganz gründlich ernst gemacht werden. Es ist mir bekannt, daß Frontkämpfer 
die Annahme von Ehrenkreuzen aus der Hand von Heimkriegem oder Nicht
frontsoldaten verweigert haben; und der Herr Reichskriegsopferführer ist 
von einem Bürgermeister, der nicht draußen im Felde war, in taktvoller 
Weise gebeten worden, die Ehrenkreuze zu überreichen, da „er sich nicht 
dazu berechtigt fühle“.

Schon die einheitliche Personalpolitik in der Kriegsopferfürsorge wird 
ein bemerkenswertes Maß von Einheitlichkeit bedingen.

Wer diese Forderung für die Personalpolitik in der Kriegsopferfürsorge 
in falscher Logik lächerlich zu machen sucht, wie das auch schon geschehen 
ist, und sagt: „Dann dürfen auch nur Tuberkulöse durch Tuberkulöse und 
Kranke durch Kranke usw. betreut werden“, der zeigt, daß er keinen Hauch 
des Nationalsozialismus verspürt hat, daß er nicht Geist vom Frontgeist 
ist und die Volksgemeinschaft und Frontkameradschaft, die ja die Wurzel 
des Nationalsozialismus ist, weder mit dem Herzen noch mit dem Verstände 
begriffen hat.

Ich habe von den drei Fürsorgegebieten das seelische bewußt an die 
Spitze gestellt. Denn diese Fürsorge ist leider im Laufe der Zeit, besonders 
nach dem bitteren Kriegsende, zu kurz gekommen. Ich darf hier als bekannt 
voraussetzen, daß die Kriegsopferfürsorge bereits im Jahre 1915 ihren Ur
sprung genommen hat. In der Vorlage an den Brandenburgischen Landtag 
heißt es:

„Diese Hilfe den verwundeten oder im Laufe des Krieges erkrankten 
und dadurch dauernd geschädigten Kriegern in fürsorgerischer Weise an
gedeihen zu lassen, ist eine der vornehmsten Aufgaben unseres Volkes. Es 
gilt hier eine vaterländische Dankesschuld abzutragen, denjenigen gegen
über, die für die Größe und das Gedeihen Deutschlands litten und ihr Blut 
verspritzten. Diese Hilfe wird nicht erst nach Schluß des Krieges einzusetzen 
haben: von dem Augenblick an, in dem die dauernde Felddienstunfähigkeit 
eines verwundeten Soldaten feststeht, muß die bürgerliche Fürsorge für 
ihn einsetzen und ihm bei der Lösung der Gestaltung seines künftigen Lebens 
ideelle und materielle Hilfe leisten.“
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Auch in dem Erlaß des Herrn Reichsarbeitsministers vom 21. September 
1934, der die Durchführung der Kriegsblinden- und Hirnverletztenfürsorge 
betrifft, wird ausdrücklich gesagt: „Im Hinblick auf die seelischen Belange 
der Beschädigten und die angestrebten Ziele wird es von entscheidender 
Bedeutung sein, die Auswahl der Beamten unter besonderer Berücksichtigung 
ihrer Eignung zu treffen.“

Und weiter heißt es in diesem bemerkenswerten Erlasse vom 21. Sep
tember 1934: „Es empfiehlt sich, daß Beauftragte der Hauptfürsorgestellen
........... sich selbst durch regelmäßige Besuche über die persönlichen und
wirtschaftlichen Verhältnisse der Beschädigten unterrichten und zu ihnen 
in ein besonderes Vertrauensverhältnis zu kommen suchen.............“ »»Viel
fach wird nicht eine geldliche Unterstützung, sondern eine seelische Betreuung 
im Vordergründe stehen müssen, um den Beschädigten über die etwa vor
handenen, durch Verwundung bedingten Hemmungen hinweg zu helfen.“ 
Hier wird an die Wurzeln und die ursprünglichsten, vornehmsten Aufgaben 
der Kriegsopferfürsorge gerührt. Was hier über die Fürsorge für Kriegs
blinde und Hirnverletzte gesagt wird, gilt für die gesamte Kriegsopferfürsorge. 
Deswegen möchte ich als zweiten Leitsatz aufstellen:

II. „Um die seelischen Belange der Kriegsopfer zu wahren, ist die 
Fürsorge in erster Linie persönlich und nicht büromäßig zu gestalten.64

Auch der klügste und begabteste Abteilungsleiter darf sich nicht so 
hoch dünken, daß er sich nicht gelegentlich einmal „hinaus an die Front“ 
begibt.

Die persönliche Betreuung ist ein Teil der amtlichen Tätigkeit, die sich 
nicht in der büromäßigen Erledigung allein erschöpft. Der leitende Beamte 
muß ja auch für jeden Kriegsbeschädigten und für jede Hinterbliebene jeder
zeit zu haben sein, wenn man ihn amtlich sprechen will, auch dann, wenn 
aus dem Vortrage des Sachbearbeiters bereits zu entnehmen ist, daß den 
Betreffenden auch auf Grund einer persönlichen Rücksprache eine andere 
Entscheidung, als sie bisher gegeben worden ist, nicht gegeben werden kann. 
Es ist selbstverständlich, daß der leitende Beamte nun nicht dauernd unter
wegs sein kann, und daß die persönliche Betreuung in Einklang mit der 
Bürotätigkeit zu bringen ist. Aber grundsätzlich muß auch von dem leitenden 
Beamten erwartet werden, daß er sich um einzelne Fälle auch persönlich 
bemüht und nicht nur aktenmäßig.

Ich bin kein Freund von sogenannten Außenbeamten. In der Fürsorge 
soll als Außenbeamtin die Fürsorgerin tätig sein, in der Kriegsopferfürsorge 
hat sie wenig oder gar keinen Platz, es sei denn, daß sie besonders qualifiziert 
und nicht zu jung ist. Es liegt im Interesse einer einheitlichen Behandlung 
eines schwierigen oder menschlich schlimm liegenden Falles, wenn der Er
mittler und Prüfer auch zugleich der bearbeitende Bürobeamte der Für
sorgestelle und gegebenenfalls der Hauptfürsorgestelle ist. Im übrigen ist 
der geeignetste und beste Ermittler die NSKOV. Es ist mir durchaus be
kannt, daß dabei noch gehörig Spreu von Weizen zu sondern ist. Auch der 
Reichskriegsopferführer kennt diese Lage. Die Führung darf im autoritären 
Staat hierbei selbstverständlich die im Einklang mit der Partei geleitete 
Behörde, von der ja die Fürsorgestelle oder Hauptfürsorgestelle nur eine 
Abteilung ist, nicht aus der Hand geben; grundsätzlich ist aber die NSKOV. 
als der beste Mitarbeiter und Bundesgenosse anzusehen. Die Eifersucht 
der Organisationen, unter denen die Fürsorgebehörden ja früher zu leiden 
hatten, fällt nach dem Zusammenschluß in nur einer Organisation Gott 
sei Dank fort, so daß ich wohl glauben möchte, daß mein zweiter Leitsatz
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ohne die lebendige und freudige Mitarbeit der NSKOV. richtig und voll
kommen nicht wird erfüllt werden können. Daß die Polizeiorgane und die 
Dorf- und Gemeindeschulzen oftmals nicht geeignete Ermittlungspersonen 
sind, wissen die Sachbearbeiter aus der jahrelangen Erfahrung in der Für
sorgearbeit und aus der Bearbeitung der Zusatzrenten.

Eine Vereinheitlichung der Kriegsopferfürsorge ist ohne die Haupt
fürsorgestellen nicht zu denken. Mit Recht hat daher das Gesetz vom 3. Juli 
1934 die Hauptfürsorgestellen als die Träger der Kriegsblinden- und Hirn- 
verletzten-Fürsorge bezeichnet, gerade um den Zweck der Vereinheitlichung 
der Fürsorge zu erreichen. Es muß hierbei die Frage untersucht werden, 
inwiefern die Hauptfürsorgestelle als Hüterin der Einheitlichkeit in der 
Fürsorge anzusehen ist. Ich könnte mir die Antwort sehr einfach machen:

Die Praxis hat das bewiesen. Denn, was trotz des bunten Fürsorge
bildes noch an einheitlicher Handhabung in der Fürsorge übrig geblieben 
ist, ist der Arbeit der Hauptfürsorgestellen und dem Verständnis der Chefs 
der Verwaltungen, deren Teile sie sind, zu danken.

Aber ich glaube, ich muß hier meine Behauptung noch etwas näher 
i egründen. Ein Fürsorgezweig in der Kriegsopferfürsorge hat die ganze 
Zeit über eine erfreuliche Einheitlichkeit gezeigt, das ist die Arbeitsfürsorge. 
Das Schwerbeschädigtengesetz hat sich trotz oder vielleicht gerade wegen 
seiner Kürze im großen und ganzen bewährt und hat die Arbeitsverhältnisse 
unserer verletzten Kameraden 80 einheitlich geregelt, wie das auf diesem 
Gebiet nur möglich ist. Die Organisation ist nicht überall die gleiche, manche 
Hauptfürsorgestellen arbeiten mit Außenbeamten, die meisten bedienen 
sich bei der Durchführung des Schwerbeschädigtengesetzes der Fürsorge
stellen, die einen haben die Handhabung des § 6 straff zentralisiert, andere 
haben sie den Fürsorgestellen übertragen usw. Darauf kommt es aber gar 
nicht an; wollte man so weitgehende Vereinheitlichung fordern, käme man 
leicht in eine Schematisierung hinein. Die Hauptsache ist, daß das materielle 
Recht einheitlich gestaltet wird, und das ist beim Arbeitsrecht geschehen. 
Besonders wichtig scheint mir hierbei die Tatsache zu 6ein, daß in einem 
besonderen Gesetz alle die Bestimmungen festgelegt sind, die aus der be
sonderen Eigenschaft des schwerbeschädigten Arbeitnehmers, oder um der 
Ausdrucksweise der heutigen Gesetzgebung zu folgen, des schwerbeschädigten 
Gcfolgschaftsmitgliedes erforderlich waren. Ich weiß wohl, daß das Gesetz 
noch Ergänzungen nötig hat, wie zum Beispiel die Frage des Vertrauens
rats für Schwerbeschädigte und anderes. Aber das kann geschehen, ohne 
das Gesetz in seinen Grundlagen zu ändern. Im Schwerbeschädigtengesetz 
ist materiell rechtlich genau festgelegt, welche Rechtsansprüche das schwer
beschädigte Gefolgschaftsmitglied infolge seiner Schwcrbesckädigten-Eigen- 
schaft über die Rechte und Pflichten nach der allgemeinen Arbeitsgesetz
gebung hinaus hat. Das i8t das Ausschlaggebende. Die Hauptfürsorgestellen 
haben sich, nicht zuletzt dadurch, daß der Leiter der Hauptfürsorgestclle 
Vorsitzender des Schwerbeschädigtenausschusses ist, als Garanten für die 
einheitliche Durchführung zunächst in ihrem Bereich gezeigt. Ich kann 
wohl mit Recht behaupten, daß das Arbeitsrecht für Schwerbeschädigte, 
soweit die Hauptfürsorgestellen hierfür verantwortlich zu machen sind und 
das Tarifrecht sich nicht störend bemerkbar gemacht hat, auch im ganzen 
Deutschen Reich im wesentlichen einheitlich ist. Daß die Hauptfürsorge
stellen sich als die geeigneten Stellen bewährt haben, hängt doch in erster 
Linie damit zusammen, daß die Hauptfürsorgcstellen Abteilungen von Be
hörden sind, die als Zentralbehörden einen überörtlichen Überblick haben, 
aber andererseits nicht so groß sind, daß ihnen der Blick für einzelnes dabei
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verlorengeht, kurz, daß ihr Amtsbereich nicht zu groß und nicht zu klein 
ist, daß aber auch diese Behörden infolge einer längeren geschichtlichen 
Entwicklung bei der Bevölkerung bekannt sind und in ihr Wurzel geschlagen 
haben, und daß schon hieraus eine gewisse Vertrautheit zwischen Behörde 
und dem einzelnen Volksgenossen entstanden ist. Ich will auch darauf hin- 
weisen, daß der Amtsbereich der Behörden, zu denen die Hauptfürsorge
stellen gehören, sich im großen und ganzen über Bezirke erstreckt, die ge
schichtlich geworden sind oder doch meist verhältnismäßig einheitlich in 
ihrem landesmannschaftlichen und stammesmäßigen, auch wirtschaftlichen 
Charakter sind. Das alles zusammen hat die Hauptfürsorgestellen zu ge
eigneten Trägern der arbeitsrechtlichen Schwerbeschädigtenfürsorge ge
macht. Warum soll das nicht auch im übrigen materiellen Fürsorgerecht 
möglich sein ? Ich möchte daher als dritten Leitsatz aufstellen:

III. „Die Kriegsopferfürsorge ist aus der allgemeinen Fürsorge heraus
zunehmen. Es ist ein besonderes Gesetz zu schaffen, das die Fürsorge 
für die Kriegsopfer nur in ihrer Eigenschaft als Kriegsopfer festlegt, ähnlich 
wie das Schwerbeschädigtengesetz die besonderen Belange der Kriegs
opfer über den Rahmen des allgemeinen Arbeitsrechts hinaus wahrt.“

Ich glaube wohl, daß ein solches Gesetz nicht länger, eher vielleicht 
kürzer sein könnte als das Schwerbeschädigtengesetz. Was im einzelnen 
in dieses Gesetz hineingehört, ergibt sich aus dem von mir bereits Gesagten 
und dem, was noch gesagt werden wird.

Ob nun aber dieses Gesetz bald kommt oder später, ob es in dieser oder 
jener Form kommt: Eine Neuregelung möchte ich als Übergang in einem 
vierten Leitsatz empfehlen:

IV. „Behörde, die in der Kriegsopferfürsorge endgültig über Be
schwerden gegen Einsprüche wider Bescheide der Bezirksfürsorgeverbände 
entscheidet, ist die Hauptfürsorgestelle.“

Ich habe vorhin schon auf die Bedeutung des Schwerbeschädigten
ausschusses für die einheitliche Handhabung im Arbeitsrecht hingewiesen. 
Zudem wäre das auch nicht etwas völlig Neues. Gemäß § 21 Absatz 3 des 
Reichsversorgungsgesetzes entscheidet die Hauptfürsorgestelle bzw. der 
Beirat über den Anspruch auf berufliche Ausbildung. Diese Bestimmung 
hat der Gesetzgeber doch nicht nur wegen der besonderen Fachkenntnisse 
der Hauptfürsorgestelle getroffen; er wollte doch auch damit eine gewisse 
Einheitlichkeit, zu mindestens im Bereiche einer Hauptfürsorgestelle, erzielen; 
und die ist auch erreicht worden. Ich habe eingangs gesagt, daß die drei 
Gebiete der Kriegsopferfürsorge, das seelische, gesundheitliche und wirt
schaftliche, auf das engste miteinander verknüpft und verwachsen sind. 
Ich halte es für notwendig, daß dieser Tatsache zunächst bis Erlaß eines 
neuen Kriegsopferfürsorgegesetzes dadurch Rechnung getragen wird, daß 
die Hauptfürsorgestelle im Interesse der Vereinheitlichung der Fürsorge 
als endgültig entscheidende Beschwerdeinstanz bestimmt wird. Hier ist 
jedenfalls ein Weg zur Vereinheitlichung gegeben, der keine besonderen 
gesetzgeberischen Maßnahmen erfordert und Bewährtes zum Beispiel hat.

Die Durchführung meines dritten Leitsatzes fordert freilich nicht nur 
eine formale, sondern auch neue finanzielle Regelung und Neuverteilung 
der Lasten. Ich glaube aber, auch hier braucht die Scheu vor einer Neu
regelung nicht unüberwindlich zu sein. Wohl die meisten Hauptfürsorge
stellen haben in gewissen Fürsorgezweigen der Kriegsopferfürsorge auch 
finanzielle Lasten in Form bestimmter Beteiligung im Einzelfall an den
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Fürsorgekosten des Bezirksfürsorgeverbandes oder in Form von allgemeinen 
Zuschüssen übernommen; manche Lasten sind von einigen Hauptfürsorge
stellen sogar den Bezirksfürsorgeverbänden ganz abgenommen worden. 
Leider Gottes besteht hierin gar keine Einheitlichkeit; etwas, manchmal 
auch sehr viel, tut jede Hauptfürsorgestelle, aber jede verschieden und anders 
als die benachbarte. Die eine Hauptfürsorgestelle beteiligt sich mit 50 v. H. 
oder 33V3 v. H. oder 25 v. H. an den Kosten der gehobenen Kriegsopfer
fürsorge, die andere nur bei der Berufsfürsorge für Kriegerkinder oder Krieger
waisen, die eine hat eine großzügige Erholungsfürsorge oder Gesundheits
fürsorge für Kinder aufgezogen, deren Kosten sie allein trägt, die andere 
hat erhebliche Mittel für Siedlungszwecke zur Verfügung, einige haben sogar 
für alle diese Zwecke Geld, kurz, wie in der gesetzlichen Kriegsopferfürsorge 
auch in der freiwilligen der Hauptfürsorgestellen ein buntes Bild, das seine 
Farben meist von Zufälligkeiten erhalten hat. Entweder hat sich ein besonders 
energischer Hauptfürsorgestellenleiter im Jahre 1924 bei Erlaß der Für
sorgepflichtverordnung sehr stark für die Kriegsopferfürsorge eingesetzt, 
oder er hat einen besonders für die Kriegsopferfürsorge geneigten Chef gehabt, 
.... oder er hat einen Chef gehabt, der glaubte, die Finanzen seiner Behörde 
könnten durch die Übernahme von Kosten für die Kriegsopferfürsorge er
schüttert werden, oder die Chausseen und Meliorationen kämen durch Über
nahme von finanziellen Lasten in der Kriegsopferfürsorge zu kurz. Das 
waren alles mehr oder minder Zufälligkeiten, bei denen auch die Landtage 
und ihre parteipolitische Zusammensetzung nicht ohne Bedeutung waren.

Wenn ein neues Gesetz über die Kriegsopferfürsorge kommt, so braucht 
m. E. bei vielen Hauptfürsorgestellen eine neue finanzielle Belastung, die 
über die bisherige hinausgeht, nicht allzu stark zu sein, sie würde nur neu 
und einheitlich geregelt werden müssen. Da, wo die Hauptfürsorgestelle 
die Kosten für bestimmte Fürsorgezweige selbst übernommen hat, ist selbst
verständlich die Einheitlichkeit in der Fürsorge gewährt. Sie ist aber auch 
da erreicht worden, wo die Hauptfürsorge6telle sich an den Kosten der Kriegs
opferfürsorge beteiligt hat. Ich glaube nicht, daß man bei der großen Zahl 
der Kriegsopfer um eine Lastenverteilung herumkommt; die Schultern 
nur einer Stelle scheinen mir zu schwach zu sein. Am besten dürfte die Frage 
wohl geregelt werden, wenn auch das Reich wieder seine Fürsorgepflicht 
anerkennen würde. Das braucht nicht im Wege der Rückbildung zu geschehen, 
so wie es vor 1924 war, aber doch so, daß das Reich seine Verpflichtung — 
ich sagte eingangs: wir Frontsoldaten sind für das ganze deutsche Vater
land hinausgezogen — in einer finanziellen Beteiligung mit einem Prozent
satz, gleichviel ob 25 oder 30% — hierüber ließe sich ja reden —, ausdrückte. 
Die Befürchtung, daß es hierbei wieder zu den mißliebigen Erscheinungen 
der Zeit vor 1924 käme, ist m. E. nicht begründet. Denn

1. gibt es im Dritten Reich keinen Leiter einer Gemeinde, eines Bezirks
oder Landesfürsorgeverbandes, der es sich leisten könnte, seine Be
hörde in einen Gegensatz zum Reich oder auch nur in einen Seiten
weg hinein zu kutschieren,

2. gibt es keinen Gegensatz Reich—Land mehr,
3. sind die Behörden, zu denen die Hauptfürsorgestellen gehören, tat

sächlich Reichsbehörden, wenn auch noch nicht formell,
4. darf ich darauf hin weisen, daß die Versorgungsämter als unmittelbare 

Reichsbehörden, wenn auch nicht der allgemeinen Verwaltung, auch 
gewisse materielle Fürsorgeleistungen übertragen bekommen haben,
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daß das Reich also schon Fürsorgelasten trägt. Denn die Renten, 
Beihilfen, Zuwendungen bei Kindern über das 16. Lebensjahr hinaus 
sind der Sache nach ebenso Fürsorgekosten wie Erziehungsbeihilfen, 
die einmaligen Beihilfen für studierende Kriegerwaisen und die Bei
hilfen, die an Kriegerwitwen und Waisen anläßlich des 30. Januar 1935 
ausgeschüttet wurden. Auch allgemeine Unterstützungsfonds sind 
hei Versorgungsämtern, Hauptversorgungsämtern und beim Reichs
arbeitsministerium, wie bekannt, in dankenswerter Weise zur Ver
fügung gestellt. Alle diese Maßnahmen haben den Charakter der 
individuellen Fürsorge und sind von Ermittlungen, die richtig allein 
die Fürsorgebehörden anstellen können, abhängig.

Hier trägt also schon das Reich Fürsorgelasten. Man braucht die für 
diese Fürsorgemaßnahme vorgesehene Summe nur auf den Fürsorgeetat 
statt auf den Versorgungsetat zu übernehmen, und wir hätten den Weg einer 
einheitlichen Fürsorge durch die Beteiligung: Reich — Hauptfürsorgestelle 
— Fürsorgestelle auch in finanzieller Beziehung. Ich möchte daher als fünften 
Leitsatz aufstellen:

V. „Im Interesse einer einheitlichen Fürsorge sind Reich, Haupt
fürsorgestellen und Fürsorgestellen gemeinsame Lastenträger der Kriegs
opferfürsorge.“

Ob und wann es zweckmäßig ist, Fürsorge und Versorgung auch ver
waltungsmäßig miteinander zu vereinen, kann ich hier nicht zur Erörterung 
stellen, das steht letzten Endes mit der Reichsreform in Zusammenhang; 
und eine Diskussion hierüber ist durch Erlaß des Herrn Ministers des Innern 
vom 14. März 1935 untersagt. Ich möchte aber anknüpfen an die Worte 
des Herrn Reichsministers des Innern vom 2. April anläßlich der festlichen 
Übernahme der Länderjustizverwaltung auf das Reich, wo er sagt: „Eine 
der wichtigsten Aufgaben des Nationalsozialismus auf dem Gebiete der Ver
waltung ist es, die verloren gegangene Einheit der Verwaltung soweit als
möglich wiederherzustellen............. Die Reichsregierung hat diesen Weg
mit der Reichsgemeindeordnung vom 30. Januar 1935 klar und eindeutig 
fortgesetzt. Das bedeutet aber, daß Sonderverwaltungen mit eigenem Be
hördenunterbau zu beschränken und grundsätzlich nur für solche Gebiete 
zuzulassen sind, die den Aufgabenkreis der allgemeinen Verwaltungsbehörden 
nicht so stark überschneiden.“ Zum wichtigsten Aufgabenkreis der all
gemeinen Verwaltung wird immer die Fürsorge für unsere Volksgenossen 
gehören.

Die Hauptfürsorgestellen müssen schon jetzt mit der Vereinheitlichung 
der Fürsorge anfangen, auch bei den Aufgaben, die sie jetzt schon haben. 
Ich denke zunächst an das Gebiet der Kriegsblinden- und Hirnverletzten- 
Fürsorge, Gleichstellung von Minderkriegsbeschädigten, Ablösung, wobei 
es sich natürlich nur um Grundsätzliches handeln kann, weiter an die Berufs
fürsorge für Kriegerkinder.

Artikel 5 § 1 des Gesetzes vom 3. Juli 1934 enthält eine Anerkennung 
der Arbeit der Hauptfürsorgestellen, aber auch eine Verpflichtung. Es heißt 
dort: „Vereinheitlichung und Verbesserung“, d. h. Vereinheitlichung und 
Verbesserung ist ein „Junctim“ und will sagen: Vereinheitlichung bedeutet 
Verbesserung. Das Ziel muß sein, diese Vereinheitlichung und Verbesserung 
nicht nur für die Kriegsblinden und Hirnverletzten, sondern auch für alle 
Kriegsopfer durchzusetzen.
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Kleinere Beiträge

JMe ärztliche Versorgung der Hilfsbedürftigen.
\p' Von Kurt^Preiser, Deutscher Gemeindetag.

Zwischen dem Präsidenten des Deutschen (Gemeindetages und dem Reichs - 
fiihrer der Kassenärztlichen Vereinigung Deutschlands sind am 18. Mai 1935 
„Richtlinien fiir die Aufstellung von Verträgen über die ärztliche Versorgung 
Hilfsbedürftiger“ vereinbart worden. Der Reichs-und Preußische Minister des Innern 
hat diesen Richtlinien zugestimmt.

Nach § 6 RGS. gehört zu dem notwendigen Lebensbedarf, fiir den der Fürsorge
verband im Falle der Hilfsbedürftigkeit zu 6orgen hat, auch die Krankenhilfe. 
Über die Form, in der die Krankenhilfe zu gewähren ist, bestehen keine besonderen 
Vorschriften. Es ist den Fürsorgeverbänden überlassen, wie sie die Krankenhilfe 
durchführen wollen. Sie muß nur ausreichend und zweckmäßig sein.

Schon vor Inkrafttreten der FV. hatten sich für die Durchführung der Kranken
hilfe, die auch nach den früheren Gesetzen zu den Aufgaben der Armenverbände ge
hörte, die verschiedensten Systeme herausgebildet, die nachstehend kurz gekenn
zeichnet werden sollen.
1. Amtsarztsystem:

Die Behandlung der Hilfsbedürftigen erfolgt durch fest besoldete, hauptamtlich angestellte 
Kommunalärzte.
2. Bezirksarztsystem:

Die Behandlung ist nebenamtlich tätigen Privatärzten, sogenannten Bezirksärzten, Wohl
fahrtsärzten, übertragen, von denen jeder für einen bestimmten Bezirk zuständig ist. Die 
Honorierung der Ärzte erfolgt in der Regel durch einen festen Pauschalbetrag.
3. System der beschränkt freien Arztwahl:

Die Behandlung der Hilfsbedürftigen ist einer bestimmten Zahl von Ärzten derart über
tragen, daß die Hilfsbedürftigen unter diesen Ärzten die Wahl haben. Die vertragliche Rege
lung mit den Ärzten ist sehr verschieden. Die Honorierung erfolgt meist wie bei dem System 
der freien Arztwahl.
4. System der freien Arztwahl:

Die Behandlung ist sämtlichen der örtlichen Ärzteorganisation angehörigen Ärzten übertra
gen, unter denen die Hilfsbedürftigen die freie Wahl haben. Die vertragliche Regelung erfolgt 
zwischen dem Fürsorgeverband und der Ärzteorganisation. Hinsichtlich der Honorierung sind 
folgende Regelungen zu unterscheiden:

a) Der einzelne Arzt erhält eine feste Vergütung.
b) Im Haushaltsplan ist ein fester Betrag angesetzt, der an die beteiligten Ärzte ausgeschüttet 

wird.
c) Honorierung der Einzclleistungen der Ärzte erfolgt nach den Mindestsätzen der Gebühren

ordnung, wobei vielfach Abschläge vereinbart worden sind. Auch findet sich die Bestim
mung, daß die Liquidation pro Behandlungsfall innerhalb eines Kalender- oder Behandlungs
vierteljahres ein Mehrfaches der Beratungsgebühr im Gesamtdurchschnitt aller ver
pflichteten Ärzte und Behandlungsfälle nicht übersteigen darf oder daß bei allen Be
handlungsfällen des einzelnen Arztes im Vierteljahr in der Regel im Durchschnitt eine 
örtlich zu berechnende Zahl von Beratungen und Besuchen auf den Behandlungsfall nicht 
überschritten werden darf.

d) Es wird für den Behandlungsfall ein Pauschale (Fallpauschale) bezahlt. Für jeden inner
halb eines Vierteljahres von einem Arzt behandelten Kranken wird ein bestimmter Be- 
trag gezahlt, etwa ein Mehrfaches des Mindestsatzes der Beratungsgebühr der Preußischen 
Gebührenordnung. Dies gilt auch dann, wenn sich aus der zuerst behandelten Krankheit 
eine andere entwickelt oder wenn der Erkrankte innerhalb des gleichen Vierteljahres eine 
Zeitlang einer ärztlichen Behandlung nicht bedurfte und später wieder an derselben oder 
an einer anderen Krankheit von demselben Arzt behandelt wurde. Eine ärztliche Be
handlung, die von einem Vierteljahr in das andere übergeht, wird als neuer Krankheitsfall 
bewertet.

e) Es wird ein Pauschale nach der Zahl der an einem Stichtag vorhandenen Hilfsbedürftigen 
gezahlt (Kopfpauschale).
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5. Behandlung durch die Krankenkassen:
Die ärztliche Versorgung der Hilfsbedürftigen wird vertraglich einer Krankenkasse über

tragen. Nach § 363 a der Reichsversicherungsordnung können die Krankenkassen die Kranken
pflege für alle Arten von Fürsorgeempfängern übernehmen. Der Kasse ist dabei Ersatz der 
vollen Aufwendungen für den Einzelfall sowie eines angemessenen Teiles ihrer Verwaltungs
kosten zu gewährleisten.
6. Poliklinische Behandlung:

Die Behandlung erfolgt in den Polikliniken der Universitäten.
Während vor dem Kriege das Bezirksarztsystem vorherrschte, hat sich in der 

Nachkriegszeit das System der freien Arztwahl immer mehr durchgesetzt. Nach 
einer Erhebung des Deutschen Städtetages im März 1919 bestand unbeschränkt freie 
Arztwahl nur in 24 von den erfaßten 167 größeren Städten.

Die Vergütung erfolgte meist nach Einzelleistungen. In 6 Städten waren aber 
Pauschalsummen ausgeworfen, die unter die Ärzte nach dem Verhältnis ihrer Einzel
leistungen weiter verteilt wurden. Bemängelt wurde damals schon, daß das Durch
schnittseinkommen der Ärzte aus der armenärztlichen Tätigkeit bei freier Arztwahl 
außerordentlich verschieden war.

Das Bezirksarztsystem war in 94 Städten eingeführt. Die Ärzte erhielten meist 
eine Pauschvergütung, die entweder nach der Größe der den einzelnen Ärzten zu
gewiesenen Bezirke abgestuft oder für alle Ärzte gleichmäßig bemessen war. Ver
einzelt wurden Einzelleistungen honoriert. Zu den 94 Städten mit Bezirksarzt
system sind noch 16 weitere Städte zu rechnen, in denen nur ein einziger Arzt neben
amtlich die armenärztliche Tätigkeit ausübte.

Das Amtsarztsystem bestand in 7 Städten, Behandlung in den Universitätspoli
kliniken erfolgte in 6 Städten. Die Regelung in den übrigen Städten zeigt Zwischen
stufen, auf die nicht näher cingegangen werden soll.

Eine Erhebung des Deutschen Städtetages im März 1925 ergab, daß in 28 von 
33 Großstädten die freie Arztwahl eingeführt war, davon in 8 Städten allerdings nur 
für einzelne Gruppen der Hilfsbedürftigen. Auch durch eine Rundfrage des Bayerischen 
Städtebundes, die im Dezember 1925 an die Städte mit mehr als 10000 Einwohnern ge
richtet war, konnte festgestellt werden, daß selbst in den kleineren Städten das System 
der freien Arztwahl erheblich an Raum gewonnen hatte.

Gefördert worden ist die Entwicklung zur freien Arztwahl durch die Ausdehnung 
der öffentlichen Fürsorge auf Personenkreise, die vor dem Kriege für die Armen
pflege ohne Bedeutung waren. Es sind dies die Sozialrentner, Kleinrentner, Kriegs
beschädigten und Kriegshinterbliebenen und vor allem die Wohlfahrtserwerbslosen. 
Man glaubte, diesen Hilfsbedürftigen die Inanspruchnahme der „Armenärzte“ nicht 
zumuten zu können. Vielfach ist deshalb auch ftir diese Personenkreise eine besondere 
Regelung der ärztlichen Versorgung eingeführt worden, so daß in einem BFV. mehrere 
Systeme nebeneinander bestanden.

Diese Verschiedenartigkeit der Verhältnisse hat schonvor Jahren den Ruf nach einer 
möglichst einheitlichen Regelung laut werden lassen. Hinzu kam, daß die Aufwendungen 
ftir die ärztliche Versorgung der Hilfsbedürftigen immer bedrohlicher anwuchsen. 
Der Wohlfahrtsausschuß des Deutschen Städtetages hat sich daher bereits im Jahrel930 
mit der Frage der ärztlichen Versorgung der Hilfsbedürftigen befaßt. Er ist jedoch 
nicht zur Empfehlung eines bestimmten Systems gelangt, sondern hat sich darauf 
beschränkt, die Vorzüge und Nachteile der Systeme zu kennzeichnen und Ratschläge 
über die Regelung innerhalb der einzelnen Systeme zu erteilen.

Als nach dem Siege des Nationalsozialismus im Jahre 1933 maßgebende Parteistellcn 
die Forderung nach allgemeiner Einführung der freien Arztwahl auf dem Gebiet 
der öffentlichen Fürsorge erhoben hatten, machte sich immer stärker das Bestreben 
nach einer einheitlichen Regelung geltend. Zu diesem Zwecke hat der Deutsche Ge
meindetag vor etwa einem Jahr Verhandlungen mit der Kassenärztlichen Vereinigung 
Deutschlands aufgenommen. Im klaren war man sich von vornherein darüber, daß der 
Abschluß eines allgemein verbindlichen Vertrages nicht in Betracht kommen konnte. 
Hierzu wäre einmal der Deutsche Gemcindetag nicht legitimiert gewesen, zum anderen 
läßt aber die Verchiedenhcit der örtlichen Verhältnisse eine für das ganze Reich 
geltende starre Regelung nicht zu. Man mußte sich daher mit der Herausgabe der 
nachstehenden Richtlinien begnügen.
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Im einzelnen ist zu den Richtlinien folgendes zu bemerken:
Den Hilfsbedürftigen stebt freie Arztwahl zu. Die vorgesehenen Beschränkun

gen sind für die Hilfsbedürftigen selbst ohne praktische Bedeutung. Sie sollen 
nur verhindern, daß den Ärzten bei notwendig werdenden Hausbesuchen ein zu weiter 
Weg entsteht.

Die Ärzte können auf Grund der Vereinbarung von allen Personen in Anspruch 
genommen werden, die nicht in der Lage sind, die Kosten aus eigenen Mitteln zu 
bestreiten, oder von dritter Seite (Versichenmgsträgem) Krankenhilfe nicht erhalten.

In der Regel müssen die Hilfsbedürftigen einen Behandlungsschein des Fürsorge
verbandes vorweisen, nur in Notfällen kann der Behandlungsschein nachträglich 
eingefordert werden.

Es ist eine scharfe Trennung zwischen Gesundheitsfürsorge und Behandlung 
festgelegt. Die Behandlung hat allein durch die Vertragsärzte, nicht aber in den 
kommunalen Gesundheitsfürsorgestellen zu erfolgen.

Besondere Sicherungen sind dagegen getroffen, daß mit Krankenhauseinwei
sungen kein Mißbrauch getrieben wird. Das gleiche gilt hinsichtlich der Arznei
verordnungen.

Neben dem Grundsatz der freien Arztwahl bildet die Art der Honorierung den 
Kernpunkt der Vereinbarung. Entsprechend der Entwicklung in den letzten Jahren 
sehen die Richtlinien Kopfpauschale vor. Für jeden an einem bestimmten Stichtag 
gezählten Hilfsbedürftigen wird ein fester Betrag an die Ortsstellen der Kassenärzt
lichen Vereinigung gezahlt, gleichgültig ob der einzelne Hilfsbedürftige ärztliche 
Hilfe in Anspruch genommen hat oder nicht. Der Stichtag kann monatlich oder vier
teljährlich festgesetzt sein. Die Zahlung kann entweder nach Parteien oder nach den 
einzelnen Hilfsbedürftigen (Hauptunterstützungs- und Zuschlagsempfänger) erfol
gen. Eine gewisse Schwierigkeit liegt darin, daß sich zwar die Zahl der in laufender 
Fürsorge befindlichen Hilfsbedürftigen regelmäßig und mit Sicherheit feststellen läßt, 
dagegen die Zahl der Personen, die nur vorübergehend die öffentliche Fürsorge in 
Anspruch nehmen — und sei es lediglich für die Gewährung der Krankenhilfe —, nicht 
ohne weiteres für bestimmte Stichtage zu erfassen ist. Wollte man nur von den nicht 
laufend Unterstützten diejenigen berücksichtigen, die gerade am Stichtag in ärztlicher 
Behandlung sind, so würde dies eine Benachteiligung der Ärzte bedeuten, da das Kopf
pauschale anders wie das Fallpauschale auf sämtliche Hilfsbedürftige und nicht 
nur die Behandlungsfälle abgestellt ist. Eine Lösung wäre in der Form möglich, 
daß für einen größeren abgelaufenen Zeitraum das Zahlenverhältnis der dauernden zu 
den vorübergehenden Hilfsbedürftigen festgestellt, und die Zahl der dauernd Unter
stützten, für die das Kopfpauschale zu bezahlen ist, um den errechneten Prozentsatz 
erhöht wird. Auch die Festsetzung eines besonderen Fallpauschales für die nicht 
laufend Unterstützten käme in Betracht. Das Einfachste dürfte jedoch sein, bei der 
jeweiligen Berechnung der Entschädigung die nicht laufend Unterstützten überhaupt 
unberücksichtigt zu lassen, vielmehr die Leistungen der Ärzte für diesen Personenkreis 
schon bei der Festsetzung des Kopfpauschales, der sogenannten Stichzahl zu berück
sichtigen. Wegen der Verschiedenheit der örtlichen Verhältnisse konnte die Höhe der 
Stichzahl in den Richtlinien nicht festgesetzt werden. Es sind nur Vorschläge für 
die Berechnung gemacht worden.

Die Verteilung des Pauschalbetrages an die einzelnen Ärzte ist der Kassenärztlichen 
Vereinigung überlassen. In den Richtlinien ist hierüber nichts vorgesehen. Die 
Fürsorgeverbände haben allerdings an einer zweckmäßigen Verteilung insofern 
Interesse, als dadurch einerseits das Interesse des einzelnen Arztes an seiner Tätigkeit 
für den Kranken gewahrt bleiben muß, andererseits Sicherungen gegen eine soge
nannte Vielgeschäftigkeit einzelner Ärzte zu treffen sind, weil sonst die Entschädigung 
für die anderen Ärzte zu gering wird. Bewährt hat sich hierfür ein Punktsystem, 
nach dem der Pauschalbetrag unter die Ärzte entsprechend ihrer nachgewiesenen 
Einzelleistungen verteilt wird, dabei aber Vorsorge getroffen worden ist, daß die 
liquidierten Leistungen einzelner Ärzte (Punktzahl) im Verhältnis zur Zahl ihrer Be
handlungsfalle den Gesamtdurchschnitt nicht übermäßig übersteigen. In solchen 
Fällen erfolgt eine Kürzung der Punktzahl.
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Als Beispiel sei folgende Berechnungsgnmdlage angeführt, die sich bereits prak
tisch bewährt hat:

G. D. = Gesamtdurchschnitt der auf einen Behandlungsfall entfallenden Leistungen (Punkte) 
P. D. = Persönlicher Durchschnitt des Arztes, d. h. Zahl der auf einen Behandlungsfall des 
Arztes im Durchschnitt entfallenden Leistungen (Punkte) H. Z. = Höchste Patientenzahl, die 
von einem der beteiligten Ärzte erreicht wird.

Es erfolgt Kürzung des P. D. bei Ärzten
mit 100 — 60% der H. Z. auf den G. D.
mit 60 — 40% der H. Z. auf den G. D. -f- bis 10% des G. D.
mit 40 — 20% der H. Z. auf den G. D. + bis 20% des G. D.
mit 20 — 10% der H. Z. auf den G. D. bis 30% des G. D.

Ärzte, die weniger als 10% der H. Z. aufweisen, unterliegen keiner Kürzung.
Wenn durch die Richtlinien die Gestaltung der ärztlichen Versorgung der Hilfsbe

dürftigen im gesamten Reichsgebiet auch nicht abschließend geregelt werden konnte, 
so ist doch die zwischen dem Deutschen Gemeindetag und der Kassenärztlichen Ver
einigung Deutschlands getroffene Vereinbarung ein Zeichen eines Willens nach ein
mütiger Zusammenarbeit zwischen dem Fürsorgeverband und der Ärzteschaft. Sie 
werden weitgehend dazu beitragen, die bisher zwischen der Ärzteschaft und den 
Gemeinden herrschenden Meinungsverschiedenheiten in einem den Belangen beider 
Seiten gerecht werdenden Sinne auszugleichen und zu einer möglichst einheitlichen 
Gestaltung der ärztlichen Versorgung der Hilfsbedürftigen zu kommen.

Richtlinien
für die Aufstellung von Verträgen über die ärztliche Versorgung Hilfsbedürftiger.

Um eine Beseitigung der zur Zeit bestehen
den unterschiedlichen Regelung der ärztlichen 
Versorgung der Hilfsbedürftigen herbeizufüh
ren, sind der Deutsche Gemeindetag und die 
Kassenärztlichc Vereinigung Deutschlands 
übereingekommen, Richtlinien für die Aufstel
lung von Verträgen über die ärztliche Versor
gung Hilfsbedürftiger aufzustellen und ihre Be
rücksichtigung den von ihnen vertretenen Ge
meinden und Gemeindeverbänden einerseits 
und der Kassenärztlichen Vereinigung anderer
seits zu empfehlen. Bei der Aufstellung der 
Richtlinien waren die Gesichtspunkte der 
Schaffung einer ausreichenden und befriedigen
den ärztlichen Versorgung der Hilfsbedürfti
gen, der Herbeiführung einer sparsamen, den 
besonderen Verhältnissen der Wohlfahrtspflege 
gerecht werdenden Arzneiversorgung und des 
Ersatzes der sachlich nicht unbedingt notwen
digen Krankcnhausbehandlung durch häusliche 
Behandlung in erster Linie maßgebend. Wenn 
daher die Richtlinien auch keineswegs die ein- 
zig mögliche und in jedem Einzelfalle zweck
mäßigste Lösung der Frage der ärztlichen Ver
sorgung der Hilfsbedürftigen darstcllen, so 
müßten etwaige Bedenken gegenüber dem Ziele 
einer möglichst einheitlichen Regelung der An
gelegenheit im ganzen ReicL zurücktreten.

Der Deutsche Gemeindetag (DGT) und die 
Kassenärztliche Vereinigung Deutschlands 
(KVD) werden sich für allgemeine Einführung 
von Verträgen mit nachfolgender Grundlage 
einsetzen und grundsätzlich abweichenden Be
strebungen keine Unterstützung zuteil werden 
lassen. Sie sehen zwischen sich eine Zusammen
arbeit vor, in der auch örtliche Meinungsver
schiedenheiten im Sinne der Durchführung

nachstehender Richtlinien erforderlichenfalls 
zur Besprechung kommen können.

Kreis der Ärzte:
1. Zur Fürsorgepraxis sind alle Mitglieder 

der Kassenärztlichen Vereinigung, sofern sie 
zur RVO.-Kassenpraxis zugelassen sind und 
mindestens ein Jahr im Bezirk des Fürsorgever
bandes die Praxis ausüben, innerhalb der Gren
zen des Fürsorgeverbandes zuzulassen, in dem 
sie ihren Wohnsitz haben. In Landkreisen 
kann die Zulassung auf den Bezirk einer oder 
mehrerer Gemeinden beschränkt werden. Eben
so ist in Großstädten die Bildung besonderer 
Bezirke möglich.

Die Zulassung kann gemäß § 8 der Satzung 
der Kassenärztlichen Vereinigung Deutsch
lands versagt oder widerrufen werden, wenn 
das Verhalten des Arztes Anlaß zu der Fest
stellung gibt, daß er die öffentlichen Belange 
nicht in einer mit seinen ärztlichen Pflichten in 
Einklang stehenden Weise wahrt.

Kreis der Hilfsbedürftigen:
2. Die Vereinbarung erstreckt sich auf alle 

Hilfsbedürftigen, denen der Fürsorge verband 
Krankenfürsorge zu gewähren hat, soweit diese 
nicht in Krankenanstalten geleistet wird.

Wahl des Arztes:
3. Die Hilfsbedürftigen haben unter den ge

mäß Nr. 1 Abs. 1 zugelassenen Ärzten freie 
Wohl. Sie müssen sich vor Inanspruchnahme 
des Arztes einen Behandlungsschein besorgen.

Ein Wechsel des Arztes ist während ein und 
derselben Krankheit nur mit Zustimmung des
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Vertrauensarztes nach Anhörung des behan
delnden Arztes gestattet.

Umfang der ärztlichen Hilfe:
4. Die zur Fürsorgepraxis zugelassenen Ärz

te sind verpflichtet, alle Hilfsbedürftigen im 
Krankheitsfalle in der Sprechstunde oder nöti
genfalls in der Wohnung zu behandeln, die 
einen vom örtlichen Wohlfahrtsamt ausgestell
ten Behandlungsschein vorlegen, und diese Be
handlung, abgesehen von dem Fall zu 3 Abs. 2, 
bis zu Ende durchzuführen. Ist im Notfälle 
ärztliche Hilfe ohne Vorlage eines Behandlungs
scheins in einem Falle gewährt worden, für den 
der Fürsorgeverband aufzukommen hat, so ist 
dieser zur nachträglichen Ausstellung eines Be
handlungsscheins nur verpflichtet, wenn der 
Arzt ihm eine entsprechende Mitteilung inner
halb von 3 Tagen seit Inkrafttreten der ärzt
lichen Hilfe gemacht hat. In ländlichen Bezir
ken kann die Frist bis zu 7 Tagen verlängert 
werden. Dem Arzte sind für die Mitteilung von 
dem Wohlfahrtsamte Formblätter zur Verfü
gung zu stellen.

5. Der Bezirksfürsorgeverband verpflichtet 
sich, alle durch die Gesundheitsfürsorge in den 
einzelnen Gesundheitsfürsorgezweigen als be
handlungsbedürftig festgestellten Personen den 
zugelasscncn Ärzten umgehend zur Behandlung 
zu überweisen sowie die behandelnden Ärzte 
über die diagnostischen Feststellungen zu un
terrichten und sich mit ihnen vor der Durch
führung aller vorbeugenden und Heilmaßnah
men rechtzeitig in Verbindung zu setzen.

Gemeinden, in denen sich Universitätsklini
ken befinden, in denen bisher Hilfsbedürftige 
möglichst versorgt wurden, sind berechtigt, die 
ärztliche Versorgung der Hilfsbedürftigen ne
ben d^r Versorgung durch die Kassenärztliche 
Vereinigung auch durch die Universitätsklini
ken ausführen zu lassen.

6. Die Behandlung erstreckt sich auf alle 
ärztlichen Hilfeleistungen cinschl. der Nacht
besuche. Unter ärztlicher Hilfe ist jede Be
handlung in der Sprechstunde und in der Woh
nung des Kranken zu verstehen. Es fallen dar
unter auch alle Sachleistungen, insbesondere 
elcktro-physiknlischc und Röntgenleistungen, 
einschl. aller Laboratoriumsuntersuchungen.

7. Soweit die Gemeinden und Gemeindever
bände eigene Einrichtungen unterhalten, sind 
sie berechtigt, ambulante Behandlungen, wie 
Höhcnsonnebestrahlungen, Diathermie und 
Röntgenbehandlungen, Röntgenaufnahmen u. 
s. w., i liesen vorzunchmen. Die durch die Be- 
nutzui dieser Einrichtungen entstehenden 
Koster.. 'nd bei der Berechnung der Pauschal
summe nicht zugrunde zu legen.

8. Zahnärztliche Behandlung ist von den zu
gelasscncn Ärzten nicht auszuführen.

9. Die beteiligten Ärzte sind verpflichtet, 
auf Anfordern des Fürsorgeverbandes oder 
des Vertrauensarztes Gutachten über den Ge
sundheitszustand der von ihnen behandelten

Hilfsbedürftigen, insbesondere über deren Er
werbsfähigkeit, über die Notwendigkeit der 
Krankenhaus- und Anstaltsaufnahme, sowie 
bei sonstigen Fürsorgemaßnahmen zu er
statten, den Fürsorgeverbänden alle Aus
künfte zu erteilen, die diese zur Erfüllung der 
ihnen obliegenden Fürsorgepflicht für notwen
dig halten, und die hierfür etwa vereinbarten 
Formulare auszufüllen.

10. Die Ärzte sind zur gewissenhaften und 
sorgfältigen Behandlung der Hilfsbedürftigen 
verpflichtet, haben dabei aber Verordnungen 
und Maßnahmen, die über das Maß der von 
den Fürsorge verbänden zu erfüllenden Pflich
ten hinausgehen, zu vermeiden.

Krankcnhauspflege:
11. Überweisungen in ein Krankenhaus be

dürfen einer besonderen Begründung und er
folgen durch den Fürsorgeverband. Kranken
hauspflege ist nur zu verordnen, wenn es sich 
um Operationen handelt, die im allgemeinen 
nur klinisch ausgeführt werden, oder wenn we
gen der Natur des Leidens oder wegen der be
sonderen Umstände die notwendige und aus
reichende Behandlung nur in einem Kranken
hause erfolgen kann.

Arznei Verordnung:
12. In Beachtung der fürsorgerechtlichen 

Grundsätze muß sich der zugelassene Arzt bei 
der Verordnung von Arzneien von der Erwä
gung leiten lassen, daß es den Belangen der 
öffentlichen Wohlfahrtspflege entspricht, durch 
gute Heilpflege die Wiederherstellung des 
Kranken zu beschleunigen. Die Richtlinien für 
wirtschaftliche Versorgungsweise, wie sie von 
der Kassenärztlichen Vereinigung Deutsch
lands aufgestellt werden, sind zu beachten. Die 
Verordnung von Geheimmitteln, Luxus- und 
Nährpräparaten, Genuß- und Stärkungsmit
teln ist nicht gestattet. Spezialitäten dürfen 
nur dann verordnet werden, wenn sie beson
ders wirtschaftlich sind. Der Fürsorge verband 
ist berechtigt, die Verordnung von einzelnen 
Arzneimitteln an seine vorherige Bewilligung 
zu knüpfen.

13. Die Kosten der verordneten Arzneien 
dürfen je behandelte Person einen Regelbe
trag um höchstens 10% überschreiten, der zu
nächst tunlichst nach den in den Jahren 1932 
bis 1933 durchschnittlich für Arzneizwecke aus- 
gegebenen Beträgen errechnet wird. Für die 
spezialärztliche Behandlung sind besondere 
Regelbeträge fcstzusetzen.

14. Im Falle der Verordnung offenbar unzu
lässiger Mittel oder bei Überschreitung der 
Höchstgrenze der vorerwähnten Regclbeträge 
im Einzelfalle und Außerachtlassung der vom 
Bezirksfürsorgeverband gegebenen besonderen 
Anordnungen für Arzneien durch einen zuge- 
lassenen Arzt ist der Fürsorgeverband berech
tigt, zu verlangen, daß der auf den betreffenden 
Arzt entfallende Anteil an der Pauschalsumme 
um den den entstandenen Mehrkosten ent
sprechenden Betrag gekürzt und dem Fürsorge-
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verband von der Kassenärztlichen Vereinigung 
Deutschlands erstattet wird, sofern nicht diese 
in Verbindung mit dem Vertrauensarzt fest
stellt, daß die Überschreitung des Regelbetra
ges durch die Verhältnisse des Einzelfalles be
dingt war.

Rezeptprüfungsstellen:
15. Den Fürsorge verbänden wird empfohlen, 

Rezeptprüfungsstellen einzurichten oder die 
Rezepte durch bereits bestehende Rezeptprü
fungsstellen anderer Gemeinden prüfen zu 
lassen.

Vertrauensarzt:
16. Der Fürsorgeverband ist berechtigt, 

einen vertrauensärztlichen Dienst einzurichten.
Pauschalbetrag:

17. Zur Zahlung sämtlicher in den vorste
henden Richtlinien vorgesehenen ärztlichen 
Leistungen überweist der Fürsorgeverband bis 
zum 15 j. Mts. an die entsprechende Stelle der 
Kassenärztlichen Vereinigung Deutschlands 
für den vorhergehenden Monat einen Pauschal
betrag, der etwa auf folgende Weise berechnet 
wird:

Dort, wo das bisherige Arztsystem einen Ver
gleich der Aufwendungen für die ärztliche Be
treuung der Hilfsbedürftigen zuläßt, wird die 
Summe der etwa in den Rechnungsjahren 
1932/33 für die allgemeine ärztliche Versorgung 
der Hilfsbedürftigen ausgegebenen Beträge 
einschl. der Summe der zur Einbeziehung 
in den neuen Pauschalbetrag vorgesehenen 
Leistungen unter Berücksichtigung der Be
stimmungen in Ziffer 5 und 7 festgestellt. 
Diese Summe wird durch die Zahl der im 
gleichen Zeitraum vorhandenen Hilfsbedürf
tigen (Parteien oder Haupt- und Zuschlags- 
empfänger), die Anspruch auf fürsorgeärzt
liche Versorgung hatten, geteilt. Mit Rück
sicht auf die Bedürfnisse der Wohlfahrtspflege 
und im Hinblick auf die finanzielle Lage der 
Gemeinden und Gemeindeverbände werden 
von dem so errcchneten Kopfbetrag bis zu 25 
v. H. dort in Abzug gebracht, wo die der Er
rechnung zugrunde gelegten Zahlen nicht be
reits seinerzeit eine Berücksichtigung der Not
lage der Gemeinden im damaligen Zeitpunkt 
enthielten. Die so ermittelte Zahl gilt für das 
Vertragsjahr als sog. Stichzahl, mit der die am 
Schluß jeden Monats festgestellte Zahl der ver
sorgungsberechtigten Fürsorgeempfänger ver
vielfältigt wird.

Läßt die bisherige Regelung der ärztlichen 
Betreuung der Hilfsbedürftigen mit Rücksicht 
auf das Arztsystem einen Vergleich der frühe
ren Aufwendungen mit den zukünftigen nicht 
zu, so wird bei der Errechnung der Pauschal

summe nach der oben geschilderten Art zweck
mäßigerweise auf die Errechnung der Zahlen 
anderer benachbarter Bezirke zurückgegriffen, 
die bei einer annähernd gleichen Zahl von 
Hilfsbedürftigen und sonstigen vergleichbaren 
Grundlagen bisher schon ein dem zukünftigen 
vergleichbares System gehabt haben. Es kann 
auch zweckmäßig sein, wo Schwierigkeiten der 
Errechnung auftreten, die Pauschalzahlen der 
größten Ortskrankenkasse des Bezirks ver
gleichsweise zur Errechnung heranzuziehen.

Soweit Vereinbarungen für größere Bezirke 
als Stadt- und Landkreise geschlossen werden 
(vgl. Nr.19), ist die Stichzahl für die Stadt- und 
Landkreise getrennt zu ermitteln.

Dort, wo neben der kassenärztlichen Versor
gung die Versorgung der Hilfsbedürftigen auch 
durch Universitätskliniken vorgenommen wird, 
werden die hierfür vorzusehenden Kosten nur 
dann bei der Errechnung des der KVD. zu zah
lenden Pauschalbetrages herangezogen, wenn 
die Universitätsklinik an dem Vertrage der 
KVD. und damit an dem ihr zu zahlenden Pau
schalbeträge teilnimmt.

Dort, wo es nicht möglich ist, vergleichbare 
Zahl:n des eigenen Bezirksfürsorge Verbandes 
zugrunde zu legen, ist es erforderlich, den Pau
schalbetrag zunächst für einen begrenzten Zeit
raum versuchsweise festzulegen und seine 
Nachprüfung im Rahmen des bestehenden Ver
trages nach Ablauf der festgesetzten Frist vor
zusehen.

Schiedsgericht:
18. Zur Entscheidung von Zweifelsfragen 

kann die Einsetzung eines Schiedsgerichts ver
einbart werden, dessen Bildung, Zusammen
setzung und Zuständigkeit nach Maßgabe der 
örtlichen oder bezirklichen Verhältnisse jeweils 
genau festgelegt werden müssen. Die Verhän
gung von Disziplinarstrafen durch Anwendung 
des § 8 der Satzung der KVD. ist ebenfalls im 
Vertrage festzulegen.

Geltungsbereich der Verträge:
19. Um die angestrebte Vereinheitlichung 

der ärztlichen Versorgung der Hilfsbedürftigen 
möglichst weitgehend zu erreichen, empfiehlt 
es sich, die Verträge für größere, eine wirt
schaftliche Einheit bildende Bezirke zu schlie
ßen.

Berlin, den 18. Mai 1935
Der Präsident des Deutschen Gcmcindetages. 

In Vertretung: 
gez. Schlüter, Beigeordneter.

Der Reichsführer der 
Kassenärztlichen Vereinigung Deutschlands. 

I. V.: gez. Dr. Grothe.
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Wohlfahrtsarbeit an der Front

Richtsätze — Lohnsätze.
Von Direktor Aldinger, Vorstand des Stadt. Wohlfahrtsamtes Stuttgart.
Nach der FV. hat die Fürsorge die Aufgabe, dem Hilfsbedürftigen den notwen

digen Lebensunterhalt zu gewähren. Für die Bemessung dieses Bedarfs haben die 
zuständigen Stellen den örtlichen Verhältnissen angepaßte Richtsätze festzusetzen. 
Als Anhaltspunkte für die Aufstellung von Richtsätzen bezeichnet der Gesetzgeber 
zwar die verschiedenen Arten von Bedürfnissen, die er zum notwendigen Lebensbe
darf rechnet. In welchem Maß diese Bedürfnisse aber im einzelnen zu befriedigen 
sind, ist nicht näher gesagt. Die Auffassung, daß die öffentliche Fürsorge nur den 
natürlichen Lebensmindestbedarf zu gewähren habe, ist in der Praxis wohl allge
mein verlassen, ganz abgesehen davon, daß die Ansichten über den Umfang des 
physischen Existenzminimums seit jeher recht weit auseinandergehen und darum 
praktisch nur schwer zu verwerten sind.

Was von der öffentlichen Fürsorge heute erwartet wird und als ihre Aufgabe 
auch zu bezeichnen ist, besteht in der Gewährung eines sozialen Existenzminimums, 
d. h. in der Sicherstellung einer Lebenshaltung, die hinter dem in den Familien von 
Arbeitern der untersten Lohnstufen Üblichen und Möglichen nicht allzuweit zurück
bleibt. Mangels anderer Geldquellen beruht die Lebenshaltung solcher Arbeiter
haushalte im allgemeinen auf dem Lohneinkommen ihrer Mitglieder. Bestimmend 
hierfür ist also die durchschnittliche Lohnhöhe und die durchschnittliche Zahl der 
in einem Haushalt gegen Lohn arbeitenden Personen. Die Lohnhöhe richtet sich 
nach den fachlich und örtlich gültigen Tarifen. Die durchschnittliche Verdienerzahl 
in den einzelnen Arbeiterhaushaltungen ist abhängig von dem allgemeinen und dem 
örtlichen Stand des Arbeitseinsatzes, von den örtlichen Wohnungsverhältnissen und 
von der ebenfalls nicht überall gleichen Stärke des Familienzusammenhalts. So sehr 
nun diese durchschnittliche Verdienerzahl auch zeitlich und örtlich wechseln mag, 
das eine dürfte jedenfalls feststehen, daß diese Zahl stets höher als 1 ist und daß 
deshalb das durchschnittliche Lohneinkommen eines Arbeiterhaushalts immer über 
dem einfachen Lohnbetrag liegt. In Stuttgart kommen z. B. bei normalem Arbeits
einsatz auf den einzelnen Arbeiterhaushalt etwa 2,2 gegen Entgelt beschäftigte 
Personen. Die Lebenshaltung dieser Bevölkerungsgruppe ist also nicht durch die 
einfache Lohnhöhe, sondern durch deren 2,2fachen Betrag bestimmt.

Diese Tatsache muß die öffentliche Fürsorge beachten, wenn anders die Lebens
weise der von ihr unterstützten Familien nicht aus dem allgemeinen Kulturrahmen 
völlig herausfallen soll und die Leistungen der Fürsorge damit eine soziale Unmög
lichkeit ergeben sollen. Bei aller gebotenen Sparsamkeit und Ausgabenbeschränkung 
sieht sich die Fürsorge deshalb dazu gezwungen, einzelne Familien, vor allem solche 
mit mehreren Kindern, in einem Umfang zu unterstützen, der sich dem, was der 
einzelne bei einfacher Lohnarbeit verdient, stark nähert, ja diesen Betrag vielfach 
nicht bloß erreicht, sondern sogar übersteigt, und zwar auch dann, wenn die Für
sorge ihren Klienten bei Übernahme von Arbeit in der Berücksichtigung der Wer
bungskosten weit entgegenkommt. Der Macht dieser sozialen Notwendigkeit gegen
über müssen auch die in manche Richtsatzsysteme zum Zwecke der Leistungsbe
schränkung eingebauten Auffanggrenzen praktisch versagen.

In allen derartigen Fällen fehlt es nun an einem günstigen ökonomischen Ge
fälle vom Fürsorgeeinkommen zum Arbeitseinkommen, einem Gefälle, das mit seiner 
natürlichen Schwerkraft den Fürsorgeempfänger von selbst dazu antreiben würde, 
seine wirtschaftliche Lage durch Arbeit zu verbessern und sich ernstlich nach solcher 
umzusehen. Die Überwindung dieser Spannung stellt zurzeit mancherorts eine der 
wichtigsten und zugleich schwierigsten Aufgaben der Fürsorge dar. Als Ausweg 
wird von der einen Seite eine entsprechende Erhöhung der Löhne, von der anderen Seite 
die Senkung der Richtsätze empfohlen. Der erste Ausweg muß als nicht gangbar 
aus der Erörterung ausscheiden. Solange die Kosten der Lebenshaltung sich nicht
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mindern lassen, dürfte aber auch die Möglichkeit einer Herabsetzung von Richt
sätzen so gut wie abgeschlossen sein, jedenfalls nur in ganz vereinzelten Ausnahme
fallen in Frage kommen.

Und ebenso ist die Frage noch offen, inwieweit in unserem Lohnsystem die 
Lohnbemessung nach dem Leistungsgrundsatz durch eine Lohnbemessung nach dem 
Versorgungsgrundsatz ergänzt werden kann, in der Art, daß zu einem Grundlohn 
Zuschläge entsprechend der Zahl der unterhaltsberechtigten Angehörigen des Lohn
empfängers hinzutreten.

Solange dies nicht der Fall ist und die bestehende Lohnlage bei den Unterstüt
zungsempfängern den eigenen Drang zur Arbeit lähmt, muß die öffentliche Wohl
fahrtspflege zu ihren Unterstützungsleistungen eine umfassende Arbeitsfürsorge tre
ten lassen. In den Bestimmungen der FV. über Fürsorgearbeit, Pflichtarbeit und 
Arbeitszwang sind die gesetzlichen Grundlagen für eine solche Arbeitsfürsorge ge
geben. Die Möglichkeit ihrer praktischen Durchführung hat sich durch die Wieder
belebung der Wirtschaft und die günstigere Gestaltung des Arbeitseinsatzes wesent
lich gebessert.

Das Vorgehen der Stadtverwaltung Stuttgart auf diesem Gebiet hat den Beweis 
dafür erbracht, von welchen Erfolgen die planmäßige Einrichtung und Durchführung 
einer umfassenden Arbeitsfürsorge begleitet ist. Neben der Schaffung umfangreicher 
Notstands- und sonstiger Fürsorgearbeiten wurde großer Wert auf Ableistung von 
Pflichtarbeit gelegt, um dem Grundsatz „Keine Unterstützung ohne mögliche Gegen
leistung“ owohl bei den männlichen als auch bei den weiblichen Fürsorgeempfän
gern tunb' .hst Geltung zu verschaffen. Als besonders zweckmäßig hat sich das Be
schäftigungsheim fernab von der Großstadt erwiesen, das mit ausgedehnter Wald-, 
Feld- und Hauswirtschaft vielseitige Möglichkeiten bietet, auch nicht ganz vollwer
tige oder beschränkt leistungsfähige Arbeitskräfte angemessen und zuträglich zu 
beschäftigen.

Eine solche durchgreifende und individuell ausgeübte Arbeitsfürsorge läßt an 
die Stelle des oben erwähnten ökonomischen Gefälles ein psychisches treten und er
leichtert damit den Fürsorgeklienten in starkem Maße den Weg zur Selbsthilfe.

Bewegung und Volk in der Wohlfahrtsarbeit

Mitgliederwerbung der NSV.
„Du sollst nicht meinen, daß das allein 

gestohlen hieße, wenn Du Deinem Näch
sten das Seine wegnimmst, sondern wenn 
Du siehst Deinen Nächsten Not, Hunger 
oder Durst leiden, keine Herberge, Schu
he und Kleider haben und hilfst ihm 
nicht, so stiehlst Du gleich al9 wenn 
einer dem andern das Geld aus dem 
Kasten stähle; denn Du bist ihm als 
Deutscher schuldig, ihm zu hel
fen in seiner Not. Denn Deine Güter 
sind nicht Deine: Du bist allein als Ver
walter darüber gesetzt und daß Du sie 
austeüst denen, die es bedürfen.“ 

(Martin Luther)
Mit diesen Worten umreißt Martin Lu

ther in seiner derben, ehrlichen Art die 
Gesinnung, die wir „deutschen Sozialis
mus“ nennen, wie er sich offenbart in der 
Arbeit der NSV.

NSV.-Arbeit hat nichts zu tun mit Klas
senkampf und Standesdünkel, sondern ist 
geboren aus dem Gemeinschaftsgeist, der

jeden Volksgenossen als dienendes Glied, 
als mitverantwortliche Zelle im deutschen 
Volkskörper begreift. Dem Marxismus 
war das Proletariat Selbstzweck; NSV.- 
Arbeit kennt nur gleichberechtigte und 
gleichwertige Glieder der deutschen Volks
gemeinschaft, in die sich jeder organisch 
einfügt und in der jeder die ihm zufallen
den Aufgaben freudig bejaht und erfüllt. 
Sie ist der Feind jeden egoistischen Den
kens; sie setzt an die Stelle des Kampfes 
aller gegen alle die Idee der Zusammenar
beit. Ihr sind Hirn und Hand wohl ver
schiedenartig, aber nicht verschieden- 
wertig. Das Was der Arbeit ist tausend
fach verschieden, das Wie aber soll auf 
die höchste Stufe der Leistungsfähigkeit 
gebracht werden.

Sozialistische Gesinnung zeigt sich in 
dem rechten Verhalten zu jedem deut
schen Volksgenossen. Daher hat die 
NSV. in ihrer Arbeit an die Stelle des libe- 
ralistischen „Tue, was du willst“ die Idee
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des Dienstes und die Begriffe der Pflicht daß es durch Richtigdenken und Richtig- 
und der Verantwortung gesetzt, und sie handeln sicher in das freie Fahrwasser des 
kann im Hinblick auf die Größe ihrer neuen Reiches gelangt.
Aufgaben, die in ferne Zukunft weisen. Daß es möglich ist, an die Stelle des 
von jedem deutschen Menschen verlangen, Mißtrauens und des gegenseitigen Hasses 
daß er sich als bewußt dienendes Glied die Liebe, den Willen zu wirklichem Mit- 
seines Volkes einreiht in die Kampfschar und Füreinander wirken zu setzen, be- 
der NSV., die in ihrem Aufgabengebiet weist das ungeheure Anwachsen der Mit- 
um des Vaterlandes glückliche Zukunft gliederzahl der NSV. auf Grund der von 
ringt. ihr geleisteten Arbeit, bei der es nur eine

Dabei ist es der NSV. bewußt, daß es Richtschnur gibt: das Gewissen — und 
unserer Generation nicht möglich sein nur eine Verantwortung: die dem Volks
kann, die gestellten Aufgaben restlos zu ganzen gegenüber. Kurz vor Abschluß 
lösen; denn Großes verlangt Zeit, viel des ersten Winterhilfswerkes, im Februar 
Zeit zum Werden und Wachsen; es baut 1934, war aus den paar hundert Mitglie- 
sich nicht auf dem Einzelmenschen auf, dern eine Schar von rund 113 000 gewor- 
sondern auf Generationen. Der einzelne den; bereits im April war die halbe Million 
ist nur ein Zeitgeschöpf, ein Glied in einer überschritten, im Mai eine und eine viertel 
Ewigkeitskette. Ewig aber sind Volk und Million erreicht. Im Juli zählte die NSV. 
Vaterland. Ihnen zu dienen mit allen schon fast 2% Millionen Mitglieder, im 
Kräften, solange Körper und Geist es kön- September, kurz vor Beginn des zweiten 
nen, ist die Pflicht jedes Volksgenossen. WinterhilfsWerkes, war die 3-Millionen- 

Als die NSV. nach der Machtübernahme Grenze überschritten. Mit einem Mitglie- 
mit wenigen hundert Mitgliedern ihre Ar- derbestand von rund 3 800 000 ging die 
beit aufnahm, hatte die Not der Gegen- NSV. in das Jahr 1935 hinein, der bis An
wart in weiten Kreisen unseres Volkes den fang April dieses Jahres auf rund 4 Mil- 
Glauben an eine bessere Zukunft getötet. lionen anstieg.
Ist aber kein Zukunftsglaube vorhanden,- Aus diesen Zahlen, aus diesem schnellen
so gibt es auch kein Zielstreben, keine riesigen Anwachsen der NSV. zur größten 
richtige Kräfteanspannung, sondern der Wohlfahrtsorganisation der ganzen Welt 
einzelne erschlafft und lebt müde in den muß auch jedem der NSV. heute noch 
Tag hinein. Zukunftsglaube ist notwendig fernstehenden Volksgenossen klar werden, 
für unser Lebensglück, für unser Vor- daß hier eine Gemeinschaft am Werke ist, 
wärtskommen als einzelne wie als Volk; die dem Wohle des Ganzen dient, 
auf dem Glauben an die Zukunft baut sich Und dennoch — auch heute gibt es noch
jede erfolgreiche Tagesarbeit auf. In zwei viele, allzu viele deutsche Volksgenossen, 
nationalsozialistischen Sommern und vor denen es wirtschaftlich gut geht, die aber 
allem in zwei nationalsozialistischen Win- den Sinn der neuen Zeit noch nicht er- 
tern hat die NSV. den Kampf gegen die kannt haben, der jedem deutschen Men- 
Verzweiflung, diesen völligen Mangel an sehen die Pflicht auf erlegt, zu helfen und 
Zukunftsglauben erfolgreich durchgeführt. demjenigen, der unverschuldet in Not ge- 
Sie hat ihn, wo er ins Wanken geraten raten ist, Beistand zu leisten, damit er in 
war, gestärkt, hat ihn neu erweckt und zur die Lage versetzt wird, sich selber weiter- 
felsenfesten Überzeugung ausgestaltet. zuhelfen.
. Mehr und mehr hat sich im deutschen Darum hat nach Abschluß des zweiten 
Volke die Erkenntnis Bahn gebrochen, Winterhilfswerkes ein Werbefeldzug der 
daß wir alle in einem Boote sitzen und NSV. eingesetzt, durch den auch dem 
darum alle die gleiche Verantwortung tra- fernstehendsten Volksgenossen ins Be- 
gen: daß unser Boot, die deutsche Nation, wußtsein gerufen werden soll, daß wir erst 
nicht an den Eilippen des Materialismus dann ganz Mensch sein werden, wenn es 
zerschellt, unter dessen Herrschaft an erben uns Menschen gibt, für die wir uns 
Stelle des Gemeinschaftsdienstes die bru- notfalls totschlagen lassen. Für die Wer- 
tale Ausbeutung, an Stelle wahrhaft so- bearbeit gibt es nur einen Grundsatz: den 
zialen Geistes der Giergeist, an Stelle der Grundsatz der ununterbrochenen Aktivi- 
Leistung die Zahl, an Stelle der Ordnung tät, der Entfaltung aller sittlichen ELräftc 
der Zufall, an Stelle der Disziplin die Ge- und der Übertragung dieser Kräfte auf 
setzlosigkcit, an Stelle der Pflicht die Kor- alle deutschen Menschen. Es darf in Zu- 
ruption und an Stelle des Dienstes die kunft keinen deutschen Volksgenossen ge
sucht nach Verdienst stand — sondern ben, der nicht Mitglied der NS.-Volks-
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Wohlfahrt ist, der sie nicht unterstützt 
durch die ihm zur Verfügung stehenden 
Mitte? und durch seine tätige Mitarbeit. 
Es ist unsere verdammte Pflicht und 
Schuldigkeit, unsere eigenen Sünden und 
die Sünden der Väter wieder gut zu ma
chen durch unermüdliche Arbeit im Dien
ste der schicksalverbundenen Volksge
meinschaft, durch unsere durch nichts, 
durch keine Enttäuschung zu beirrende 
Liebe zu unserem Volke und zur deutschen 
Nation. Deutsch sein — NSV.-Arbeit — 
das heißt: jeden Volksgenossen, auch den 
allerärmsten, an unsere selbstlose Liebe 
zu ihm täglich, stündlich glauben zu 
machen.

Noch ist der Werbefeldzug nicht abge
schlossen, noch sind die Werbeerfolge der 
einzelnen Gaue nicht erfaßt, es kann daher 
auch noch kein abschließendes Bild ge
geben werden; aber bis Ende Juni waren 
dem Hauptamte für Volks Wohlfahrt be
reits 4 402 000 Mitglieder gemeldet. Die 
Werbung geht weiter; denn die NSV. 
braucht tätige Mitarbeiter, um die ihr ge
stellten Aufgaben zu lösen, ungezählte 
Mitglieder, die bereit sind, das Leben nach 
unseren Gesetzen, auf Grund unserer 
Weltanschauung aufzubauen, Menschen, 
die nicht absterbende Ausläufer einer un
tergehenden Kultur, impotente Epigonen, 
sondern Verkünder’ der nationalsozialisti
schen Idee sind. Hans Bernsee.

Evangelischer Schwesterndienst.
Bericht über die Arbeit des Deutschen
Gemeinschaftsdiakonieverbandes.

1. Unsere Entstehung.
Unsere Arbeit, seit dem 12. Januar 1922 

unter dem Namen Deutscher Gemein
schafts-Diakonieverband G.m.b.H. 
mit dem Sitz in Marburg a. d. Lahn be
kannt, ist aus dem im Jahre 1899 in Bor
ken gegründeten, ab 1. November 1900 
nach Vandsburg (Westpreußen) verlegten 
„Evangelischen Gemeinschafts - 
Schwesternhaus G.m.b.H.“ entstan
den, und zwar aus der inneren Erweckung 
heraus, die in den neunziger Jahren des 
vergangenen Jahrhunderts die östlichen 
Provinzen des einstigen Königreichs Preu
ßen erfaßt hatte. Ähnlich dem, was unsere 
Regierung erstrebt und einer der maßge
benden Männer des Dritten Reiches, näm
lich der bayerische Kultusminister Schemm, 
in seinem Ausspruch zusammengefaßt hat: 
„Alle unsere politischen Maßnahmen wer
den umsonst sein, wenn nicht eine innere

Erneuerung des Volkes kommt“, so hätte 
unsere gesamte diakonische Arbeit nicht 
das werden können, was sie heute zum 
Segen des Volksganzen ist, wenn damals 
nicht ein inneres Erwachen, ein Ergriffen
werden der Seele im Menschen, eine Er
neuerung und Umgestaltung der Gedan
kenwelt des einzelnen auf religiösem Ge
biet durch diese Provinzen gegangen wäre. 
Dadurch fühlten sich junge Mädchen ge
drungen, ihr Leben Gott und den Mit
menschen zur Verfügung zu stellen, und 
es fanden sich auch Pfarrer, die, ebenfalls 
davon ergriffen, bereit waren, den Diako
nissendienst, wie er schon im Westen un
seres deutschen Vaterlandes durch dieKai- 
serswerther Anstalten in voller Blüte war, 
auch im Osten weiter auszubreiten.

Auf diese Weise kam es am 20. Oktober 
1899 zur Gründung des Evangelischen Ge
meinschaftsschwesternhauses in Borken 
mit zunächst 4 jungen Mädchen, die sich 
für die Seelen- und Krankenpflege und 
alle sonstigen Liebesdienste der weiblichen 
evangelischen Diakonie heranbilden lassen 
wollten. Da anfangs weder Geldmittel 
noch Häuser, noch Ausbildungsstätten, 
sondern nur einige recht enge Räume des 
Borkener Pfarrhauses zur Verfügung stan
den, ging es vorerst sehr bescheiden, ja 
primitiv und ärmlich zu. Das war aber 
zugleich die beste Grundlage dafür, Sinn 
und praktische Seite des Diakonissenbe
rufes bei freudigster Lebensbejahung zu 
erfassen und im Werk bis zum heutigen 
Tage festzuhalten. Der Grundsatz, für 
sich selbst anspruchslos und bescheiden zu 
leben, um dem Nächsten wohltun zu kön
nen, ist bis zur Stunde trotz Ausdehnung 
des Werkes bei allen Gliedern, wir dürfen 
es wohl sagen, mit eiserner Treue durch
geführt worden. Darin erblicken wir auch 
allein die Ursachen dafür, daß sowohl die 
Leitung als auch die Gefolgschaft unseres 
Werkes den Grundsätzen des Opferns und 
der Volksgemeinschaft der NSDAP, zu
stimmen mußten und schon lange vor der 
Ergreifung der Macht für den Führer ein
traten.

2. Unsere Entwicklung.
Vom Borkener Pfarrhaus wurde das 

senfkornartig begonnene Gemeinschafts
schwesternhaus Ende des Jahres 1900 
nach Vandsburg (Westpreußen), heute 
Wiecbork (Pommereilen), verlegt. Die 
Schwesternzahl wuchs von Jahr zu Jahr. 
1920/21 wurden etwa 400 deutschstäm
mige Schwestern zufolge der durch den
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Versailler Vertrag bedingten Abschnürung 
des betreffenden Teils von Westpreußen, 
in welchem Vandsburg lag, ausgewiesen. 
Dieser Umstand führte dazu, daß das 
Evangelische Gemeinschaftsschwestem- 
haus in Vandsburg von unserer deutschen 
Arbeit abgetrennt wurde und äußerlich 
die Selbständigkeit einer pommerellischen 
juristischen Person erhielt, welcher per
I. Januar 1935 insgesamt 347 Schwestern 
angehören. Innerlich blieb es jedoch als 
unser

1. und Stamm-Mutterhaus „Alt-Vands
burg“, Wiecbork (Pommerellen),

aufs engste mit uns verbunden. Die 400 
ausgewiesenen Schwestern fanden Auf
nahme in unserem dadurch ins Leben ge
rufenen
2. Diakonissen-Mutterhaus „Neu-Vands- 

burg“, Elbingerode (Harz). — Das
3. Diakonissen - Mutterhaus „Hebron“, 

Marburg a. d. L.-Wehrda,
4. Diakonissen-Mutterhaus „Hensoltshö- 

he“, Gunzenhausen (Bayern),
5. Diakonissen - Mutterhaus „Ländli“, 

Oberägeri (Schweiz),
6. Diakonissen - Mutterhaus „Hebron“, 

Liberty/Comer/U SA.,
7. Diakonen- u. Brüderhaus „Alt-Vands

burg“, Wiecbork (Pommerellen),
8. Diakonen- u. Brüderhaus „Tabor“, 

Marburg a. d. Lahn,
9. Missionshaus für Schwestern u. Brü

der, Lachen-Speyerdorf,
10. Diakonissen-Mutterhaus Amerongen 

(Holland)
mit einer Reihe den einzelnen Mutterhäu
sern angeschlossenen Tochtcranstalten 
sind im Laufe der Jahre hinzugekommen.

Zum Vorstand gehören z. Zt. 7 Pfarrer, 
9 Diakonissen und 3 Inspektoren. Die 
Vorstandsmitglieder sind gemäß Art. 8 a 
unserer Satzung sämtlich durch den Herrn 
Reichsministcr des Innern mit Verfügung 
vom 22. Dezember 1933 — Nr. II 2360/
II. 12. a — als solche bestätigt.

Die Leitung unseres Werkes lag von 
Anfang an und liegt noch heute alleinver
antwortlich in der Hand des Mitbegrün
ders und jetzigen Direktors unserer ge
samten Arbeit, des Pfarrers Theophil Kra- 
wielitzki, hierselbst. Von ihm wurden wei
tere 10 Pfarrer, 10 Ärzte, 9 Inspektoren, 
8 Lehrer, 2 Lehrerinnen und 7 sonstige 
Mitarbeiter berufen. Dazu kommen 240 
männliche und weibliche Hilfskräfte ohne 
und 31 mit Familien hinzu.

Die Schwestern- und Brüderhäuser um
fassen per 1. Januar 1935 insgesamt 3443 
Glieder. Davon entfallen auf Deutschland 
2847, nämlich 2638 Diakonissen und 209 
Diakone. Dieselben sind an 1117 Orten 
bzw. Arbeitsfeldern, über ganz Deutsch
land verstreut, im Dienst am Volk tätig. 
Sie arbeiten in Krankenhäusern, Kliniken, 
Heilstätten und Sanatorien, Erholungs
heimen, Kindererholungsheimen, Säug
lingsheimen, Kinderkrippen, Kindergär
ten und -schulen, Kinderhorten, Waisen
häusern, Jugendheimen, Seminaren, Haus
haltungsschulen, Handarbeitsschulen und 
-kursen, Marthaheimen, Mädchenheimen, 
Fürsorgeheimen, Landesfürsorgeanstalten, 
Alters- und Siechenheimen, Trinkerheil
stätten, Blaukreuz-Arbeiten, Tuberkulo
sefürsorgen, Krankenhausfürsorgen, Fa
brikfürsorgen, Wohlfahrtspflegen, Säug
lingsfürsorgen, Entbindungs- und Heb
ammenstationen, Bahnhofs- und Mitter- 
naebtsmissionen, Blätter- und Volksmis
sionen, Privat- und Armenpflegen, über
haupt auf allen Gebieten zur Linderung 
der geistlichen und leiblichen Not.

Von den im Außendienst stehenden 
Gliedern besitzen 95% die staatliche An
erkennung für die verschiedensten Zweige 
der evangelischen Diakonie.

In unseren Anstalten werden täglich 
— Diakonissen, Diakone und Hilfskräfte 
nicht mit eingerechnet — etwa 7000 Men
schen seelisch und körperlich betreut. Die 
Summe der jährlichen Verpflegungstage 
stellt sich auf rund 2 400 000. Zu dieser 
Zahl kommen dann noch die Verpflegungs
tage der Diakonissen, Diakone und Hilfs
kräfte mit etwa 1 000 000 dazu.

Im Ausland arbeiten unsere Schwestern 
und Brüder außer in den europäischen 
Nachbarländern in den Vereinigten Staa
ten Nord- und Südamerikas (Brasilien) 
und in China. In China ist uns in der Pro
vinz Yünnan, die fast ebenso groß ist wie 
Deutschland, ein, geographisch betrachtet, 
sehr umfangreiches Arbeitsfeld anver
traut worden.

Während unserem Verband als solchem 
durch das Preußische Gesamtkabinett mit 
Verfügung vom 28. September 1921 — M. 
f. V. III St. Ve. 21a / M. f. Wissensch. 
G. I. 5555 / F. M. II. C. 4447 / J. M. Ia 
507/27 — die Rechte einer milden Stiftung 
erstmalig zugesprochen und nach erneuter 
Durchprüfung der Verhältnisse am 2. Juni 
1927 bestätigt wurden, sind unserem Dia
konissen-Mutterhaus „Hebron“ in Mar
burg a. d. Lahn-Wehrda durch die Deut-
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sehe Evangelische Kirche die Rechte einer 
selbständigen Parochie und unseren Dia
konissen - Mutterhäusern „Neu - Vands- 
burg“ in Elbingerode i. Harz sowie „Hen- 
soltshöhe“ in Gunzenhausen i. Bayern Par- 
ochialrechte nach einem General-Dimis- 
soriale der Ortspfarrer durch die zustän
digen Pfarrämter verliehen. Seit 1923 
sind wir dem Central-Ausschuß für die 
Innere Mission der Deutschen Evangeli
schen Kirche, Berlin-Dahlem, als Fach
verband angeschlossen.

Berufsständig gehört unser Verband der 
Arbeitsgemeinschaft der Berufe im sozi
alen und ärztlichen Dienst und durch den 
Centralausschuß der Reichsarbeitsgemein
schaft für die freie Wohlfahrtspflege an. 
Rechtlich ist er in die Form einer „Ge
sellschaft mit beschränkter Haftung“ ge
kleidet. Dadurch soll ein für allemal 
zweckdienlich verhindert werden, daß sich 
irgendeine Person das Werk oder Teile 
desselben aneignen oder sich persönlich 
bzw. ihrer Familie durch dasselbe Berei
cherungen verschaffen kann; zum andern 
ist damit zugleich die Erhaltung desselben 
für die Allgemeinheit verbürgt. Beides 
hegt satzungsgemäß fest.

3. Unsere Grundsätze innerer Art.
Diakonie heißt Dienst am andern, 

Dienst am Volk. Zur Ausübung dieses 
Dienstes bedarf es der unablässigen Her
anbildung einer Kämpferschar, deren Glie
der freie, von sich selbst gelöste, seelisch 
und körperlich gesunde Menschen sein 
müssen, die auch unter den einfachsten 
und schwierigsten Verhältnissen lebens
froh und charakterstark bleiben. Hierfür 
lassen sich die Grundlagen nicht von au
ßen-, sondern nur von innenher schaffen 
und anerziehen. Deshalb legen wir aller
größten Wert auf eine unsere Diakonissen 
und Diakone geistig und geistlich beweg
lich haltende Aus- und Weiterbildung, wo
bei aber nicht in erster Linie die Wissens
bereicherung ins Auge gefaßt ist, sondern 
die Erziehung zu wirklich christlichen, 
dem Leben real gegenüberstehenden Per
sönlichkeiten. Als oberste Grundsätze 
galten und gelten deshalb auch heute noch 
für uns:

a) der Dienst an der Seele des Mitmen
schen ist als die Krone unserer Arbeit 
anzusehen;

b) Glied des Werkes kann nur werden, 
wer eine in den Grundlagen bereits 
gefestigte innere Einstellung nach 
biblischem Begriff besitzt.

a) Wesen und Arbeit der Inneren Mis
sion haben eine evangelistische und dia- 
konische Seite. Unser Werk hat unter den 
Anstalten der Inneren Mission sein be
sonderes Gepräge auf der seelisch-evan 
gelistischen Linie, womit aber nicht gesagt 
sein soll, daß es die diakcnische Seite 
außer acht lassen könnte oder ließe. Das 
ist unmöglich. Wenn wir vom Dienst an 
der Seele reden, so soll damit zunächst 
auch nur gesagt sein, daß bei uns kein An
sehen der Person gilt, der wir dienen. Un
sere Einrichtungen, mag es sich dabei um 
Krankenanstalten, Erziehungsheime, Kin
der-, Jugend- und Fürsorgearbeiten, Er
holungsheime, Schulen, christliche Buch
handlungen oder sonst welche Gebiete 
handeln, sind nur von dem Gesichtspunkt 
aus entweder übernommen oder ins Leben 
gerufen worden, um über den Weg der 
praktischen Liebestätigkeit auf allerlei 
Weise an Menschenseelen heranzutreten 
und sie in eine bewußt evangelische See
lenführung und -pflege hineinzubringen. 
Es unterliegt keinem Zweifel, daß die see
lischen Schäden oft das Primäre und weit, 
weit größer sind als die körperlichen Nöte.

b) Wenn eine Arbeit zum Wohle des 
Ganzen Stoßkraft besitzen und sich er
halten will, so müssen Anfang und Ent
wicklung der Sache klar, unmißverständ
lich und gründlich festgelegt sein. Es geht 
nicht an — und die Erfahrung hat es zur 
Genüge gelehrt —, daß man Blinde und 
Sehende, wenn wir dieses Beispiel an die
ser Stelle gebrauchen dürfen, oder einer 
Sache zustimmend oder ablehnend Gegen
überstehende zusammen für die Verfol
gung gemeinsamer Ziele ausbilden und er
ziehen kann. Es muß dabei, und dies be
sonders im Dienst der biblischen Diakonie, 
daran festgehalten werden, daß nur inner
lich dafür Erwachte Aufnahme finden 
können. Erst das gibt, obgleich sich na
türlich auch unter diesen nach einer ge
wissen Einheit in der geistlichen Richtung 
Aufgenommenen noch Scheidungen not
wendig machen, einigermaßen Gewähr für 
den inneren Zusammenschluß, welcher 
eine nicht zu entbehrende Vorbedingung 
für eine gedeihliche und fruchtbringende 
Arbeit im Interesse der Allgemeinheit ist.

a und b) Ohne die strikte Einhaltung 
der beiden „Grund“-Grundsätze hätte 
sich weder der unser gesamtes Werk um
schließende und es im tiefsten Kern zu
sammenhaltende weitere Grundsatz der 
Familiengemeinschaft herausbilden noch 
die Möglichkeit erreichen lassen, die unter
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Punkt 5 genannten diakonischen Leistun
gen zu vollbringen. Menschen, die nicht 
blutsverwandt, aber durch das Band des 
Geistes und der Seele doch zu einer wirk
lichen Familien-, Lebens- und Arbeitsge
meinschaft zusammengeschweißt sind, ver
mögen durch die dadurch geweckten ide
ellen Werte weitgehendster Opferhereit- 
schaft, imbedingter Treue und unerläß
lichen Gehorsams auch an materiellen 
Werten für die gemeinsame Aufgabe und 
Lebensauffassung Außergewöhnliches zu 
schaffen. Bewußter Ungehorsam, Träg
heit, Lüge, Untreue usw. scheiden sich 
dabei von selber aus.

Der Familiencharakter des Werkes läßt 
es wiederum nicht zu, daß wir beispiels
weise Unsere Oberinnen, wie das anderswo 
oft der Fall ist, vorzugsweise aus adeligen 
oder höhergestellten Kreisen berufen. Wir 
gebrauchen den Namen „Oberin“ über
haupt nur für Außenstehende. Innerhalb 
des Werkes tragen sie den Namen „Haus
mutter“. Sie arbeiten sich aus der Schwe
sternschaft heraus und genießen deren vol
les Vertrauen. Von den Schwestern wer
den sie mit ihren Vornamen und dem 
schwesterlichen „Du“ angeredet. Dadurch 
werden auch die Klassengegensätze und 
Unterschiede nach Herkommen, Bildung 
und Vermögen unterbunden. Das Verlan
gen, untereinander ohne besonderen Grund 
über die persönlichen Verhältnisse zu 
sprechen, tritt zurück, ebnet unbewußt 
alle geistigen und geistlichen Ungleichhei
ten und überbrückt, Harmonie schaffend, 
bei den Schwächeren oder mit weniger 
Gaben des Geistes und der Seele Ausge
statteten das Gefühl der Minderwertigkeit 
und bei den ihres eigenen Wertes mehr 
oder weniger Bewußten die Neigung zur 
Überschätzung ihrer Person.

Die Vorprobeschwestern werden wäh
rend der ersten zwei Jahre zu keinen Ar-

sucht, zur Erholung und Weiterbildung 
zurückgenommen bzw. vorübergehend 
vom Dienst frei gemacht und auch sonst 
durch geregelten Schriftverkehr nach jeder 
Seite hin betreut.

4. Unsere Ziele äußerer Art.
Unser Ziel ist, der großen geistlichen, 

leiblichen und materiellen Not steuern zu 
helfen, an der religiös-sittlichen Hebung 
des Volksganzen mitzuarb eiten und diesen 
Zwecken alle zur Verfügung stehenden 
Mittel im Interesse der Allgemeinheit zu
zuführen. Art. 3 unserer Satzung besagt:

„Der Zweck der Gesellschaft ist öffent
liche Krankenpflege in Ausübung freier 
Liebestätigkeit, Leistung aller Liebesdien
ste der evangelischen Diakonie sowie Er
richtung von Gebäuden, welche diesen 
Zwecken dienen.“

Der Dienst an seelisch und leiblich Not
leidenden und Pflegebefohlenen erfordert 
große äußere Mittel. Deshalb wird in der 
gesamten Wirtschaftsführung, ohne klein
lich zu sein, Selbstverleugnung und sinn
volle Sparsamkeit am rechten Platz zu 
üben gesucht.

Unsere Diakonissen und Diakone ar
beiten völlig imentgeltlich. Es wird an sie 
nur ein geringes Taschengeld von viertel
jährlich 3 RM bis höchstens 15 RM ver
teilt.

Die Treue im Kleinen steht an erster 
Stelle. Es ist noch heute so wie am Anfang 
unseres Werkes, daß jeder Faden Zwirn 
und jeder Knopf aufbewahrt und verwer
tet wird. Selbst mit der Verwendung von 
Streichhölzern, die heute zwar durch das 
elektrische Licht nicht mehr in dem Um
fang gebraucht werden wie früher, wird 
noch derselbe Grundsatz beibehalten, wie 
er damals festgelegt wurde, daß nämlich 
für jede Brennstelle täglich nur ein Streich
holz verbraucht werden darf. Mit Bezug 
hierauf sagt unsere Berufsordnung aufbcitsleistungen herangezogen, in welchen 0

“*“■ dem Mutterhaus eine irgendwie gear- Seite 205 folgendes:
te Entschädigung für ihre Dienstlcistun- „Es wäre Sünde, in der Verwendung
_ _:_____ c- j" r__________•• i____j ------- _________ ___f-1___

sie
tete _
gen einbringen. Sie dürfen sich während 
dieser Zeit ungestört der Einlebung, inner
lichen Festigung und begrifflichen Erfas
sung des Diakonissenberufes überlassen.
Ihre praktische Ausbildung in der Kran- _______________0_____ _____________
ken- usw. -Pflege oder in einem sonstigen lassen, statt cs sofort wieder in Ordnung 
Zweig der evangelischen Diakonie beginnt zu bringen und irgendwie zu benutzen.

Mitteln leichtsinnig zu verfahren, 
schnell mit Neuanschaffungen bei der 
Hand zu sein, die nicht durchaus notwen
dig sind, noch Brauchbares als wertlos bei
seitezutun oder liegen und verkommen zu

erst dann, wenn sie sich dem Geist des 
Hauses angepaßt und in die Familienge
meinschaft eingegliedert haben.

Die bereits im Dienst stehenden Schwe
stern und Brüder werden regelmäßig be

Auch die kleinsten Dinge sind zu benutzen 
und auf ihre Verwertbarkeit zu prüfen. 
Kein Faden ist nutzlos zu verschwenden 
und kein Streichholz wegzuwerfen. Wenn 
auch andern dieses kleinlich erscheinen
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sollte, so muß eine Diakonisse, die jeden 
Augenblick für alle Menschen und Ver
hältnisse als Beispiel und Vorbild ihre 
Zeugenaufgahe zu erfüllen hat, dessen al
lezeit eingedenk bleiben.“

Genau so wird auch heute noch wie damals 
möglichst alles Gemüse selbst gebaut. Ge
schah dies anfangs im kleinen Pfarrgarten 
zu Borken für die ersten 4 Schwestern, spä
ter für die angewachsene Schwesternschar 
auf einem Ackergrundstück in Vandsburg 
und heute durch das Wachstum unserer 
Glieder auf Tausende durch regelrechte 
Gutsbewirtschaftung, so leitete uns dabei 
zunächst das Ziel derErsparungvon Mitteln 
für die wohltätigen Zwecke. Durch Urbar
machung von Ödland in fröhlicher frei
williger Arbeitsgemeinschaft werden heute 
die meisten der für uns und unsere Pflege
befohlenen benötigten landwirtschaftli
chen Erzeugnisse selbst gezogen und ver
wertet, so daß nur noch ein verhältnis
mäßig geringer Teil zu Marktpreisen hin
zugekauft zu werden braucht. Später sind 
mit dem Wachstum der Arbeit rein wohl
tätige Erwägungen hinzugekommen.

5. Unsere Arbeitsleistungen.
Bisher vermochten wir bei weitem nicht 

allen Anforderungen nach Diakonissen 
und Diakonen nachzukommen. Nachste
hendes Zahlenbild will aber einen kurz zu
sammengefaßten Überblick über das mit 
den uns im Jahre 1934 zur Verfügung ge
standenen Kräften Geleistete geben:

a) Im Inland arbeiteten: 
in Krankenhäusern, Kliniken usw.

543 Diakonissen, 36 Diakone, 
in Gemeinde-Krankenpflegen

292 Diakonissen, — Diakone, 
in Privat- und Armenpflegen

105 Diakonissen, — Diakone, 
in Erholungsheimen

65 Diakonissen, — Diakone, 
in Säuglingsheimen und Krippen

47 Diakonissen, — Diakone, 
in Kindergärten und -horten

93 Diakonissen, — Diakone, 
in Kinderheimen und Waisenhäusern

44 Diakonissen, 2 Diakone, 
in Kindererholungsheimen

12 Diakonissen, — Diakone, 
in Jugend- und Landschulheimen

6 Diakonissen, — Diakone, 
in Studenten- und Schülerheimen

6 Diakonissen, — Diakone, 
in Seminaren und Haushaltungsschulen

48 Diakonissen, — Diakone,

in Handarbeitsschulen und -kursen
42 Diakonissen, — Diakone, 

in Martha- und Mädchenheimen
11 Diakonissen, — Diakone, 

in Magdalenen- und Fürsorgeheimen
36 Diakonissen, — Diakone, 

in Landesfürsorgeanstalten
6 Diakonissen, — Diakone, 

in Kriegerheimaten
— Diakonissen, 2 Diakone, 

in Alters- und Siechenheimen
33 Diakonissen, — Diakone, 

in Trinkerrettungsarbeiten
48 Diakonissen, 4 Diakone, 

in Wandererarbeitsstätten
1 Diakonisse, — Diakone, 

in Tuberkulose- und Fabrikfürsorgen
6 Diakonissen, — Diakone, 

in Volks-, Bahnhofs- usw. -Missionen
20 Diakonissen, 5 Diakone, 

in Jugendpflegen
299 Diakonissen, 18 Diakone, 

in Gemeinschaftsarbeiten
388 Diakonissen, 22 Diakone.

b) Gepflegt bzw. betreut wurden: 
288150 Personen in Krankenhäusern, 

Kliniken usw. an 1 008 510 Tg.
31 681 Personen in Gemeinde-Kranken

pflegen usw............... an — Tg.
1 198 Personen in Privat- und Armen

pflegen .............. an 16 197 Tg.
7 426 Personen in Erholungsheimen 

an 90 843 Tg.
679 Personen in Säuglingsheimen u. 

-krippen............ an 49 945 Tg.
5 818 Personen in Kindergärten und 

-horten............ an 625 415 Tg.
619 Personen in Kinderheimen und 

Waisenhäusern., an 90 078 Tg.
1 006 Personen in Kindererholungshei

men .................. an 36 703 Tg.
337 Personen in Jugend- und Land

schulheimen ... an 27 754 Tg.
159 Personen in Studenten- und Schü- 

lcrhcimcn ........ an 18 778 Tg.
355 Personen in Seminaren u. Haus

haltungschulen an 59 522 Tg.
589 Personen in Martha- und Mäd

chenheimen .... an 67 270 Tg.
265 Personen in Magdalenen- u. Für

sorgeheimen ... an 50 795 Tg.
222 Personen in Landcsfürsorgean- 

stalten.............. an 67 742 Tg.
78 Personen in Kriegerheimaten

an 2 918 Tg.
733 Personen in Alters* und Siechen

heimen ............ an 162 707 Tg.
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149 Personen in Trinkerheilstätten 
an 17 683 Tg.

5 997 Personen in Wandererarbeitsstät
ten.......................... an 7 393 Tg.

2 973 Personen in Freizeiten
an 28 659 Tg.

810 Personen als Erholungsgäste (un
entgeltlich) ........... an 8 866 Tg.

6 321 Personen als Wandergruppen
an 9 751 Tg.

10 380 Personen als Passanten
an 11 577 Tg.

c) Zur Behebung körperlicher Not 
geleistet:
24 806 Nachtwachen bei Schwerkranken 

308 369 Krankenbesuche 
322 036 Armen- und Hausbesuche 

10 648 Zimmerreinigungen 
61 178 Bäder 
91 910 Massagen 

203 788 Verbände 
19 725 soziale Dienste 

107 436 Gänge
2 904 Dienste in der Bahnhofs- und 

Mitternachtsmission
d) Zur Hebung geistiger Not ge

leistet:
180 846 empfangene Besuche 
168 352 Aussprachen und Beratungen 
150 863 Andachten 
52 233 Kinder- und Jugendstunden

für 21 232 Teilnehmer 
12 632 Musik- und Gesangstunden

für 3 591 Teilnehmer 
32 725 Bibel- u. Evangelisationsstunden 

für 25 452 Teilnehmer
2 642 Weiß- und Blaukreuzstunden

für 3 180 Teilnehmer
4 774 Missions- und Miss.-Nähstunden 

für 9 325 Teilnehmer
3 243 Blättermissionsstunden

für 3 435 Teilnehmer 
21 040 Handarbeits- und Bastelstunden 

für 2 856 Teilnehmer 
12 066 Frauenstunden

für 8 357 Teilnehmer.
Schirmacher.

Das Deutsche Rote Kreuz 
im neuen Reich.

Die Bedeutung des Roten Kreuzes 
als einer auf völkerrechtlicher Grund
lage beruhenden, in allen zivilisierten 
Staaten geschaffenen Einrichtung ist 
durch die große Rede des Führers *-nd 
Reichskanzlers vom 21. Mai 1935 mit dem 
Hinweis auf die Genfer Rote Kreuz-Kon
vention in den 13 Punkten am Schluß der

Rede vor dem deutschen Volk und der 
Weltöffentlichkeit in ein helles Licht ge 
rückt worden. Die Bestrebungen des Ro 
ten Kreuzes in den 70 Jahren seiner Ge
schichte um den Schutz des Verwundeten 
und Kranken im Kriege sind zu einer 
selbstverständlichen Forderung 
des Volksgewissens geworden. Jeder
mann weiß, was das Zeichen des Roten 
Kreuzes im Weltkriege für die Soldaten, 
für die Kriegsgefangenen, für die Familien 
der Soldaten und für die Flüchtlinge in 
aller Welt geleistet hat. Die Grundauf
gabe des Deutschen Roten Kreuzes ist es, 
geschulte Männer und Frauen, Sanitäts
männer, Schwestern und weibliche Hilfs
kräfte zur Verfügung zu haben, die geeig
net und gewillt sind, Kraft und Leben in 
den Dienst dieses Werkes zu stellen. Der 
Stellvertreter des Führers, Reichsminister 
Rudolf Hess, hat bereits am 21. Juli 1934 

18 Deutsche Rote 
notwendiger Be

standteil des nationalsozialisti
schen Staates.“

Das Deutsche Rote Kreuz, durch seine 
Grundlage und seinen Ursprung in eng
ste Beziehung zu Reich und Staat 
gestellt, ist sich der Verantwortung be
wußt, die ihm mit der Pflicht, ständig be
reit zu sein, auferlegt ist.

Seit Jahrzehnten ist das Deutsche 
Rote Kreuz von der Überzeugung durch
drungen, daß es seine Aufgaben im Ernst
fälle nur dann erfüllen könne, wenn es in 
ständiger, ausgebauter Friedens
arbeit seine Kräfte zum Dienst an Ge
sundheit und Wohlfahrt der Nation ein
setzt. Die Sanitätskolonnen, Schwestern
schaften und weiblichen Hilfskräfte sind 
die unentbehrlichen, stets bereitenTräger 
der Rotkreuz-Arbeit.

Die Männer- und Frauenvereine des 
Deutschen Roten Kreuzes haben Einrich
tungen aller Art in jahrzehntelanger Ar
beit geschaffen. Sie überziehen das 
ganze Deutsche Reich mit einem 
Netz der Hilfsbereitschaftim Sinne 
des Roten Kreuzes zum Dienst an 
Volk und Vaterland.

Der besondere Einsatz für die Bereit
schaft zum Dienst im Ernstfall ist 
die Aufgabe des Deutschen Roten Kreu
zes im neuen Reich, die ihm von niemand 
streitig gemacht wird. In der Friedens
arbeit berührt sich das Deutsche Rote 
Kreuz eng mit den Verbänden, die ver
wandte Aufgaben zu erfüllen haben. Die 
Kranken- und Wohlfahrtspflege gehörte

ausgesprochen: „I 
Kreuz ist ein
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schon vor Entstehen des Roten Kreuzes 
zu dem Arbeitsbereich der kirchlichen Ge
meinden und Verbände. Heute ist das 
Hauptamt für Volks Wohlfahrt mit der 
Führung auf allen Gebieten der Volks
wohlfahrt beauftragt. Der Arbeitsge
meinschaft der freien Wohlfahrtspflege, 
die unter Führung des Hauptamtes für 
Volkswohlfahrt steht, gehört das Deut
sche Rote Kreuz mit seinen Aufgaben der 
Friedenswohlfahrtspflege an.

NS.-Volkswohlfahrt und Deut
sches Rotes Kreuz, eng miteinan
der verbunden durch die gemein
same Verpflichtung zum Dienst an 
der Nation auf der Grundlage na
tionalsozialistischer Weltanschau
ung, stehen nicht im Wettbewerb mitein
ander; sie ergänzen sich vielmehr in der 
Form, die vom Führerstaat als eine Selbst
verständlichkeit gefordert wird. So wie 
das Hauptamt für Volks Wohlfahrt dem 
Deutschen Roten Kreuz seine ihm urei- 
gentümlichen Aufgaben überläßt, so er
kennt dasDeutsche RoteKreuz dieFührung 
desHauptamtesfürV olks Wohlfahrt auf dem 
Gebiete der Wohlfahrtspflege rückhaltlos 
an. Soweit erforderlich, werden grund
sätzliche Vereinbarungen über Abgren
zung und gegenseitige Ergänzung getrof
fen. So hat ein Abkommen zwischen dem 
Hauptamt für Volkswohlfahrt und dem 
Deutschen Roten Kreuz vom 4. April 1935 
die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der 
Gemeindekrankenpflege geregelt. Dem 
Deutschen Roten Kreuz ist sein Arbeits
gebiet Vorbehalten. Die NS.-Volkswohl
fahrt hat im Grundsatz die Schaffung neu
er Gemeindekrankenpflegestationen als 
ihre Aufgabe übernommen. Maßgebend 
für die Regelung war der Gedanke, daß 
das Deutsche Rote Kreuz die Ge
meindekrankenpflege als ein Ge
biet für die Schulung und Betäti
gung seiner Schwestern und seiner 
weiblichen Hilfskräfte nicht ent
behren kann.

In ähnlicher Weise fügt sich das Deut
sche Rote Kreuz in die maßgebende 
Führung des Hauptamtes für Volks- 
^esundheit ein, daß die großen Linien 
nir den Aufbau des Volkslebens auf den 
Grundlagen der Erbgesundheits
lehre und Rassenhygiene gibt.

Während die Männcr-Organisationen 
des Deutschen Roten Kreuzes sich über
wiegend auf dem Gebiet des Rettungs
wesens und Hilfsdienstes betätigen, haben 
die Frauenvereine seit ihrer Gründung vor

70 Jahren die besonderen fraulichen Auf
gaben im Dienst von Wohlfahrtspflege 
und Volksgesundheit auf ihr Panier ge
schrieben. Die Zusammenfassung der 
Frauenvereine vom Roten Kreuz im 
Reichsfrauenbund des Deutschen Roten 
Kreuzes hei der Neugliederung nach dem 
Umbruch 1933 erleichterte die Einfügung 
der Rotkreuz-Frauenvereine in das Deut
sche Frauenwerk, in dem die NS.- 
Frauenschaft die Führung hat. Da
mit ist die Frauenorganisation des 
Deutschen Roten Kreuzes ein Glied 
in dem großenWerk, das dendeut- 
schen Frauen im Neuaufbau des 
Dritten Reiches aufgegeben ist, 
mit der Sonderaufgabe, die Verpflichtun
gen zu erfüllen, die ihnen aus der Zugehö
rigkeit zum Roten Kreuz erwachsen.

So steht das Deutsche Rote 
Kreuz heute als eine straff in sich 
gegliederte Organisation in eng
ster Verbindung mit Reich und 
Partei. Durch die Übernahme der 
Schirmherrschaft nach dem Heimgang des 
verewigten Generalfeldmarschalls Reichs
präsident von Hindenburg durch den 
Führer und Reichskanzler wird diese Zu
gehörigkeit des Deutschen Roten Kreuzes 
zu den verantwortlichen Trägern des Le
bens der Nation weithin sichtbar. Die 
Führer des Deutschen Roten Kreuzes, an 
der Spitze der Präsident, SA.-Gruppen
führer Herzog Carl Eduard von Sach- 
scn-Cohurg und Gotha, und sein 
Stellvertreter, Generaloberstabsarzt a. D. 
Obergruppenführer Dr. Hocheisen, mit 
ihnen die Reichsfrauenführerin, Frau Ger
trud Scholtz-Klink,und schließlich alle 
die Männer und Frauen, die in den Län
dern, Provinzen, Kreisen, Städten mit 
Billigung aller maßgebenden Stellen zur 
Leitung des Roten Kreuzes in allen seinen 
Verzweigungen berufen sind, sind Bürgen 
dafür, daß die Männer und Frauen des 
Deutschen Roten Kreuzes in allen Teilen 
des Reichs bereit sind zum Einsatz für 
den Dienst an Volk und Reich im Sinne 
unseres Führers Adolf Hitler.

SA.-Obergruppenführer Hocheisen, 
Stellvertr. Präsident 

des Deutschen Roten Kreuzes.

Sammelpause bis Ende September.
Der Reichs- und Preußische Minister 

des Innern hat wegen der starken Bela
stung der Volksgenossen mit Beitrags
leistungen aller Art und im Hinblick
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auf die bevorstehende Inanspruchnahme 
ihrer Opferbereitschaft für das Winter
hilfswerk 1935/36 eine Sammelpause 
für die Zeit vom 1. Juli bis 30. September 
1935 angeordnet. In dieser Zeit ist das 
Sammeln auf Straßen und Plätzen und 
von Haus zu Haus verboten. Die für 
diese Sammlungen erteilten Genehmigun
gen sind widerrufen.

Hilfswerk „Mutter und Kind“.
Für die Durchführung des Hilfswerks 

„Mutter und Kind“ hat das Hauptamt für 
Volks Wohlfahrt wiederum einen Arbeits
plan aufgestellt und gleichzeitig neue 
Richtlinien herausgegeben. Aus diesen 
Unterlagen ergibt sich, daß insbesondere 
auch der Frage der Unfall- und Haft
pflichtversicherung für die Müttererho
lungsfürsorge ganz besonderes Augenmerk 
zugewandt worden ist. Das Hauptamt für 
Volks Wohlfahrt hat mit der Agrippina All
gemeine Versicherungs-AG. Köln einen 
Vertrag abgeschlossen, auf Grund dessen 
die Gesellschaft gegen eine Versicherungs
prämie von 0,75 RM je Mutter für die zur 
Erholung verschickten Mütter während 
der Dauer der Erholungszeit den Versiche
rungsschutz gegen sämtliche Unfälle vom 
Augenblick des Verlassens der Wohnung

zwecks Antritts der Reise bis zur Rückkehr 
in die Wohnung gewährt und gleichzeitig 
sämtliche Haftpflichtansprüche, durch 
die das Amt für Volks woldfahrt als Ver
anstalterin der Mütterverschickung haft
pflichtig gemacht werden könnte, deckt. 
Werden vorschulpflichtige Kinder gemein
sam mit der Mutter verschickt, so können 
diese gegen eine Prämie von 0,30 RM mit
versichert werden. Im übrigen wird auf 
den „Arbeitsplan“ und die „Richtlinien“, 
die durch das Hauptamt für Volkswohl- 
fahrt erhältlich sind, verwiesen.

Landaufenthalt für Stadtkinder.
Nach einem Rundschreiben des Haupt

amts für Volks Wohlfahrt bei der Reichs
leitung der NSDAP, können die Maßnah
men der Jugenderholungspflege auch auf 
Hilfsschüler ausgedehnt werden, sofern es 
sich um .rbgesunde, nicht schwachsinnige 
und nicht bösartige Kinder handelt, die 
lediglich wegen eines gewissen Intelligenz
mangels in der Hilfsschule sind. Die Ent
sendung solcher Kinder in Heime ist je
doch einer Landunterbringung vorzuzie
hen, weil in den Heimen neben einei kör
perlichen Förderung des Kindes eine er
zieherische und pflegerische starke Be
treuung möglich ist.

WoUlshrtsarbeit der deutschen Gemeinden

Die Reichswohlfahrtshilfe im Juni 1935.
An Reichswohlfahrtshilfe wurden im 

Juni 1935 8 536 638 RM ausgeschüttet. 
Die Ausschüttungen betragen somit im 
ersten Vierteljahr des Rechnungsjahres 
1935:

April................ 11,7 Mül. RM
Mai .................. 9,8 „ „
Juni.................. 8,5 „ ,,

insgesamt 30,0 Mill. RM 
Demgegenüber betrugen sie in den glei

chen Monaten des Vorjahres:
April................ 34,5 Mill. RM
Mai .................. 24,6 „ „
Juni ................ 21,5 „ „

insgesamt 80,6 Mill. RM 
Gelegentlich tauchen noch Zweifel dar

über auf, wie die RWH. sich für den Be
zirksfürsorgeverband berechnet. Es sei

daher hier einmal ein Zahlenbeispiel durch
gerechnet. Die maßgeblichen Berech
nungsunterlagen sind in der in Nr. 11 die
ser Zeitschrift von 1934 auf Seite 564 ab
gedruckten Tabelle enthalten. An Hand 
dieser Tabelle kann sich jeder Bezirksfür
sorgeverband seine RWH. selbst berech
nen. Ein städtischer Bezirksfürsorgever
band mit 35 604 Einwohnern habe am 
maßgebenden Stichtag 1101 anerkannte 
WE., das sind auf 1000 Einwohner 30,9 
WE. Für die Berechnung der RWH. kom
men nur die über dem Sockel (10 vom 
Tausend) liegenden anerkannten WE. in 
Betracht, also 20,9 vom Tausend. Da es 
sich um einen städtischen Bezirksfürsorge
verband von 35 604 Einwohnern handelt 
(nach der Volkszählung vom 16. 6. 1933), 
sind die Sätze in der Spalte „Städtische 
BFV. mit 20 000 bis 50 000 Einwohnern“ 
zugrunde zu legen. Die maßgeblichen 
Sätze betragen somit:
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Soweit die Zahl der WE. liegt 
zwischen ... und ... auf Tausend

der Bevölkerung RM
mehr als 10 u. 15 einschl............... 27,600

„ „ 15 „ 20 „  31,740
„ „ 20 „ 25 „   36,501
„ „ 25 „ 30 „  41,976
„ „ 30 „ 35 „   48,273
„ „ 35 „ 40 „  55,513

über 40................................... 63,840
Der BFV. erhält für die 

ersten 10 v. T. der Bevölkerung
nächsten 5 v. T. „ ,,

„ 5 v. T. „ „
„ 5 v. T. „ „
„ 5 v. T. „ „
„ 0,9 v. T.„

Dann ist zu prüfen, ob der Bezirksfür
sorgeverband auf Grund dieser Berech
nung etwa mehr als 44,50 RM für jeden 
über dem Sockel liegenden WE. erhält. 
Die Zahl dieser ist 178+178+178+178 
+ 32 = 744. 26.077 = 35,04 RM. Dieser 

744
Betrag bleibt unter dem Durchschnitts
satz von 44,50 RM, so daß eine Herab
setzung des Betrages von 26 077 RM nicht 
stattfindet. Von letzterem Betrag Hießen 
aber 20% in den staatlichen Ausgleichs
stock, so daß dem Bezirksfürsorgeverband 
tatsächlich nur 80 v. H. von 26 077 RM 
= 20 862 RM zufließen. Dr. Bohmann.

Die Wohlfahrtserwerbslosen im Mai 1935 
und die nichtanerkannten WE. im 

4. Kalender Vierteljahr 1934.
Die Zahl der Wohlfahrtserwerbslosen ist 

im Mai 1935 weiter rückläufig gewesen.
Zahl der für die RWH. 

anerkannten WE. 
überhaupt Arbeitslosen 

in 1000
am 30.4. 1935 605 516
am 31.5. 1935 551 466

Im gleichen Monat ging die Zahl der 
Alu-Empfänger von rund 336 000 auf 
277 000, also um 59 000 zurück. Wir be
finden uns somit wieder an einem Zeit
punkt des Jahres, an dem der Rückgang 
an Alu-Empfängern nicht mehr so stür
misch ist, sondern mit dem in den anderen 
Unterstützungsgruppen Schritt hält. Das 
bedeutet aho, daß die Auswirkungen des 
starken Ansteigens der Zahl der Alu-Emp
fänger in den Wintermonaten, die natur-

höchstens jedoch...........................  44,500
für einen über dem Sockel liegenden WE. 
im Durchschnitt.

Im vorliegenden Fall, in dem die Zahl 
der WE. auf Tausend 30,9 beträgt, schei
den also alle Stufen, die über der Stufe 
„zwischen mehr als 30 und 35 einschl. auf 
Tausend“ liegen, aus. Es ergibt sich fol
gende Berechnung:

.........................  356 nichts

.........................  178x27,600 = 4 913 RM

.........................  178x31,740 = 5 650 „

.........................  178x36,501 =6 497 „

.........................  178x41,976 = 7 472 „

..................... . 32x48,273 = 1 545 „
insgesamt ... 26 077 RM

gemäß im Frühjahr ein starkes Fallen der 
Zahlen zur Folge haben müssen, über
wunden sind.

Inzwischen liegen auch weitere amtliche 
Zahlen — leider zeitlich etwas zurück — 
über die Entwicklung bei den nichtaner
kannten WE. vor. Diese Zahl betrug in
1000:

am 30. 9. 1935 .................. 339
„ 31.12.1935 .................. 338

Hiernach wäre trotz des Einflusses der 
Wintermonate ein leichter Rückgang zu 
verzeichnen. Ein anderes Bild ergibt sich 
aber, wenn man diesen Zahlen die Zähl- 
diflerenzen zwischen den Zählungen der 
Arbeitsämter und denen der Bezirksfür
sorgeverbände hinzuschlägt, nämlich:

am 30. 9. 1934 .................. 363
„ 31.12.1934 .................. 365
„ 31.12.1933 .................. 468

Die Wintermonate haben danach doch 
ein leichtes Ansteigen bei den nichtaner
kannten WE. mit sich gebracht. Gegen 
Ende des Kalenderjahres 1933 ist aber ein 
recht erfreulicher Rückgang um rund 
100 000 eingetreten. Berücksichtigt man 
weiter, daß die Zahl der von den Arbeits
ämtern für die Reichswohlfahrtshilfe an
erkannten WE. am 30.9. 1934 noch 
778 000, am 31. 12. 1934 aber nur noch 
747 000 betrug, so ergibt sich für die Ge
samtheit der WE. (anerkannte plus nicht
anerkannte) auch in der ersten Hälfte des 
Winters 1934/35 eine Entlastung. Die 
Zahl der WE. insgesamt betrug in 1000:

am 30. 9. 1934................ 1 141
„ 31. 12. 1934................ 1 112
„ 31. 12.1933................1 985
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Selbstverständlich sind auch die Auf
wendungen der Bezirksfürsorgeverbände 
für die WE. gesunken. Der laufende Bar
aufwand der offenen Erwerbslosenfürsorge 
betrug in 1000 RM:

für das vierte Ka- 
lenderviertelj ahr

1933 1934
anerkannte WE......... 219 195 126 651
nichtanerkannte WE. 50 706 41 810
WE. zusammen........ 269 901 168 461
WE. insges. je Einw. 

(in RM) ................ 4,1 2,6
Dr. Bohmann.

Die öffentliche Fürsorge im Vierteljahr 
Oktober - Dezember 1934.

Die Ergebnisse des vierteljährlichen 
Schnelldienstes der Reichsfürsorgestati
stik für das vierte Kalendervierteljahr 
1934 sind vom Statistischen Reichsamt in 
verschiedenen Übersichten für die stati
stische Beilage der Nr. 12 des „Gemeinde
tag“ zusammengestellt worden. Hiernach 
wurden am 31. 12. 1934 rund 2,840 Mil
lionen Parteien laufend bar in of
fener Fürsorge unterstützt; das sind 
nur rund 6800 Parteien weniger als am 
30. 9. 1934, also eine Abnahme, die gegen 
die des Vorvierteljahres (fast 153 000 Par
teien) verschwindend klein ist. Aber auch 
1933 war im vierten Vierteljahr die Ab
nahme sehr gering: nur 3300 Parteien; 
diese Zahl ergab sich aus einer Abnahme 
in den städtischen BFV. um 55 300 Par
teien und einer Zunahme um 52 000 in 
den ländlichen BFV. Demgegenüber zeig
ten 1934 die städtischen BFV. eine Ab
nahme um 30 400 Parteien, die ländlichen 
eine Zunahme von nur 23 600; dabei ist 
bezeichnend, daß die großstädtischen 
BFV. (mit mehr als 100 000 Einw.) allein 
eine Abnahme von 29 600 Parteien zeig
ten, die kleinen städtischen BFV. (unter 
50 000 Einw.) dagegen eine leichte Zu
nahme von 1700 Parteien aufwiesen. Auf 
1000 Einw. bezogen sind die Veränderun
gen nur bei den großen BFV. größer als 
1 Partei, sonst kleiner, im Durchschnitt 
nur 0,1 Partei. Schon diese wenigen Zah
len zeigen, daß in der Entwicklung schon 
der Einfluß der Jahreszeit zum Ausdruck 
kommt. Noch deutlicher wird das, wenn 
man die Gliederung nach Unterstützten
gruppen betrachtet. Von der Gesamtzahl 
der unterstützten Parteien sind nur noch

weniger als die Hälfte, nur 1,341 Millionen 
Parteien, Arbeitslose, worunter aner
kannte Wohlfahrtserwerbslose, nicht als 
Wohlfahrtserwerbslose anerkannte — so
genannte „sonstige Arbeitslose“ — und 
die zusätzlich Unterstützten zusammen
gefaßt sind. Die letzte Gruppe umfaßt 
neben den Alu- und Kru-Empfangern 
auch die zusätzlich unterstützten Not
standsarbeiter der Arbeitsämter. Die 
zweite Hauptgruppe umfaßt die Empfän
ger gehobener Fürsorge: rund 876 000 
Parteien. Den Rest mit rund 622 000 
Parteien bilden die sonstigen Hilfsbedürf
tigen. Das Verhältnis dieser drei Gruppen, 
47:31:22, ändert sich für die städtischen 
BFV. auf 53:27:20, für die ländlichen auf 
35:39:26, so daß in den städtischen BFV. 
am 31. 12. 1934 gezählt wurden: 0,990 
Millionen Parteien in der Arbeitslosenfür
sorge, 0,493 Millionen Parteien in der ge
hobenen und 0,363 Millionen Parteien in 
der allgemeinen Fürsorge. Gegen den 
30. 9. bedeutet das einen Rückgang um 
47 200 Arbeitslose und einen Zugang von 
10 600 bzw. 6200 Parteien in den beiden 
andern Gruppen. In den ländlichen BFV. 
dagegen sind die Zahlen seit dem 30. 9. 
1934 in allen drei Hauptgruppen gestiegen 
um 11 000+7200+5500 Parteien und be
laufen sich am 31. 12. 1934 auf rund 0,351 
Millionen Parteien in der Arbeitslosenfür
sorge, 0,383 Millionen Parteien in der ge
hobenen und 0,259 Millionen Parteien in 
der allgemeinen Fürsorge. Charakteri
stisch ist die Verteilung der Veränderung 
in der Arbeitslosengruppe auf die Unter
gruppen. In den städtischen BFV. nah
men die anerkannten WE. um 35 700 Par
teien ab, die nicht anerkannten um 10 400 
Parteien; in den ländlichen BFV. dagegen 
nahmen beide Untergruppen um 7800 
bzw. 9700 Parteien zu. Die zusätzlich 
Unterstützten jedoch nahmen in beiden 
BFV.-Gruppen ab, und zwar in den städti
schen um nur 1100 Parteien (0,6%) gegen 
6400 Parteien (10,3%) in den ländlichen 
BFV. Diese für den Winter auffallende 
Entwicklung findet vielleicht darin ihre 
Erklärung, daß derjenige Teil der zusätz
lich unterstützten Notstandsarbeiter jetzt 
gesondert erfaßt wird, bei dem die zusätz
liche Unterstützung nur mittelbar in 
Form der sogenannten Restfinanzierung 
geleistet wird. Die Zahl dieser Notstands
arbeiter dürfte sich auf rund 70 000 be
laufen, während am 31. 12. 1934 nur rund 
18 000 als im strengen Sinne zusätzlich 
unterstützt gezählt wurden. Es ist sicher.
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daß ein Teil der nur mittelbar zusätzlich 
unterstützten Notstandsarbeiter in den 
Zahlen früherer Stichtage enthalten war, 
so daß unter Berücksichtigung dieser Tat
sache sich auch für die Zusatzunterstütz
ten ein Ansteigen ergeben hätte, wie man 
es zur Zeit noch leider für die Wintermo
nate erwarten muß.

Alle diese Zahlen bestätigen, daß die 
Überwindung der Arbeitslosigkeit Fort
schritte macht und daß der Rückschritt 
in den ländlichen BFV. auf den Einfluß 
der Jahreszeit zurückzuführen ist. Mit 
dieser Entwicklung konnte man rechnen, 
da doch gerade im vergangenen Jahr ein 
starker Arbeiterstrom auf das Land ge
lenkt wurde mit dem Ziel, die Arbeiter 
dort wieder seßhaft zu machen oder min
destens ihre Rückwanderung in die Groß
städte zu unterbinden. Die Zahlen lassen 
erkennen, daß dieses Ziel schneller erreicht 
worden ist als die Schaffung neuer Ar
beitsmöglichkeiten für die Wintermonate 
in den kleineren kreisangehörigen Städten.

Auch in den Zahlen der gehobenen 
Fürsorge zeigte sich der Einfluß des na
henden Winters. Da die Zahlen der unter

stützten Kriegsbeschädigten und -hinter- 
bliebenen und der Gleichgestellten fast 
unverändert bleiben, geht die Verände
rung fast ganz zu Lasten der Sozialrent
ner- und Kleinrentnerzahlen. Die letzte
ren weisen in den städtischen BFV. eine 
Zunahme um 6000, in den ländlichen eine 
Zunahme um 5200 Parteien auf, und die 
Sozialrentner nahmen um 4700 bzw. 2100 
Parteien zu. Die auffallende Zunahme der 
Kleinrentnerzahl ist auf ein Ansteigen der 
Zahl der Empfänger von Kleinrentner
hilfe zurückzuführen, was mit der fort
schreitenden Durchführung des Gesetzes 
über Kleinrentnerhilfe zusammenhängt; 
die Zahl der sonstigen Kleinrentner sinkt 
dagegen ständig ab. Die folgende Über
sicht zeigt die Verteilung der Gruppen der 
Hilfsbedürftigen nach dem Stande vom 
31. 12. 1934; der Vergleich mit der Zu
sammenstellung im vorigen Bericht (S. 
643) zeigt, daß größere Veränderungen nur 
bei den anerkannten WE. zu verzeichnen 
sind; aber auch dadurch ändert das Ge
samtbild sich nicht. Der an 100% feh
lende Rest entfällt auf städtische BFV. 
unter 20 000 Einw.

Laufend bar in 
offener Fürsorge 

Unterstützte

Parteien am 31. 12. 1935
Hilfe

bedürf
tige insges.

Arbeits
lose

insges.
AWEk’ „Sonstige

Arbeits
lose“

Cehob.
Fürs.

insges.

Sozial
rentner

Klein
rentner

Gleich
gestellte

Zahl (in 1C00) 2839,9 1341,4 774,5 338,1 876,2 586,5 197,1 65,6
Stadt. BFV mit 

über 20000 Einw. 64,1
Vom Hundert der Par

73,1 | 73,6 | 71,1
eien entfallen auf

55,2 | 55,2 | 43,4 | 81,4
davon in BFV 

mit über 200C00 E. 
(darin Berlin)

42,4
(12,0)

49,3
(12,7)

50,1
(12,0)

45,7
(14,3)

34,5
(13,6)

33,8
(10,6)

23,2
(9,1)

70,1
(47.9)

Ländl. BFV 35,0 26,2 25,8 28,2 43,7 43,7 55,2 18,0

Der im Berichtsvierteljahr ermittelte 
Fürsorgeaufwand i6t entsprechend 
dem Rückgang der Parteienzahl um rund 
6 Mill. RM geringer gewesen als im Vor
vierteljahr: 334,3 Mill. RM gegen 340,3 
Mill. Allerdings ist hierbei der zur Rest
finanzierung von Notstandsarbeiten nach 
§ 139 AVAVG. verwendete Betrag jetzt 
ausgeschieden, und mit Recht, da er kaum 
als Fürsorgeaufwand angesehen werden 
kann. Andererseits steht fest, daß der ei
gentliche Fürsorgeaufwand höher gewesen 
wäre, wenn nicht ein Teil der durch Ar
beitslosigkeit entstandenen Hilfsbedürf
tigkeit durch Notstandsmaßnahmen ge
mildert worden wäre. Der hierfür auf
gewendete Betrag belief sich auf etwas

über 8 Mill. RM. Am eigentlichen Für
sorgeaufwand sind die ländlichen BFV. 
diesmal nur mit 26% beteiligt, während 
die BFV. mit über 200 000 Einw. über 
49% der Summe aufbringen mußten. Auf 
1 Einwohner berechnet hält 6ich der Auf
wand auf fast der gleichen Höhe wie im 
Vorvierteljahr. Der Anteil der einmaligen 
Barleistungen und des Sachaufwands ist 
— Einfluß des Winters — jedoch von 
10% auf 13% gestiegen. Die einmaligen 
Barleistungen stehen in den großen städti
schen BFV. zu den Sachleistungen im Ver
hältnis 4:10, in den ländlichen im Ver
hältnis 3:10; das bedeutet im ersten Falle 
eine leichte Bevorzugung der Sachleistun
gen, im letzten Falle deren Zurücktreten
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im Vergleich zum Vorvierteljahr. Insge
samt sind die Sachleistungen dem Werte 
nach um 5,2 Mill. RM, die einmaligen Bar
leistungen um 0,7 Mill. RM gestiegen, die 
laufenden Barleistungen dagegen um fast 
12 Mill. RM zurückgegangen. Der Anteil 
des baren Aufwands für die Erwerbslosen- 
fürsorge ist von 65 auf 61% zurückgegan
gen und beträgt somit nur noch 177,4 
Mill. RM bei 290 Mill. gesamtem laufenden 
Baraufwand, wovon rund 211 Mill. RM 
auf die städtischen und rund 79 Mill. RM 
auf die ländlichen BFV. entfallen. Gegen
über dem vierten Vierteljahr 1933 ist der 
laufende Baraufwand um genau 100 Mill., 
der übrige Aufwand um zusammen 9 Mill. 
RM kleiner. Allerdings ist nicht auch die 
Entlastung der BFV. auf dieselbe Summe 
zu veranschlagen, weil — abgesehen von

den erwähnten Restfinanzierungskosten— 
mit dem Sinken der Zahl der anerkannten 
WE. ein unter Umständen bedeutend 
stärkeres Sinken der Reichswohlfahrts
hilfe verbunden ist. Sieht man von dieser 
ab, so haben die BFV. in den ersten drei 
Vierteljahren des Rechnungsjahres 1934 
rund 1031 (bzw. 1039) Mill. RM ausgege
ben gegenüber 1433 Mill. RM in dem ent
sprechenden Zeitraum 1933. Hiernach 
kann man den zahlenmäßigen Minderauf
wand im Rechnungsjahr 1934 — ohne 
Rücksicht auf Reichswohlfahrtshilfe — 
auf 475—500 Mill. RM schätzen.

Die folgende Übersicht zeigt den Stand 
der Hauptgrößen für die beiden letzten 
Berichtsvierteljahre im Vergleich zum 
Höchststand. Für das Vorvierteljahr sind 
dabei die berichtigten Zahlen eingesetzt.

Zeitraum oder 
Stichtag

Anzahl der Parteien Fürsorgeaufw and

Hilft, 
bedflrf- 
tige ins
gesamt

darin enthalten

Ins-
gesamt

darunter lfd. Barleistungen

Arbeitslose Sonstige
Hilft- Ins

gesamt

darunter für 
Arbeitslose

ins-
gesamt

darunter
Ins

gesamt

darunter
'-WE""| Sonstige

tige

Millionen P artei e n Millionen RM

Jan.—März (bzw. 31. 3. 33) 4,671 3,123 2,431 0,439 0,657 572,3 493,3 381,9 322,0
Stand —100......................... 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Juli — Sept. (bzw. 30. 6. 34) 2,845 1,376 0,801 0,339 0,611 340,2 301,9 195,6 140,8

gegen 1933 ......................... 61 44 33 77 93 59 61 51 44

Okt.— Dez. (bzw. 31.12.34) 2,840 1,341 0,774 0,338 0,622 334,3 290,0 177,4 126,7

gegen 1933 ......................... 61 43 32 77 95 58 59 46 39

W. Korr.
Aus der Arbeit der Provinzen.

Dem Bericht der Rheinischen Provin
zialverwaltung über ihre Tätigkeit im 
Rechnungsjahr 1934 ist folgendes zu ent
nehmen:
Fürsorge für Landhilfsbedürftige.

Vom Jahre 1933 ab ist eine starke Ver
min derung der Zahl der unterstützten 
Personen eingetreten. Die Höchstzahl der 
Unterstützungsfälle wurde im Jahre 1932 
mit 24 218 erfaßt, wohingegen im Jahre 
1933 bereits ein Absinken auf 22 423 
Fälle beobachtet wurde. Diese Abwärts
bewegung setzte sich im Jahre 1934 un
unterbrochen fort. Sie bezieht sich jedoch 
nur auf die vorübergehend unterstützten 
Personen, während die dauernd unter
stützten, zu denen auch die Kinder zu

rechnen sind, in ihrer Gesamtheit in den 
letzten Jahren sogar eine kleine Zunahme 
erfahren haben. Der starke Rückgang der 
ersten Gruppe findet seine Erklärung in 
dem Zusammenwirken mehrerer Maß
nahmen des nationalsozialistischen Staa
tes, die alle auf eine Verminderung der 
Erwerbslosigkeit hinzielen. Wenn dem
gegenüber die dauernd unterstützten Fälle 
eine Zunahme aufweisen, so wird man als 
Grund hierfür in der Hauptsache die star
ke Rückwanderung von hilfsbedürftigen 
Deutschen aus dem Auslande, namentlich 
aus Holland, anführen müssen. Dabei 
darf nicht übersehen werden, daß natur
gemäß die oft schon seit Jahren hilfsbe
dürftigen Familien unterstützungsbedürf
tig bleiben, bis cs gelingt, im Wege der 
Arbeitsvermittlung einen geeigneten Ar-
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beiteplatz ausfindig zu machen. Die ver
hältnismäßig hohen Zahlen für die dauernd 
hilfsbedürftigen Familien, zu denen noch 
die dauernd anstaltspflegebedürftigen 
Landhilfsbedürftigen treten, wirken sich 
aber dahin aus, daß die Gesamtauf
wendungen sich noch nicht entspre
chend dem Rückgang der Zahl der ins
gesamt unterstützten Familien vermin
dert haben.

Immer wieder wird sich der Landesfür
sorgeverband die Frage vorlegen müssen, 
in welcher Weise die Aufwendungen für 
landhilfsbedürftige Personen herabgemin- 
dert werden können. Es wird seitens des 
Landesfürsorgeverbandes peinlichst ge
prüft, ob auf Grund der Fürsorgepflicht
verordnung und nach der Rechtsprechung 
des Bundesamtes für das Heimatwesen ein 
gewöhnlicher Aufenthalt gegeben ist oder 
ob Landhilfsbedürftigkeit vorliegt. Dar
über hinaus erstreckt sich die Prüfung bei 
Vorlage der Rechnungen auf die Art und 
das Maß der gewährten öffentlichen Für
sorge. Beanstandungen durch den Lan
desfürsorgeverband führen häufig zu lei
digen Auseinandersetzungen zwischen den 
Fürsorgeverbänden im Verwaltungsstreit
verfahren. Erfreulicherweise hat sich die 
zwischen den deutschen Landesfürsorge
verbänden am 11. November 1932 zur 
Verminderung des Schreibwerks und zur 
Einschränkung der Prozesse abgeschlos
sene Wiesbadener Vereinbarung1) gut be
währt. Auf der gleichen Linie bewegt sich 
das vom Deutschen Gemeindetag zwi
schen der Mehrzahl der rheinischen Für
sorgeverbände in allerletzter Zeit zustande 
gebrachte Abkommen betreffend den ge
genseitigen Verzicht auf Berechnung und 
Erstattung von Arzt- und Arzneikosten 
und auf die Anwendung des § 11 FV.

Bei den Erörterungen über die Senkung 
der Aufwendungen der Landesfürsorge
verbände stößt man immer wieder auf die 
Frage, ob nicht die Zahl der mittellosen 
Wanderer durch staatliche Maßnahmen 
derart herabgedrückt werden könnte, daß 
eine Wandererfürsorge überhaupt über
flüssig wäre. Bei aller Anerkennung der 
großartigen Erfolge der Reichsregierung 
auf dem Gebiete der Arbeitsfürsorge sind 
die Fachkreise der Wandererfürsorge aber 
auf Grund jahrelanger Erfahrung in Über
einstimmung mit den Landesfürsorgever
bänden der Meinung, daß es nicht gelingen 
wird, das Wandern mittelloser Menschen

*) Siehe DZW. X S. 546.

völlig auszurotten, daß es daher vielmehr 
das Ziel einer umsichtigen Wandererfür
sorge sein müsse, das Wandern in geord
nete Bahnen zu lenken. Das hat auch die 
Rheinische Provinzialverwaltung schon in 
den letzten Jahren durch die Einführung 
eines Wanderbuches und durch Förderung 
des Ausbaues der Wandererfürsorgeein
richtungen versucht. Es hat sich aber ge
zeigt, daß nur eine einheitliche, gesetzliche 
Regelung der Wandererfürsorge für das 
ganze Reich und die Einführung eines 
Wanderbuches mit Zwangscharakter un
ter Gewährung von Obdach und Verpfle- 
gung gegen Arbeitsleistung sowie unter In
anspruchnahme von W anderarbeitsstätten 
und Wanderarbeitsheimen als Unter
kunftsmöglichkeiten bei enger Zusammen
arbeit mit den Arbeitsämtern zum Ziele 
führen kann.

Die Rechtsprechung des Bundesamtes 
für das Heimatwesen hat aber vorerst 
noch zu einer fühlbaren Neubelastung des 
Landesfürsorgeverbandes geführt. Es han
delt sich dabei um die Unterstützungs- 
pflicht der Fürsorgeverbände hinsichtlich 
der in den Arbeiterkolonien untergebrach
ten Personen. Während eine rechtliche 
Verpflichtung des Laudesfürsorgeverban
des zur Zahlung von Pflegegeld früher 
nicht bestand, hat das Bundesamt für das 
Heimatwesen durch Urteil vom 26. Sep
tember 1933 entschieden, daß die Arbei
terkolonien für ihre Insassen ein Pflege
geld von den Zahlungspflichtigen Fürsor
geverbänden fordern können. Die bishe
rige freiwillige Leistung des Landesfür
sorgeverbandes, die in den letzten Jahren 
in Beihilfen an die rheinischen Arbeiter
kolonien von 20—30 000 RM bestand, er
höhte sich infolgedessen erstmalig für das 
Jahr 1934 zu einer Pflichtleistung an Pfle- 
gegeldem im Gesamtbeträge von rund 
125 000 RM.

Es wurde schon angedeutet, daß die 
Landhilfsbedürftigen bei der Arbeitsver
mittlung gegenüber den ortsansässigen Er
werbslosen zurückstehen. Da aber der 
Kreis der Landhilfsbedürftigen in steigen
dem Maße durchsetzt wird von Leuten, 
die durch die Ungunst der wirtschaftlichen 
Verhältnisse ihren geordneten Arbeitsplatz 
verloren haben, ist bei der Provinzialver
waltung der Gedanke herangereift, ihrer
seits durch Zusammenarbeit mit dem Lan
desarbeitsamt und den Arbeitsämtern eine 
systematische Arbeitsvermittlung für 
Landhilfsbedürftige in die Wege zu leiten. 
Dieser Plan findet durchaus die Unter-
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Stützung des Landesarbeitsamtes Rhein- 
land und auch der einzelnen Arbeitsämter. 
Die bisherige Entwicklung hat gezeigt, 
daß diese Stellen die Forderung des Lan
desfürsorgeverb andes, bei größeren Ar
beitsprojekten Landhilfsbedürftige mit 10 
bis 20% der Gesamtbelegschaft als Ar
beiter einzustellen, nach besten Kräften 
unterstützen. So ist es im Laufe des letz
ten Jahres gelungen, rund 200 Landhilfs
bedürftige in Arbeit zu vermitteln. Eine 
Unterbringung des Restes von etwa 2000 
arbeitsfähigen Landhilfsbedürftigen wird 
sich erst im Laufe des nächsten Rech
nungsjahre? erreichen lassen, da gegen
wärtig mehrere umfangreiche Straßenbau
projekte innerhalb des Industriegebietes 
an der Reichsautobahn in Angriff genom
men sind, bei denen auch eine größere 
Zahl Landhilfsbedürftiger Beschäftigung 
finden wird.

Der geschlossenen Fürsorge für asoziale 
Personen dient die Provinzial-Arbeitsan
stalt Brauweiler. Die Gesamtbelegschaft 
der Anstalt hat sich im Berichtsjahre nur 
wenig verändert; sie beläuft sich auf an
nähernd 1000 Personen. Neben den Kor
rigenden, die mehr als die Hälfte der gan
zen Belegung ausmachen, finden Aufnah
me säumige Unterhaltspflichtige auf 
Grund des § 21 der Ausführungsverord
nung zur VO. über die Fürsorgepflicht, 
entmündigte Trinker und Trinkerinnen 
sowie bezirks- und landhilfsbedürftige Per
sonen.

Zu den erfolgversprechendsten Für sorge
gebieten des Landesfürsorgeverbandes ge
hört die Krüppelfürsorge. Wenn vorüber
gehend der Erlaß des Gesetzes zur Verhü
tung erbkranken Nachwuchses vom 14. Ju
ni 1933 sowie eine irreführende Propagan
da nicht zuständiger Stellen die Ansicht 
hat aufkommen lassen, als sei die Arbeit 
für die Körperbehinderten sinnlos, darf 
heute wohl festgestellt werden, daß tat
sächlich nach der überwiegenden Auffas
sung aller Sachkundigen das Sterilisie
rungsgesetz für die Krüppel von unterge
ordneter Bedeutung bleiben wird. Dieser 
Erkenntnis ist es auch wohl zuzuschreiben, 
daß die Erfassung der Krüppel, die in den 
letzten Jahren immer wieder ein geringes 
Abflauen zeigte, neuerdings wieder im An
steigen begriffen ist. Es hat den Anschein, 
als ob die vom Deutschen Gemeindetag 
erlassenen Bestimmungen über die Auf
wendungen der Gemeinden und Gemeinde
verbände auf dem Gebiete der Gesund
heitsfürsorge für das Haushaltsjahr 1935,

die eine weitere Einengung gegenüber dem 
Rechnungsjahr 1934 nicht erwünscht er
scheinen lassen, sich für die Rheinprovinz 
auf dem Gebiete der Krüppelfürsorge be
reits als notwendig bestätigten.

Maßnahmen gegen Arbeitsscheue 
in Stuttgart.*)

Die Bestrafung nach Reichsstrafgesetz 
§ 361 Ziff. 7 und die damit verbundene 
Einweisung inB Arbeitshaus setzte Ver
weigerung der von der Behörde angewie
senen Arbeit aus Arbeitsscheu voraus. Die 
Anordnung von Arbeitszwang durch die 
Verwaltungsbehörde nach § 20 RFV. ist 
nur möglich, wenn die Hilfsbedürftigkeit 
infolge sittlichen Verschuldens eingetre
ten ist.

In einer Zeit, wo Tausende von Arbeits
willigen unverschuldet arbeitslos wurden 
und die Erlangung einer neuen Arbeits
stelle fast ganz vom Zufall abhing, war der 
Nachweis, daß die Arbeitslosigkeit und 
die dadurch hervorgerufene Hilfsbedürf
tigkeit auf sittlichem Verschulden beruhe, 
auch wenn dies tatsächlich zutraf, in den 
seltensten Fällen zu erbringen. Vollends 
erschwert war die Feststellung der Ver
weigerung von Arbeit aus Arbeitsscheu, 
namentlich wenn der Richter den Tatbe
stand dieser Bestimmung nicht bei ein
maliger Ablehnung der Arbeit aus Wider
willen gegen dieselbe, sondern nur bei 
dauernd ablehnendem Verhalten als er
füllt an6ieht. Dies hatte zur Folge, daß 
von dem Mittel des Arbeitszwangs und der 
Einweisung ins Arbeitshaus so gut wie 
gar kein Gebrauch gemacht werden konn
te und daß diese Einrichtung als Maß
nahme zur Stärkung der Arbeitsmoral 
praktisch mehr oder weniger ausfiel.

Die Beschäftigung ungeordneter Ele
mente zusammen mit arbeitswilligen Hilfs
bedürftigen erwies sich aber je länger je 
mehr als unmöglich. Immer deutlicher 
zeigte sich die Notwendigkeit, die Für
sorgeklienten, die es am nötigen Arbeits
willen und am geordneten Betragen fehlen 
ließen, die nach ihrer ganzen Einstellung 
den Weg zur Volksgemeinschaft noch 
nicht gefunden hatten, in einer besonde
ren, außerhalb Stuttgarts gelegenen Ar
beitsstätte zu beschäftigen. Nur auf diese

*) Aus einem Vortrag von Direktor Aldinger, 
Vorstand des Städtischen Wohlfahrtsamts 
Stuttgart (Württ. Gemeindezeitung vom
10. 5. 1935, S. 164).
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Weise ließ sich die Einrichtung in den 
Stuttgarter Pflichtarbeitsstätten so ge
stalten und ihre Belegschaft so zusammen
setzen, daß der Eintritt in dieselbe jedem, 
auch dem geordneten Hilfsbedürfrigen, 
unbedenklich zugemutet werden konnte. 
Ein solcher mit einer völligen Heraus
nahme aus der seitherigen Umgebung ver
bundener Wechsel des sozialpädagogi
schen Klimas versprach auch am besten 
die gesellschaftliche Rück- und Eingliede
rung der durch die lange Arbeitslosigkeit 
auf Abwege geratenen Volksgenossen.

Die Gustav-Werner-Stiftung zum Bru
derhaus in Reutlingen stellte der Stadt 
Stuttgart in entgegenkommender Weise 
ihre Zweiganstalt in Göttelfingen zur ver
suchsweisen Schaffung einer solchen Ein

arbeitsfähige Hilfsbedürftige in die Pflicht
arbeit eingewiesen. Normalerweise behält 
der Pflichtarbeiter die Unterkunft in sei
ner bisherigen Wohnung bei. Nur wo es 
aus besonderen, in seiner Person liegenden 
Gründen notwendig erscheint, kommt die 
Einweisung in das geschlossene Lager auf 
dem Killesberg oder in Buttenhausen in 
Frage.

Bei Ablehnung von Pflichtarbeit, die 
sich als Arbeitsscheu darstellt, erstattet 
das Wohlfahrtsamt Anzeige beim Gericht 
mit dem Antrag auf Einweisung l~is Ar
beitshaus. Andere Fälle unbegründeter 
Ablehnung von Pflichtarbeit oder unbe
fugte Zuwiderhandlung gegen die Arbeits
und Hausordnung werden mit polizeilicher 
Ungehorsamsstrafe geahndet. Bleiben

richtung auf 1. Oktober 1934 zur VerfÜ- wiederholte Ungehorsamsstrafen ohne Wir- 
gung. Nachdem der Versuch als gelungen kung, so wird ebenfalls Antrag auf gericht
bezeichnet werden konnte und die Anstalt liehe Bestrafung und Einweisung ins Ar-
in Göttelfingen sich für die Dauerlösung 
der Aufgabe als zu klein erwiesen hatte, er
warben die StadtverwaltungStuttgart und 
das Bruderhaus unter Bildung einer be
sonderen Gesellschaft zu diesem Zwecke 
das von Weidenbachsche Schloßgut in 
Buttenhausen. Mit seinem ausgedehnten 
Grundbesitz von rund 1200 württembergi- 
schen Morgen bietet es der von Göttel
fingen hierher verlegten Anstalt reiche Ge-

beitshaus gestellt.
Ein scharfes Vorgehen gegen arbeits

scheue Fürsorgeempfänger sowie gegen 
Personen, die auf andere Weise mit ihrer 
Unterstützung Mißbrauch treiben, ist un
erläßlich. Aufs Ganze gesehen ist die Zahl 
der Fälle, in denen dieses letzte Mittel 
praktisch werden muß, doch recht gering. 
Se: ---

legenheit, für jede Arbeitskraft und Ar
beitsfähigkeit die angemessene Art gesun
der Beschäftigung in Feld und Wald, in 
Haus und Garten zu finden und durch 
eine zweckentsprechende Arbeits- und 
Hausordnung ihren Insassen die Rückkehr 
in ein geordnetes Erwerbs- und Familien
leben zu erleichtern.

Mit der Schaffung des Beschäftigungs
heims hat die Arbeitsfürsorge des Wohl
fahrtsamts Stuttgart nun einen sachge
mäßen Aufbau und die richtige Gliederung 
gefunden.

Sie weist, nochmals kurz zusammenge
faßt, jetzt nachstehende Reihen- und Stu
fenfolge der verschiedenen Beschäftigungs
arten auf: Freie Arbeit, Fürsorgearbeit, 
Pflichtarbeit, Arbeitszwang, Arbeitshaus.

Die Vermittlung der freien Arbeit er
folgt durch das Arbeitsamt. Ist sie aus 
Mangel an Arbeitsgelegenheit nicht mög
lich, so vermittelt das Arbeitsamt im Be
nehmen mit dem Wohlfahrtsamt Fürsor
gearbeit.

Steht auch Gelegenheit zur Leistung 
von Fürsorgearbeit nicht zur Verfügung, 
oder wird das Angebot derselben ohne be
rechtigten Grund abgelehnt, so wird der

eit dem 1. Oktober vorigen Jahres wur
den insgesamt fünf Pflichtarbeiter mit 
Haft bestraft und gleichzeitig ihre Unter- 

n- bringung in einem Arbeitshaus angeord- 
in net. Die in einem Fall hiergegen eingelegte 

Berufung wurde vom Landgericht aber 
als unbegründet verworfen.

Ohne die Durchführung des Grundsat
zes: Keine Unterstützung ohne mögliche 
Gegenleistung in einer planmäßig betrie
benen Arbeitsfürsorge ist auf die Dauer 
weder eine geordnete Fürsorge noch eine 
erfolgreiche Arbeitsvermittlung möglich.

Was im besonderen die Einrichtung von 
Buttenhausen anlangt, so ist schon das 
bloße Bestehen einer solchen Anstalt als 
ein großer Segen zu bezeichnen. Dies geht 
unter anderem auch daraus hervor, daß 
unter den vielen Tausenden, die in Stutt
gart die öffentliche Fürsorge in Anspruch 
nehmen, die Frage ihrer Einweisung nach 
Göttelfingen bzw. Buttenhausen bis jetzt 
nur in 234 Fällen zur Erwägung kam und 
nur in 122 Fällen bejaht wurde. Auch von 
diesen 122 für die Einweisung Vorgemerk
ten kamen nur 30 tatsächlich in das Be
schäftigungsheim. Bei den andern war 
schon mit der bloßen Einweisungsverfü
gung das obenerwähnte Gefälle zur Arbeit 
hergestellt, d. h. das ökonomische Gefälle
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durch ein psychisches ersetzt. Die wesent
liche Erweiterung der Einrichtung in But
tenhausen gegenüber Göttelfingen schafft 
die Möglichkeit, die Durchprüfung unserer 
Klienten auf ihren Arbeitswillen noch 
gründlicher vorzunehmen. Wenn das Be
schäftigungsheim auch erst seit Oktober 
vorigen Jahres besteht, so kann doch heute 
schon seine günstige Auswirkung nach den 
verschiedensten Richtungen festgestellt 
werden.

Der heutige Staat bemißt die Rechte 
und die Stellung, die er dem einzelnen 
gibt, nach dem, was der einzelne für die 
Allgemeinheit bedeutet oder wert zu wer
den verspricht. Ihre Insassen für die Ge
samtheit wieder so wertvoll als möglich 
zu machen, ist die Aufgabe der Anstalt 
von Buttenhausen.

Es liegt in der Hand eines jeden, ob und 
inwieweit dieses Ziel in Buttenhausen bei 
ihm erreicht wird. Denen, die guten Wil
lens sind, werden alle Beteiligten helfend 
die Hand reichen. Mit dem Aufbau des 
einzelnen dient Buttenhausen auch dem 
Aufbau des Ganzen.

Ehrenpatenschaften der Stadt Berlin.
In einer Pressekonferenz machte Stadt

medizinalrat Dr. Klein folgende Ausfüh
rungen über die Ehrenpatenschaften der 
Stadt Berlin:

Berlin war bis zur Machtübernahme die 
geburtenärmste Stadt Deutschlands, ja 
Europas überhaupt. Unter dem Einfluß 
des Nationalsozialismus stieg, tatkräftig 
unterstützt durch die wirtschaftlichen 
Maßnahmen und die Hergabe von Ehe
standsdarlehen, die Geburtenziffer rasch 
an. Es handelt sich dabei jedoch fast aus
schließlich um Erstgeburten, während 
die Zahl der Familien, in denen mehr als 
zwei oder drei Kinder sind, außeror
dentlich gering ist. Dabei muß er
schrecken, daß gerade in den wertvollsten 
Teilen der Bevölkerung die Zahl der Mehr
lingsgeburten sehr niedrig ist, im Gegen
satz dazu aber die mehr oder weniger min
derwertigen Familien sich in erschreckend 
hohem Maße fortpflanzen.

Es gilt, eine Auslese zu schaffen 
und gerade die wertvollen Kräfte zu för
dern. Die Ehrenpatenschaften der Stadt 
Berlin dürfen aber keineswegs soziale 
Hilfsmaßnahmen sein, sondern eine Eh
rengabe bei der Geburt des dritten oder 
vierten Kindes für besonders hochwertige 
Familien. Deshalb sind die Grundsätze

für die Verleihung der Ehrenpatenschaft 
durch die Stadt Berlin besonders scharf 
gefaßt, und die Auswahl wird auch ebenso 
scharf getroffen. Die Ehrengabe selbst 
beträgt für das dritte und auch für das 
vierte Kind im ersten Lebensjahr 30 RM 
monatlich, in den folgenden Lebensjahren 
bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres 
20 RM monatlich. Nur bei Verlassen des 
Reiches ohne zwingenden Grund wird sie 
nicht weiter gewährt. Sie fallt sonst bei 
Wegzug der Familie aus Berlin nicht fort, 
sondern die Stadt Berlin kümmert sich 
dann weiter, wie es sich für einen echten 
Paten geziemt, um die Familie, um ihr 
Fortkommen, vermittelt ihrem Ernährer 
Arbeit, sorgt für die Beschaffung von 
Wohnungen usw.

Das Patengeschenk wird gezahlt ohne 
Rücksicht auf die soziale Lage der 
Familie, sowohl dem Arbeitslosen als 
auch dem Volksgenossen mit gutem Aus
kommen. Eine Anrechnung auf die son
stigen sozialen Leistungen an die Familie 
darf in keiner Weise erfolgen. Der Cha
rakter des Ehrengeschenks muß in jedem 
Falle gewahrt bleiben. Selbstverständlich 
können Volksgenossen mit besonders ho
hem Einkommen auf die Zahlung verzich
ten, an deren Stelle würde dann eine neue 
Patenschaft gewährt.

Voraussetzung für die Übernahme der 
Patenschaften der Stadt Berlin ist die 
erbbiologische Hochwertigkeit der 
Eltern und der ganzen Familie, so 
daß tatsächlich die Allgemeinheit an einer 
weiteren Fortpflanzung ganz besonderes 
Interesse hat. Gefordert muß auch wer
den, daß aus dem Verhalten der Familie, 
aus der Art und Weise, wie die Eltern die 
beiden ersten Kinder aufgezogen haben 
und wie sie wirtschaften, Aussicht besteht, 
daß auch das dritte und vierte Kind in 
jeder Weise mit gutem Erfolg aufgezogen 
wird.

Wesentlich und zu unterstreichen ist, 
daß die Anmeldung für die Ehrenpaten
schaften vor der Erzeugung des Kindes 
erfolgen muß. Antrag auf Übernahme der 
Ehrenpatenschaften der Stadt Berlin kann 
jede Familie, die den Anforderungen ge
recht zu werden glaubt, bei einer Dienst
stelle der Stadt Berlin stellen. Es ist er
freulich, zu hören, daß alle Schichten der 
Bevölkerung in fast gleichmäßiger Ver
teilung um die Übernahme der Paten
schaft eingekommen sind: Im ganzen 
wurden von Beamten 365, von Handwer
kern 415, von Angehörigen der freien
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Berufe, Ärzte, Rechtsanwälte, 383, von 
freien Kaufleuten 216, Angestellten 279 
und Arbeitern 425 Anträge gestellt.

Es ist die Gewährung von 2000 Paten
schaften vorgesehen. Von den gestellten 
Anträgen wurden bisher bei außerordent
lich scharfer Prüfung 52,5 v. H. abgelehnt 
und 17,5 v. H. bereits gewährt. Uber den 
Rest konnte noch nicht endgültig ent
schieden werden, da die Vorarbeiten zur 
Nachprüfung außerordentlich viel Zeit 
und Mühe erfordern. Das Vorgehen der 
Stadt Berlin wurde bereits von einigen 
deutschen Städten, darunter Stuttgart 
und Wilhelmshaven, zum Vorbild ge
nommen.

Kosten der Unfruchtbarmachung.

Die Bestimmung des Art. 7 der AusfVO. 
zum Gesetz zur Verhütung erbkranken 
Nachwuchses vom 5.12. 1933 — RGBl. I
5. 1021 —, nach der derjenige, welcher 
den Kostenbedarf für den chirurgischen 
Eingriff nicht oder nicht ausreichend aus 
eigenen Mitteln und Kräften beschaffen 
kann und ihn auch nicht von anderer 
Seite, insbesondere von Angehörigen er
hält, hilfsbedürftig im Sinne der Fürsorge
pflicht VO. ist, hat vielfach zu Meinungs
verschiedenheiten über die Kostenträger
schaft zwischen den Fürsorgeverbänden 
und den staatlichen Stellen geführt. Des
halb hat der Reichs- und Preußische Mi
nister des Innern in einem RdErl. vom
6. 6. 1935 (MBliV. Sp. 765)*) bestimmte 
Richtlinien aufgestellt, um eine gleichmä
ßige Beurteilung der Frage des Kosten
trägers (Fürsorgeverband oder Staats
kasse) für die entstandenen Kosten des 
ärztlichen Eingriffs zu erzielen. Danach 
fallen die Kosten des ärztlichen Eingriffs 
dem Fürsorgeverband zur Last, wenn der 
Unfruchtbarzumachende bisher von der 
öffentlichen Fürsorge laufend unterstützt 
worden ist. Ist dies bisher nicht der Fall 
gewesen, so ist die fürsorgerechtliche Hilfs
bedürftigkeit und damit die Zahlungs
pflicht des Fürsorgeverbandes nur dann 
zu bejahen, wenn der Unfruchtbarzuma
chende und die ihm gegenüber Unterhalts
pflichtigen (Ehegatten, Verwandte auf- 
und absteigender Linie, uneheliche Väter) 
nach ihren Einkommensverhältnissen zur 
Zeit der Unfruchtbarmachung nicht in der 
Lage sind, die Kosten des ärztlichen Ein
griffs innerhalb eines Zeitraumes von sechs

*) 8. S. 330.

Monaten, beginnend mit dem auf den Ein
griff folgenden Monat, zu begleichen. Hier
bei ist jedoch nur das Einkommen zu be
rücksichtigen, das über dem 1 ^fachen 
Betrag der nach dem Richtsatz der all
gemeinen Fürsorge zu bemessenden Un
terstützung liegt, die im Falle der Hilfs
bedürftigkeit dem Unfruchtbargemach
ten, den Unterhaltspflichtigen sowie den 
Personen zu gewähren wäre, welche die 
Unterhaltspflichtigen bis zu dem ärztli
chen Eingriff tatsächlich in Erfüllung ihrer 
Unterhaltspflicht unterhalten haben. Das 
Einkommen nicht Unterhaltspflichtiger 
und die Unterhaltung von Personen, die 
gegenüber dem Unterhaltspflichtigen nicht 
unterhaltsberechtigt sind, bleibt außer 
Betracht. Vermögen, das der Unfrucht
bargemachte besitzt, ist gleichfalls unbe
rücksichtigt zu lassen. Von einem Rück
ersatz der Kosten für die zurückliegende 
Zeit auf Grund der Richtlinien ist abzu
sehen.

Im übrigen enthält der Erlaß eine Reihe 
von Bestimmungen über die Ausstellung 
der für die Kostenerstattung des Staates 
erforderlichen Bescheinigungen.

Wolilfahrtsunterstützung 
bei Verschickung.

Der Oberbürgermeister der Stadt Berlin 
hat angeordnet, daß den hilfsbedürftigen 
Erwachsenen, die durch die NS.-Volks- 
wohlfahrt verschickt werden, die Wohl
fahrtsunterstützung vorerst auf drei Wo
chen weitergezahlt wird. Die den NSV.- 
Urlaubern und deren Angehörigen erwach
senen Nebenausgaben können damit also 
gedeckt werden.

Erst wenn der Erholungsurlaub Hilfs
bedürftiger länger als drei Wochen dau
ert, soll untersucht werden, ob die weitere 
Aushändigung der Wohlfahrtsunterstüt
zung Berechtigung hat. Die Entscheidung 
darüber ist in jedem Einzelfalle besonders 
zu treffen.

Erholungswerk des Deutschen Volkes.
Der Präsident der Reichsanstalt für Ar

beitsvermittlung und Arbeitslosenversi
cherung hat die Arbeitsämter angewiesen, 
in Anbetracht des gemeinnützigen, zu
sätzlichen und freiwilligen Charakters der 
Zuwendungen der NS.-Volks Wohlfahrt 
während des Erholungsaufenthalts hilfs- 
und erholungsbedürftiger Hauptunter
stützungsempfänger die diesen gewährten
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Zuwendungen für die Beurteilung der 
Hilfsbedürftigkeit des Unterstützungs
empfängers während der Dauer des Erho
lungsaufenthalts im Rahmen des § 8 
Abs. 4 der Reichsgrundsätze über Voraus
setzung, Art und Maß der öffentlichen 
Fürsorge außer Betracht zu lassen, falls 
der zuständige Fürsorgeverband entspre
chend verfährt.

Beleihung von Frontkämpfersiedlungen 
durch die Sparkassen.

Der Reichs- und Pr. Wirtschaftsmini
ster hat zu der Frage, ob die Gewährung 
von Hypothekendarlehen durch Sparkas
sen an die NSKOV. zur teilweisen Finan
zierung von Frontkämpferkleinsiedlungen 
unter das Kreditverbot des § 3 der Ver
ordnung vom 5. 8. 31 — RGBl. I S. 429 
— fällt, in verneinendem Sinne Stellung 
genommen. Die Finanzierung von Front
kämpferkleinsiedlungen durch die Spar
kassen ist also zulässig. Selbstverständ
lich muß die kreditgebende Sparkasse je
weils genau prüfen, ob sich der beantragte 
Kredit im Rahmen der satzungsmäßigen 
Grenze hält.

Verbilligung der Speisefette.
Die Maßnahmen der Reichsregierung 

zur Verbilligung der Speisefette für die 
minderbemittelte Bevölkerung werden für 
die Monate Juli, August und September 
1935 in dem bisherigen Umfang fortge
führt.

Ersatzansprüche der Fürsorge verbände.
Fortsetzung des Abdruckes der Dienstvor
schriften eines Bezirksfürsorgeverbandes 

(vgl. S. 217).
II. Ersatzansprüche der Fiirsorge- 

verbunde bei Unterstützung von 
Angehörigen der Versicherten. 

Allgemeines.
(1) Unterstützt ein Fürsorgeverband 

Angehörige eines Versicherten, so kann er 
Ersatz von dem Versicherungsträger aus 
denjenigen Ansprüchen fordern, die dem 
Berechtigten für seine unterstützten Ange
hörigen zustehen.

(2) Damit ist den Fürsorgeverbänden 
die Möglichkeit gegeben, im Falle einer 
Unterstützung von Familienangehörigen 
des Berechtigten Ersatz ihrer Aufwen
dungen

aus den Leistungen der Familienhilfe 
(§ 205 RVO.), der Familienwochenhilfe 
(§205a RVO.),

aus dem Hausgeld der Krankenversiche
rung (§§ 186, 194 Ziff. 1 RVO.), 

der Kinderzulage der Unfallversicherung 
(§559 RVO.),

dem Kinderzuschuß der Invalidenversi
cherung (§ 1271 RVO.), 

dem Kinderzuschuß der Angestelltenver
sicherung (§ 38 AVG.) und 

dem Kindergeld der Knappschaftlichen 
Pensionsversicherung (§§ 40, 61 RKG.) 

zu fordern.
(3) Weitere Ersatzansprüche stehen 

dem Fürsorgeverband bei Unterstützung 
von Angehörigen des Versicherten gegen 
die Versicherungsträger nicht zu.
Umfang des Ersatzanspruches:

(1) Der Umfang des Ersatzanspruches 
für Fürsorgeleistungen für Familienange
hörige des Versicherten richtet sich nach 
§ 1533 Ziff. 3 RVO. Danach sind dem 
Fürsorgeverband die Aufwendungen für 
Krankenpflege in voller Höhe zu ersetzen. 
Die Krankenkasse kann aber den Ersatz 
der Aufwendungen insoweit ablehnen, als 
diese den Betrag übersteigen, den sie hätte 
leisten müssen, wenn der Hilfsbedürftige 
sich unmittelbar an sie gewandt hätte. Bei 
Gewährung der Familien-Krankenpflege 
als Regelleistung ist die Hälfte der für 
Arznei und kleinere Heilmittel aufgewen
deten Kosten zu erstatten (§ 205 Abs. 1 
RVO.); bei Gewährung der Familien- 
Krankenpflege als Mehrleistung kann Er
stattung dieser Kosten bis zu 70 v.H., je 
nach der Satzungsbestimmung, verlangt 
werden (§ 205 Abs. 3 RVO.). In 
Fällen der Krankenhauspflege sind dem 
Fürsorgeverband nur die Kosten für Kran
kenpflege, nicht auch die Kosten des Un
terhalts im Krankenhaus zu ersetzen, so
fern nicht die Satzung volle Krankenhaus
pflege oder an ihrer Stelle einen Zuschuß 
hierfür zubilligt (§ 205 Abs. 3 RVO.).

(2) Die Allgemeine Ortskrankenkasse 
der Stadt (AOK.) zahlt seit dem 1. 11. 
1933 für die Angehörigen ihrer Versicher
ten in Krankenhausfällen für 4 Wochen 
die Kosten in voller Höhe und darüber 
hinaus bis zum Ablauf von 13 Wochen — 
gerechnet vom Tage des Eintretens der 
Krankenkasse — 0.80 RM. täglich. Dar
über hinaus entstehende Kosten, z. B. der 
Radiumbchandlung, Röntgenbestrahlung, 
Bluttransfusion usw., werden nicht über
nommen.
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Voraussetzung für die Kostenübernah
me ist die Einweisung durch einen Ver
trauensarzt der AOK. In allen anderen 
Fällen übernimmt die AOK. die Kosten in 
gleicher Höbe nur dann, wenn ein Notfall 
vorliegt oder die Einweisung durch den 
Fürsorgeverband erfolgt ist und diesem 
ohne Fahrlässigkeit nicht bekannt war, 
daß die AOK. zur Kostentragung bereit

(3) Vor jeder Krankenhauseinweisung 
ist sorgfältig zu prüfen, ob ein Anspruch 
gegen die AOK. besteht. Ist ein solcher 
gegeben, so ist der Kranke grundsätzlich 
an die AOK. zu verweisen.

(4) Die Krankenhäuser rechnen unmit
telbar mit der AOK. ab. Es ist darauf zu 
achten, daß in den Krankenhausrechnun
gen die Zahlungen der AOK. berücksich 
tigt sind. Nur wenn die Einweisung durch 
die Wohlfahrtsstelle erfolgt ist, werden die 
Kosten dem Fürsorgewesen in voller Höhe 
in Rechnung gestellt. In diesen Fällen ist 
Erstattung von der AOK. gemäß §§ 1531 
ff. RVO. zu fordern.

Frauenzuschlag.
(5) Einen Frauenzuschlag kennt die 

RVO. nicht (siehe aber § 191 RVO.).
Kinderzuschuß.

(6) Auf Grund der NotVO. vom 8. 12. 
1931 werden Kinderzuschüsse (und Wai
senrenten) nur noch bis zum vollendeten 
15. Lebensjahr gezahlt. Die Angestellten
versicherung gewährt Kinderzuschüsse bis 
zu 18 Jahren auf Grund satzungsmäßiger 
Mehrleistung. Der Kinderzuschuß beträgt 
90 RM. jährlich.

(7) Nach § 1271 Abs. 5 RVO., der auch 
für die Angestellten- und Knappschaft- 
liche Pensionsversicherung gilt (§ 38 
AVG., §48 RKG.),kann der Fürsorge ver
band Ersatz aus dem Kinderzuschuß ver
langen, wenn er den Unterhalt des Kindes 
überwiegend bestreitet. Die Überweisung 
des Kinderzuschusses an den Fürsorgever- 
band ist aber nur zulässig, wenn der Ren
tenberechtigte zustimmt.

B. Geltendmachung und Durcbführung 
des Ersatzanspruches.

(1) Sofort bei Beginn der Unterstützung 
ist sorgfältig zu prüfen, ob dem Hilfsbe
dürftigen Ansprüche gegen Versicherungs
träger zustehen. Insbesondere ist die Vor
lage der Quittungskarte für die Invaliden
versicherung, der Angestelltenversicbe- 
rungskarte, der Meldekarte des Arbeits

amtes, ferner Vorlage von Krankenschei
nen und Rentenbescheiden zu fordern, so
weit der Antragsteller oder seine im glei
chen Haushalt lebenden Angehörigen sol
che Papiere im Besitz haben. In Zweifels
fallen ist bei dem zuständigen Versiche
rungsträger anzufragen. Um von vorn
herein Klarheit über die Versicherungsan- 
sprüche des Unterstützten zu schaffen, 
sind die Ziffern 9 und 12 des Aufnahme
bogens sorgfältig auszuftillen.

(2) Bei hilfsbedürftigen Pflegekindern 
ist rechtzeitig zu prüfen, ob Anspruch auf 
Invalidenwaisenrente besteht.

(3) Besteht die Vermutung des Renten
bezuges, so kann bei dem zuständigen 
Postamt eine Auskunft eingeholt werden. 
Für jede Anfrage ist eine Gebühr von 
0,20 RM. zu entrichten, die in Freimarken 
auf das Anfrageschreiben zu kleben ist.

(4) Von dem Rentenanspruch erhalten 
die Fürsorgeverbände häufig auch unmit
telbar durch den Versicherungsträger un
aufgefordert Mitteilung. So benachrich
tigt die Reichsversicherungsanstalt für 
Angestellte den zuständigen Fürsorgever
band, wenn sie im Spruchverfahren zur 
Rentenzahlung verurteilt worden ist, so 
daß der Fürsorge verband rechtzeitig seine 
Ersatzansprüche geltend machen kann. 
Der Reichsverband Deutscher Landesver
sicherungsanstalten, der Vorstand der 
Reichsknappschaft, der Verband derDeut- 
schen Berufsgenossenschaften und der Ver
band der Deutschen landwirtschaftlichen 
Berufsgenossenschaften haben ihren Mit
gliedern ein gleiches Verfahren empfoh
len.

(5) Weiter erhält das Fürsorgewesen von 
jedem Rentenantrage durch das Ver
sicherungsamt eine Mitteilung mit dem 
Vermerk, ob der Antrag begründet oder 
unbegründet an die Landcsvcrsicherungs- 
anstalt abgegeben worden ist. Nach Ein
gang dieser Mitteilung ist der Ersatzan
spruch in jedem Fall (auch bei als unbe
gründet bczeichncten Rentenanträgen) 
bei dem Versicherungsträger (Landesver- 
sichcrungsanstalt, Reichsvcrsicherungs- 
anstalt für Angestellte oder Berufsgenos
senschaft) geltend zu machen.

(6) Ergeht jedoch die Mitteilung des 
Versicherungsamtes auf Grund eines durch 
das Fürsorgewesen bei diesem Amt ge
stellten Antrages auf Einleitung des Ren
tenverfahrens, so ist nichts zu veranlassen, 
da der Antrag schon eine Anmeldung des 
Ersatzanspruches des Fürsorgeverbandes
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enthält und die Versieherungsträger da
raufhin selbsttätig den Ersatzanspruch 
bearbeiten.

Inanspruchnahme der Rente.
(7) Bei Gewährung offener Fürsorge 

sind laufende Renten in der Regel nicht 
zum Ersatz heranzuziehen. Renten
nachzahlungen sind jedoch in voller 
Höhe in Anspruch zu nehmen.

(8) Renten solcher Hilfsbedürftiger, die 
sich auf öffentliche Kosten in vollständiger 
Anstaltspflege befinden, sind in voller Hö
he zur Abdeckung der Fürsorgeaufwen
dungen in Anspruch zu nehmen.

(9) In diesen Bezügen etwa enthaltene 
Kinderzuschläge sind nicht zu bean
spruchen, wenn für Familienangehörige 
keine Fürsorge gewährt wird. In besonde
ren Fällen, vor allem, wenn durch die Ein
behaltung der vollen Rente Hilfsbedürftig
keit der Familienangehörigen eintreten 
würde, kann im Einvernehmen mit Abtei
lung II bis zu 50 v. H. der Rente freigege
ben werden.

(10) Wird ein Rentenempfänger für 
Rechnung des Fürsorgewesens in einem 
Krankenhaus verpflegt und ist nach dem 
Aufnahmeprotokoll damit zu rechnen, daß 
die Anstaltspflege länger als einen Monat 
dauern wird, so ist unverzüglich der Er
satzanspruch gegenüber dem zuständigen 
Versicherungsträger geltend zu machen. 
Dabei ist zu prüfen, ob die halbe oder volle 
Rente zu beanspruchen ist. Bei offenbar 
langandauernder Anstaltspflege und bei 
Krankenhausfallen, die voraussichtlich 
länger als 3 Monate andauern werden, ist 
sofort der Anspruch auf die volle Rente gel
tend zu machen. Bei kürzerem Aufenthalt 
im Krankenhaus ist der Zugriff nur in Hö
he der halben Rente zulässig. Die dem 
Rentner für diese Zeit gezahlte andere 
Hälfte seiner Rente ist bei evtl. Wiederge
währung von Unterstützung nach der 
Krankenhausentlassung zu berücksich
tigen.

(11) Wird der Unterstützte aus dem 
Krankenhaus in eine Heilanstalt oder in 
ein Versorgungsheim verlegt, so ist, wenn 
bisher nur die halbe Rente eingezogen 
worden ist, nunmehr der Anspruch auf die 
volle Rente unverzüglich zu erheben.

Anmeldung des Ersatzanspruches.
(12) Zur Anmeldung des Ersatzan

spruches sind die Vordrucke zu benutzen. 
Die Anmeldung ist im allgemeinen an 
den zuständigen Versicherungsträger zu 
richten, an das Versicherungsamt nur.

wenn ein Rentenanspruch lediglich ver
mutet wird und erst festgestellt werden soll.

(13) Die Anmeldevordrucke müssen 
sorgfältig ausgefüllt werden. Der Versiche
rungsträger muß aus der Anmeldung ein
wandfrei ersehen können, seit wann, in 
welcher Höhe und in welcher Art (bar, 
Krankenhauspflege, vollständiger Unter
halt in einer Anstalt) der Hilfsbedürftige 
unterstützt, ferner von welchem Zeitpunkt 
an und in welchem Umfang Ersatz bean
sprucht wird.

Rentenbescheid.
(14) Wird auf Grund der Anmeldung 

nach § 1531 RVO., § 48 AVG. der Ersatz
anspruch des Fürsorgewesens anerkannt, 
so erhält der Rentenberechtigte von dem 
Versicherungsträger einen Bescheid des 
Inhalts, daß die Rente dem Fürsorgewesen 
in der gesetzlich zulässigen Höhe überwie
sen ist. Das Fürsorgewesen erhält eine Ab
schrift dieses Bescheides und die Mittei
lung, daß ihm die Rentenbeträge über
wiesen werden.

Rentenstammkarte.
(15) Nach Eingang dieser Mittei

lung ist die Akte bei laufender Renten
überweisung sofort der Einzichungsstelle 
(Rentenstelle) zur Anlegung einer Renten
stammkarte (RStK.) zuzuleiten. Die Ren
tenstelle macht durch einen Stempelauf
druck auf der zweiten Seite des Akten
deckels die Einrichtung der RStK. akten
kundig. Sie überwacht laufend den Ren
teneingang.

Freigabe der Rente.
(16) Nach Einstellung der Anstaltspfle

ge ist die Rente mit Ende des laufenden 
Monats gegenüber dem Versicherungsträ
ger freizugeben. Wird die Anstaltspflege 
nach dem 15. des Monats eingestellt, sc ist 
die Rente erst mit Ende des nächstfolgen
den Monats freizugeben, da bei einer sofor
tigen Freigabe die Gefahr besteht, daß die 
Auszahlung der Rente an den Berechtig
ten nicht unmittelbar im Anschluß an die 
Freigabe erfolgt und dieser daher erneut 
bis zum Eingang der Rente aus öffentli
chen Mitteln unterstützt werden muß. 
Ferner ist die Rcntenstelle unverzüglich 
anzuweisen, die RStK. zu löschen und die 
Höhe der überzogenen Rente aufzugeben, 
die dem Berechtigten auszukehren oder im 
Todesfall dem Versichcrungsträger zurück
zuüberweisen ist.

(17) Nach Eingang der Löschungsverfü
gung zieht die Rcntenstelle die laufende 
Rente nicht mehr ein. Kommt der Unter-
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stützte nach Freigabe der Rente wieder in 
Anstaltspflege, so muß daher in allen Fäl
len sofort der Ersatzanspruch wieder ange
meldet werden.

(18) Dem Versicherungsträger ist mit
zuteilen, von welchem Tage an und aus 
welchem Grunde (z. B. Einstellung der 
Anstaltspflege, Ableben des Berechtigten) 
die Rente freigegeben ist und ob die über
zogene Rente zurücküberwiesen oder dem 
Berechtigten ausgekehrt wird. Wird die 
Rente nicht aus Anlaß des Ablebens des 
Rentners freigegeben, so ist gleichzeitig 
seine Adresse anzugeben.
Maßnahmen bei Ablehnung der Rente durch den 

Versicherungsträger.
(19) Ist der Antrag des Unterstützten 

auf Bewilligung einer Rente vom Versi- 
cherungsträger abgelehnt worden, so ist 
sorgfältig zu prüfen, ob dem Unterstützten 
zur Einlegung der Berufung gegen den Be
scheid de9 Versicherungsträgers zu raten 
ist; das Fürsorge wesen kann auch von sich 
aus Berufung einlegen. Zu diesem Zweck 
können die Akten des Versicherungsträ
gers zur Einsichtnahme herangezogen 
werden. Die im Bescheid angegebenen Be
rufungsfristen sind zu beachten, gegebe
nenfalls muß vorsorglich Berufung einge
legt werden.

(20) In Zweifclsfällen sind die Akten der 
Rcchtsabteilung zur weiteren Veranlas
sung vorzulegen.

C. Vereinbarung mit der Krankenhaus
fürsorge des Roten Kreuzes über die 
Einziehung der Renten von Krankcn- 

hauspatienten.
(1) Zur sofortigen Erfassung der Ren

ten ist mit der Krankenhausfürsorge des 
Roten Kreuzes eine Vereinbarung über 
die Einziehung der Renten von hilfsbe
dürftigen Krankenhauspatienten getroffen 
worden.

(2) Hiernach stellt die Krankenhausfür
sorge sofort bei der Einlieferung eines auf 
Kosten des Fürsorgewesens verpflegten 
Patienten fest, ob er eine Rente bezieht. 
Die Krankenhausfürsorge fordert von dem 
Patienten die Ausweiskartc und Renten
quittung ein und hebt die Rente auf der 
Post ab.

(3) Wird der Patient erst während sei- 
nes Aufenthaltes in der Anstalt hilfsbe
dürftig, so wird entsprechend verfahren.

(4) Von der cingczogenen Rente der 
Invaliden-, Unfall- oder Angestelltenver
sicherung zahlt die Krankenhausfürsorge

die Hälfte dem Patienten aus und über
weist die andere Hälfte dem Fürsorge
wesen. Nur in Fällen vollständiger An
staltspflege erhält das Fürsorge wesen die 
volle Rente. Erreichen die monatlichen 
Anstaltskosten die halben/vollen Renten
einnahmen nicht, erhält das Fürsorgewe- 
sen die Rente nur bis zur Höhe der im 
gleichen Monat entstandenen Kosten.

(5) Von den eingezogenen Renten der 
Reichsversorgungsgesetze überweist die 
Krankenhausfürsorge dem Fürsorge wesen 
in jedem Falle soviel, als zur Deckung der 
im gleichen Monat entstandenen Kran
kenhauskosten erforderlich ist. Der Rest 
wird dem Patienten ausgezahlt.

(6) Die eingezogenen Renten werden 
von der Krankenhausfürsorge bis zum 
10. jedes Monats dem Fürsorgewesen per 
Postscheck überwiesen. Gleichzeitig über
reicht die Krankenhausfürsorge der Ein
ziehungsstelle (Rentcnstelle) eine Liste der 
überwiesenen Beträge, die folgende An
gaben enthält:

Namen und Anschrift des Rentenemp
fängers,

Aktenzeichen und Bezirk des Fürsorge
wesens,

zuständige Wohlfahrtsstelle,
überwiesener Betrag.
(7) Die Krankenhausfürsorge gibt der 

zuständigen Wohlfahrtsstelle von dem 
Rentenbezug des Patienten Kenntnis und 
teilt mit:

a) ob und in welcher Höhe sie die Rente 
eingezogen hat oder ob der Patient 
die Aushändigung der Ausweiskarte 
und Rentenquittung verweigert,

b) ob der Patient voraussichtlich nur 
kurze oder längere Zeit — d. h. mehr 
als 1 Monat — der Krankenhausbe
handlung bedarf und daher eine An
meldung des Ersatzanspruches beim 
zuständigenV ersicherungsträger o der 
Versorgungsamt erfolgen soll.

(8) Bei voraussichtlich längerem Kran- 
kenhausaufcnthalt übersendet die Kran
kenhausfürsorge

a) die Zustimmungserklärung des Pa
tienten zur Überweisung der Rente 
an das Fürsorgewesen, wenn cs sich 
um eine Rente der Reichsversiche
rungsanstalt für Angestellte oder um 
eine Unfallrente handelt,

enn der 
Reichs

versorgungsgesetz bezieht.

b) eine Abtretungserklärung, w 
Patient eine Rente nach dem

315



(9) Verweigert der Patient die Zustim- 
mungs- bzw. Abtretungserklärung, so 
wird die Wohlfahrtsstelle sofort benach
richtigt.

(10) Stellt sich heraus, daß ein ur
sprünglich für kurze Zeit vorgesehener 
Krankenhausaufenthalt längere Zeit an
dauert, so gibt die Krankenhausfürsorge 
hiervon der Wohlfahrtsstelle Nachricht, 
zieht in diesen Fällen am nächsten Mo
natsersten die Rente ein und überweist 
sie dem Fürsorgewesen im gleichen Um
fang wie im Vormonat.

(11) Die Wohlfahrtsstellen haben so
fort den Ersatzanspruch bei dem zustän
digen Versicherungsträger anzumelden, 
wenn die Krankenhausfürsorge mitteilt, 
daß der Patient voraussichtlich längere 
Zeit — d. h. mehr als 1 Monat — im Kran
kenhaus verbleiben wird.

(12) Der Anmeldung ist die Zustim
mungserklärung des Patienten beizufu
gen, wenn es sich um eine Rente der An
gestelltenversicherung oder um eine Un
fallrente handelt.

(13) Bezieht der Patient eine Rente 
nach den Reichsversorgungsgesetzen, ist 
bei einem Krankenbausaufenthalt von 
mehr als 1 Monat die Abtretungserklärung 
des Patienten der Hauptfürsorgestelle zur 
Genehmigung vorzulegen und dann dem 
Versorgungsamt zu übersenden mit dem 
Ersuchen, die Rente dem Fürsorgewesen 
zu überweisen.

(14) Bei rückständigen Renten und der 
halben laufenden Rente ist eine Genehmi
gung der Hauptfürsorgestelle nicht erfor
derlich.

(15) Der Ersatzanspruch ist ferner bei 
dem zuständigen Versicherungsträger an
zumelden, wenn der Patient die Aushän
digung der Ausweiskarte und Renten
quittung oder die Abtretung der Versor
gungsrente verweigert und die Kranken
hausbehandlung voraussichtlich länger als 
1 Monat dauern wird.

(16) Handelt es sich hierbei um Renten 
nach dem AVG. und RVG. oder um eine 
Unfallrente, so ist die Akte sofort der 
Rechtsabteilung vorzulegen.

(17) Die Überwachung des Geldein
ganges erfolgt:

a) in Fällen, in denen der Ersatzan
spruch beim Versicherungsträger 
nicht angemeldet ist, in der Wohl
fahrtsstelle an Hand der Eingangs
anzeigen, die von der Rentenstelle 
den einzelnen Wohlfahrtsstellen zu

gehen. Kann dabei der Eingang 
eines an sich fälligen Rentenbetrages 
nicht festgestellt werden, ist sofort 
mit der Krankenhausfürsorge in Ver
bindung zu treten;

b) in Fällen, in denen der Ersatzan
spruch beim Versicherungsträger 
bzw. Versorgungsamt geltend ge
macht ist, durch die Rentenstelle. 
Sobald der Versicherungsträger den 
Ersatzanspruch anerkannt hat, ist 
die Akte der Rentenstelle zuzu
schreiben. Dort wird eine Renten
stammkarte angelegt und die Rente 
zum Soll gestellt.

Ersatzansprüche nach dem Angestelltenvcr- 
sicherangsgesetz (AVG.).

(1) Der Ersatzanspruch des Fürsorge
verbandes gegen die Träger der Angestell
tenversicherung war bisher in den §§80 bis 
87 AVG. geregelt. Durch die Verordnung 
vom 17. Mai 1934 (RGBl. I S. 435) sind 
diese Bestimmungen aufgehoben und 
durch § 48 AVG. ersetzt worden. Nach 
dieser Vorschrift finden nunmehr auch im 
Bereich der Angestelltenversicherung die 
§§ 1522, 1527, 1531, 1535b, 1536—39, 
1541 RVO. Anwendung. Dabei ist an 
Stelle von Invalidenversicherung Ange- 
stelltenversicherung und an Stelle von 
Invalidenrente Ruhegeld zu setzen. Dies 
bedeutet, daß jetzt die für die Invaliden
versicherung geltende Regelung grund
sätzlich auch für die Angestelltenversiche
rung maßgebend ist. Es kann daher auf 
die Ausführungen über den Ersatzan
spruch nach der Reichsversicherungsord
nung verwiesen werden.

(2) Der Ersatzanspruch nach dem 
AVG. ist bei der Reichsversicherungsan
stalt für Angestellte in Berlin nach Vor
druck anzumelden, wenn Ruhegeld oder 
sonstige Renten schon gewährt werden. 
Wird der Anspruch nur vermutet, so ist 
der Ersatzanspruch nach Vordruck bei 
dem Versicherungsamt der Stadt anzu
melden.

(3) Die Reichsversicherungsanstalt für 
Angestellte verlangt in jedem Fall den 
Nachweis der Zustimmung des Rentenbe
rechtigten zu der Überweisung der Rente 
an den Fürsorgeverband. Allen Anträgen 
ist daher die Zustimmungserklärung des 
Anspruchsberechtigten beizufügen. Ver 
weigert dieser die Abgabe der Erklärung, 
so ist der Ersatzanspruch anzumelden mit 
dem Vermerk, daß mit dem Rentenbe
rechtigten über die Abgabe der Zustim-
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mungserklärung noch verhandelt und not
falls das Yerwaltungsstreitverfahren nach 
§ 48 Abs. 3 AVG. durchgeführt werden 
würde. Gleichzeitig ist zu beantragen, 
von einer Überweisung des Ruhegeldes 
bzw. der Rente an den Berechtigten vor
erst abzusehen. In solchen Fällen ist die 
Akte der Rechtsabteilung sofort zuzulei
ten. Diese entscheidet dann, ob der Ren
tenberechtigte vor dem Verwaltungsge
richt der Stadt auf Abgabe der Zustim
mungserklärung verklagt werden soll.

(4) Das Maß des Zugriffes, das bisher 
§ 82 AVG. umriß, ist jetzt — sachlich un
verändert — durch Anwendung des 
§ 1535 b RVO. bestimmt.

(5) Zur Befriedigung seines Ersatzan
spruches kann sich der Fürsorge verband

nur an das Ruhegeld und die Renten hal
ten, also nicht an die Abfindungen oder 
das Hausgeld, dagegen an Leistungen aus 
der Beitragserstattung nur nach § 48 
AVG. Ist nämlich eine unterstützte Ver
sicherte gestorben und für Rechnung des 
Fürsorgeverbandes bestattet worden, so 
kann dieser nach § 48 AVG. Ersatz der 
Bestattungskosten aus den nach § 46 
AVG. zu erstattenden Versicherungsbei
trägen verlangen, soweit nicht etwa die 
Träger der reiohsgesetzlichen Kranken
versicherung oder Unfallversicherung dem 
Fürsorgeverband Ersatz zu leisten haben.

(6) Nach § 50 AVG. gelten für die Über
tragung, Verpfändung und Pfändung der 
Rentenansprüche die §§ 119, 119a RVO. 
entsprechend. (Fortsetzung folgt.)

Gesetze, Verordnungen und Erlasse des Staates 
(Seich und Länder)

Reich und Preußen

Junirate der Reichswohlfahrtshilfe.
RdErl. d. RuPrMdl. zgl. i. N. d. PrFM. v. 6. 6. 
1935 — V St 6 VI/35 u. IV 7243/1. 6. 6. 35. — 

(MBliV. Sp. 783):
(1) Auf Grund der Ermächtigung in Art. 5 

§ 3 des Ges. v. 23. 3. 1934 (RGBl. I S. 232) 
hat der RFM. den im Monat Juni 1935 an die 
Gesamtheit der Bezirksfürsorgeverhände der 
Länder schlüsselmäßig zu verteilenden Betrag 
der Reichswohlfahrtshilfe auf rd. 8,5 Mill. RM 
festgesetzt. An diesem Betrage werden nur 
die Bezirksfürsorgeverhände beteiligt, in denen 
die Zahl der anerkannten Wh. am 30. 4. 
1935 mehr als 10 v. T. der Wohnbevölke
rung nach der Volkszählung 1933 betragen 
hat. Auch in diesen Bezirksfürsorgeverbänden 
werden die anerkannten WE. nur insoweit be
rücksichtigt, als ihre Zahl am 30. 4. 1935 10 v. 
T. der Wohnbevölkerung überstiegen hat. Die 
Berechnung der Anteile der einzelnen BFV. 
an der Junirate der Reichswohlfahrtshilfe er
folgt im übrigen nach den gleichen Grundsätzen 
wie für den Monat Juni 1934 (vgl. d. RdErl. v, 
9. 6. 1934 — IVSt 115 XI u. IV 7243/1. 9. 6., 
MBliV. S. 845) und unter Zugrundelegung der 
in diesem RdErl. angegebenen Reichsmarkbe
träge je WE.

(2) Die nach Abzug von 20 v. H. für die 
Gewährung einmaliger Beihilfen an solche Ge
meinden und Landkreise, die mit Wohlfahrts
ausgaben besonders belastet sind, auf die ein
zelnen Bezirksfürsorgeverhände entfallenden 
Anteile sind aus den Nachweisungen ersicht
lich, die den Reg.-Präs. u. d. Staatskommissar

der Hauptstadt Berlin demnächst zugehen 
werden. Von den in diesen Nachweisungen an
gegebenen Einzelbeträgen ist spätestens am 
13., 20. u. 27. 6.1935 auf Grund der besonderen 
nach Eingang der Beträge bei der General
staatskasse vom FM. ausgefertigten Kredit
schreiben jeweils ein Drittel auszuzahlen. 
Die Verrechnung hat bei den außerplanmäßi
gen Ausgaben der allgemeinen Finanzverwal
tung für 1935 bei dem bes. Abschnitt „Zur Er
leichterung der Wohlfahrtslasten der Gemein
den (GV.)“ zu erfolgen.

(3) Der RFM. hat im übrigen darauf hinge
wiesen, daß die Reichswohlfahrtshilfe nur den 
Zweck hat, die Wohlfahrtslasten der BFV., 
und zwar besonders der außergewöhnlich hoch 
belasteten, zu erleichtern.

Endgültige Fürsorgepflicht für eingebürgerte
Lagerflüchtlinge im Lager Schneidemühl.

Anfrage des Lnndesfürsorgeverbandes Provinz 
Grenzmark Posen-Westpreußen an den RuPr.- 
Mdl. vom März 1935 —VA 2/35 Wende —:

„Es mehren sich die Fälle, in denen deutsch
stämmige, aber auf Grund des Wiener Abkom
mens vom 30. August 1924 polnische Staatsan
gehörige hilfsbedürftig aus Polen in das Reichs
gebiet übertreten und hier vom BFV. Stadt
kreis Schneidemühl mangels anderweitiger Un
terbringungsmöglichkeit zunächst im Flücht
lingslager in Schneidemühl untergebracht wer
den.

Der wegen Kostenersatz in Anspruch genom
mene hiesige LFV. hat die endgültige Fürsorge
pflicht in diesen Fällen zunächst gemäß § 13 
FV. iVm. § 5 PrAV. z. FV. bis zum Tage der
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Einbürgerung — die zumeist wenige Monate 
nach dem Grenzübertritt erfolgt — aner
kannt, die Erstattung der nach der Einbürge
rung aufgewendeten Kosten aber mit Rück
sicht auf die Entscheidung des BAH. Bd. 
64 S. 136 abgelehnt. In dieser Entscheidung ist 
gesagt, daß § 15 FV. keine Anwendung finde, 
wenn ein gemäß § 13 FV., § 5 PrAV. z. FV. vom 
LFV. unterstützter Ausländer die deutsche 
Staatsangehörigkeit erwerbe, daß sich vielmehr 
die endgültige Fürsorgepflicht nunmehr nach 
den allgemeinen Vorschriften der FV. zu be
stimmen habe.

M. E. haben die Hilfsbedürftigen vom Tage 
des Übertritts aus dem Auslande bis zur Ein
bürgerung den gewöhnlichen Aufenthalt in 
Schneidemühl begründet, weil ihnen das 
Flüchtlingslager nicht als Anstalt im Sinne des 
§ 9 FV. diente und weil deshalb der Einwand 
aus § 9 FV. nicht erhoben werden kann.

Da der Bezirksfürsorgeverband Stadtkreis 
Schneidemühl in den bezeichnetcn Fällen sei
nen Ersatzanspruch vom Tage der Einbürge
rung ab auf § 7 Abs. 2 iVm. § 9 FV. stützt, 
bitte ich zur Vermeidung von Verwaltungs- 
streitvcrfahren um gefällige Auskunft über die 
dortige Auffassung zu vorstehender Frage.“

Bescheid des Reichs- und Preußischen Mini
sters des Innern vom 8. 6. 1935 — VW 

3230/28. 3. II — :
„Nach der Entscheidung des BAH. Bd. 66 

S. 136 ist für die Zeit seit der Einbürgerung 
der nach den für Deutsche geltenden Vor
schriften zuständige Verband endgültig fürsor
gepflichtig. Bei der Ermittlung dieses Verban
des ist entsprechend den Grundsätzen des 
BAH. für die Behandlung der Fälle, in denen 
im Verlauf des Pflegefalles ein Wechsel des 
endgültig verpflichteten Verbandes eintritt, 
nicht auf den Zeitpunkt der Einbürgerung, son
dern auf den tatsächlichen Eintritt der Hilfs
bedürftigkeit zurückzugreifen, da kein neuer 
Pflegefall vorliegt. Hierbei muß folge
richtig unterstellt werden, daß der Hilfsbe
dürftige damals schon Deutscher war. 
Alsdann wird § 12 FV. n. F. Platz zu greifen 
haben. Damit wird zugleich die sehr erwünsch
te Entlastung des LFV. Grenzmark Posen- 
Westpreußen erreicht.

Im übrigen weise ich darauf hin, daß das 
Flüchtlingslager Schncidemühl als Anstalt im 
Sinne des § 9 Abs. 1 FV. anzuschen ist (vgl. 
Entsch. BAH. 66 S. 57).“

Unterbringung im Arbeitshaus.
Erlaß des Reichs- und Preußischen Ministers 
des Innern vom 21.5.1935—VW 3226/22.2.-:

Die Wirkungen einer 6chon vor dem 1. 1. 
1934 ausgesprochenen Überweisung an die Lan
despolizeibehörde bestimmen sich nach den 
bisherigen Vorschriften. Dies gilt insbesondere 
für den Vollzug der nach § 362 Abs. 3 StGB, 
zulässigen Unterbringung im Arbeitshaus. Die

Befugnis der Landespolizeibehörde zur Unter
bringung des Verurteilten im Arbeitshaus ge
hört zu den „Wirkungen der Überweisungen“. 
Ein Vollzug der Uc terbringung durch die 
Justizverwaltung gemäß § 5 des preußischen 
Ausführungsgesetzes vom 16. 10. 1934 kommt 
für die vor dem 1. 1. 1934 ausgesprochenen 
Überweisungen nicht in Frage (vgl. auch Schä- 
fer-Richter-Schafheutle, die Strafgesetznovel
len von 1933 und 1934, Berlin 1934, S. 77 un
ten).

Kleinrentnerhilfe.
Anfrage des Thüringischen Ministers des Innern 
an den Reichs- und Preußischen Arbeitsmini
ster vom 29. 5.1935 — III E 2096 —:

„Im Beschwerdeverfahren nach den Be
stimmungen der FV. habe ich über folgenden 
Fall zu entscheiden:

Eine 78jährige Kleinrentnerin, die unter das 
Gesetz über die Kleinrentnerhilfe vom 5. 7. 
1934 fällt, besaß eine Aufwertungshypothek 
von über 3000 RM. Die Hypothek wurde im 
Februar 1934 von dem Grundstückseigentümer 
zurückgczahlt. Die 3000 RM hat die Klcin- 
rentnerin auf ein Sparkassenbuch angelegt. 
Sie erhält dafür jährlich 3,5% Zinsen. Das 
zuständige Wohlfahrtsamt rechnet die Zins
einnahme auf die zu gewährende Kleinrentner
hilfe im vollen Betrag an. Die Beschwerde
führerin macht dagegen geltend, daß es sich 
bei der Zinseinnahme um eine aus der Aufwer
tungsforderung stammende Einnahme handele, 
die nicht anzurechnen sei. Der Spruchausschuß 
hat den Einspruch aber zurückgewiesen, weil 
die Zinsen des nach der Rückzahlung der Hy
pothek wieder angelegten Kapitals nicht als 
Aufwertungszinsen anzusprechen seien. Die 
Beschwerdeführerin hat deshalb im gesetzlich 
geordneten Beschwerdeverfahren mich zur 
Entscheidung angerufen. Ich habe dem Wohl
fahrtsamt mitgetcilt, daß ich die Anrechnung 
der geringen Zinseinnahme aus dem Spargut
haben für unbillig halte und daß das Ergebnis, 
zu dem das strenge Festhalten am Buchstaben 
des Gesetzes führt, im höchsten Grade unbe
friedigend sei. Ich habe mich auf den Stand
punkt gestellt, daß man das aus einer Aufwer- 
tungsforderung entstandene Sparguthaben un
bedenklich als Einkommen aus Aufwertungs
vermögen ansehen könne. Das entspreche dem 
Sinne der gesetzlichen Bestimmungen und der 
Billigkeit. Deshalb habe ich dem Wohlfahrts
amt empfohlen, der Beschwerde selbst abzu- 
helfen, also die Zinscinnahme von monatlich 
rund 8 RM nicht auf die Unterstützung anzu
rechnen. Das Wohlfahrtsamt hat das jedoch 
abgelehnt und meint, daß die Ausnahmebe
stimmungen wegen der Nichtanrechnung von 
Einnahmen aus Aufwertungsvermögen eng 
auszulegen seien. Es hält die Frage für so be
deutungsvoll, daß eine grundsätzliche Klärung 
herbeigeführt werden müsse, weil eine große 
Zahl ähnlich gelagerter Fälle vorliege. Ich 
kann mich Beinen Ausführungen nicht anschlie-
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ßen, möchte vielmehr entscheiden, daß die ge
ringe Zinseinnahme nicht anzurechnen ist. 
Wollte man dem Standpunkt des Wohlfahrts
amts folgen, dann bekäme die Beschwerde
führerin, wenn das Aufwertungskapital nicht 
zurückgezahlt worden wäre,

RM
1. 6% Zinsen auf rd. 3000 RM jährlich = 180
2. Kleinrentnerhilfe monatl. 47 RM „ = 564

zusammen jährlich 744 
während sie, sobald das Aufwertungskapital, 
daß sie gar nicht zurückgefordert hat, auf der 
Bank eingezahlt wird, nur

RM
1. 3,5% Zinsen auf rd. 3000 RM jährl. = 105
2. Kleinrentnerhilfe monatl. 39 RM „ = 458

zusammen jährlich 563 
erhalten würde. Das wäre ein recht unerfreu
liches Ergebnis.

Ich bitte um gefällige Stellungnahme, ob 
dort meine Ansicht geteilt wird, daß die Zins
einnahme des aus einer Aufwertungsforderung 
stammenden Sparguthabens bei Berechnung 
der Unterstützung aus der Kleinrentnerhilfe 
außer Ansatz zu bleiben hat.“
Antwort des Reichs- und Preußischen Arbeits
ministers vom 14. 6.1935 — II b Nr. 6522/35

„Grundsätzlich trage ich keine Bedenken, 
den Empfängern von Kleinrentnerhilfe unter 
Anwendung des § 7 des Gesetzes über Klein
rentnerhilfe vom 5. Juli 1934 die Vergünsti
gung des § 84 des Aufwertungsgesetzes auch 
dann zu gewähren, wenn das zurückgezahlte 
Aufwertungskapital als Kapitalvermögen neu 
angelegt worden ist.“

Kleinrentnerhilfe.
Erlaß des Reichs- und Preußischen Ministers 
des Innern vom 8. 5.1935 —VW 3200/25.4.—:

Hypotheken, die zur Sicherung des An
spruchs der Fürsorgeverbände auf Ersatz 
künftiger Fürsorgeleistungen bestellt worden 
sind, sind auch dann als freizugebende Sicher
heiten im Sinne des § 10 Absatz 2 des Gesetzes 
über Kleinrcntncrhilfe vom 5. Juli 1934 — 
RGBl. I S. 580 — anzusehen, wenn vor der 
Verkündung des Gesetzes Fürsorgeleistungen 
bereits bis zum Betrage der Sicherungshypo
thek bewirkt worden waren.

Ersatzleistungen in der Kleinrentnerhilfe. 
Bescheid des Reichs- und Preußischen Ministers 
des Innern vom 27.6.1935 — VW 3200/15.3. -:

Ich bin der Auffassung, daß § 10 des Klein
rentnerhilfegesetzes auch für die Fälle gilt, in 
denen ein Kleinrentner vor Inkrafttreten des 
Gesetzes verstorben ist. Die Voraussetzung der 
Erreichung der Altersgrenze im Sinne des § 1 
Abs. 2 des Gesetzes sehe ich dann als erfüllt an, 
wenn der Verstorbene am Stichtag (1. 9. 1934) 
das 60. bzw. 55. Lebensjahr vollendet haben 
würde (vgl. den in ihrem Bericht angezogenen

Aufsatz von Preiser*). Der Herr Reichs- und 
Preußische Arbeitsminister vertritt die gleiche 
Auffassung.

Kleinrentnerhilfe.
Bescheid des Reichs- und Preußischen Mini
sters des Innern vom 29. 6. 1935 — VW 

3200/19. 6., 8. 6. — :
§ 1 des Gesetzes über Kleinrentnerhilfe ver

langt nicht, daß der Rentenanspruch durch 
Hingabe eines Kapitals oder wiederkehrender 
Kapitalbeträge zur Entstehung gelangt ist. 
Der lebenslängliche Bezug der Rente muß nur 
am 1. Januar 1918 durch das Bestehen eines 
Rechtsanspruchs gesichert gewesen sein.

Unter dieser Voraussetzung habe ich im Ein
vernehmen mit dem Herrn Reichs- und Preußi
schen Arbeitsminister keine Bedenken, eine 
Werkspension als Rente im Sinne des § 1 des 
Gesetzes über Kleinrentnerhilfe anzuerkennen.

Unterstützung von Kriegerwaisen.
Erlaß des Reichs- und Preußischen Arbeits
ministers vom 11. 5. 1935 — I c 2787/35. —:

Die Versorgungsämter werden ermächtigt, 
begabten und fleißigen Kriegerwaisen, die nach 
Vollendung des 21. Lebensjahres und dem 
Wegfall der Waisenrente im Sommersemester 
1935 eine Hoch- oder Fachschule besuchen oder 
nach Abschluß dieser Ausbildung sich im Exa
men befinden, im Falle des Bedürfnisses eine 
einmalige Unterstützung in Höhe von 125 
Reichsmark zu gewähren. Auch Waisen, die 
am 1. April 1935 das 24. Lebensjahr bereits 
vollendet hatten, können in Ausnalimcfällcn 
berücksichtigt werden.

Falls diese Ausgaben aus den beim Einzel
plan XII, 3 Tit. 8 Abschnitt A für das 1. Vier
teljahr 1935 bercitgestellten Mitteln nicht be
stritten werden können, ist der benötigte 
Mehrbetrag zum 1. Juni 1935 anzumclden.

Verordnung über verstärkte Kurzarbeiter
unterstützung

vom 7. 6.1935 (RABl. S. I 193):
Auf Grund des § 130 des Gesetzes über Ar

beitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung 
verordne ich mit Zustimmung des Reichs- und 
Preußischen Arbeitsministers:

.§ 1
(1) Um in gewerblichen Betrieben eine Wei

terbeschäftigung der Gefolgschaft auch in Zei
ten größeren Arbeitsausfalles zu ermöglichen, 
wird aus Mitteln der Reichsanstalt für Arbeits
vermittlung und Arbeitslosenversicherung ver
stärkte Kurzarbcitcruntcrstützung nach den 
folgenden Bestimmungen gewährt.

(2) Die Gewerbearten oder Gewerbegruppen, 
die zur verstärkten Kurzarbeiterunterstützung 
zugelassen sind, werden von mir bestimmt. Die

•) DZW X S. 258.
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Bestimmung wird im Deutschen Reichsanzei- 
ger verkündet und im Reichsarbeitsblatt ver
öffentlicht. Sie tritt, soweit nichts anderes an
geordnet ist, mit der Verkündung im Reichs
anzeiger in Kraft.

(3) Gewerbearten oder Gewerbegruppen, in 
denen regelmäßig nicht mehr als 3 Monate im 
Jahre gearbeitet wird, kommen für die Zu
lassung zur verstärkten Kurzarbeiterunter
stützung nicht in Betracht.

8 2Verstärkte Kurzarbeiteninterstützung er
halten die Arbeiter und Angestellten des Be
triebes, deren Beschäftigung sowohl für den 
Fall der Krankheit wie für den Fall der Ar
beitslosigkeit pflichtversichert ist.

§ 3
Die verstärkte Kurzarbeiterunterstützung 

wird gezahlt, wenn
a) der Kurzarbeiter in zwei aufeinander

folgenden Wochen (Doppelwoche) weniger 
als 72 Arbeitsstunden, jedoch nicht 
weniger als 8 Arbeitsstunden in dem 
Betriebe beschäftigt wird,

b) der Arbeitsausfall auf Arbeitsmangel be
ruht,

c) das Arbeitsentgelt infolge des Arbeitsaus
falls verringert ist.

§4
(1) Die verstärkte Kurzarbeiterunterstüt

zung beträgt für die Doppelwoche 50 v. H. des 
Unterschiedes zwischen dem tatsächlich er
zielten Arbeitsentgelt und dem Arbeitsentgelt, 
das der Kurzarbeiter in 72 Arbeitsstunden er
zielt hätte, wenn die Arbeitszeit im Betrieb 
nicht verkürzt wäre.

(2) Für jeden Angehörigen des Kurzarbei
ters, der von ihm unterhalten wird, erhöht sich 
die verstärkte Kurzarbeiterunterstützung um 
10 v. H. dieses Unterschiedes, bis das volle 
Arbeitsentgelt für die Arbeitszeit von 72 Ar
beitsstunden in der Doppelwoche erreicht ist. 
Als unterhalten gilt ein Angehöriger, wenn der 
Kurzarbeiter zu seinem Unterhalt nicht nur 
vorübergehend und nicht nur geringfügig bei
trägt.

§ 5
(1) Verstärkte Kurzarbeiterunterstützung ist 

zu versagen oder zu entziehen, soweit der 
Kurzarbeiter in der arbeitsfreien Zeit andere 
entgeltliche Arbeit verrichtet oder zumutbare 
entgeltliche Arbeit zu verrichten ablehnt.

(2) Für Kurzarbeiter, die innerhalb der letz
ten 3 Jahre vor der Kurzarbeit wenigstens 
52 Wochen

a) als landwirtschaftliche Arbeiter, ländli
ches Gesinde, Wanderarbeiter (Schnit
ter), Melker oder als Familienangehörige 
des Unternehmers in einer den vorbe- 
zeichneten Berufen gleichgearteten Tä
tigkeit oder

b) als Hausgehilfinnen
beschäftigt waren, hat der Vorsitzende des Ar
beitsamts die verstärkte Kurzarbeiterunter
stützung zu versagen oder zu befristen, wenn

begründete Aussicht besteht, daß sich der 
Kurzarbeiter durch eigene Bemühung Arbeit 
in seinem früheren Beruf verschaffen kann.

§ 6Der Präsident des Landesarbeitsamtes kann 
die verstärkte Kurzarbeiterunterstützung für 
Betriebe oder für Bezirke ausschließen oder 
einstellen, in denen kein Bedürfnis für ihre 
Gewährung vorliegt.

§ 1
Verstärkte Kurzarbeiterunterstützung darf 

erst gewährt werden, wenn dem Arbeitsamt 
von dem Führer des Betriebes angezeigt wor
den ist, daß in dem Betrieb weniger als 72 Ar
beitsstunden in der Doppelwoche gearbeitet 
wird. Die Unterstützung beginnt frühestens 
mit der Woche, in der diese Anzeige dem Ar
beitsamt erstattet wird.

§ 8
(1) Zuständig für die Gewährung der ver

stärkten Kurzarbeiterunterstützung ist das Ar
beitsamt, in dessen Bezirk der Betrieb liegt. 
Der Betrieb hat die verstärkte Kurzarbeiter
unterstützung auf Verlangen des Arbeitsamts 
kostenlos zu errechnen und auszuzahlen.

(2) Der Vorsitzende des Arbeitsamtes kann 
bestimmen, daß sich die Kurzarbeiter an ar
beitsfreien Tagen beim Arbeitsamt zu meid"'! 
haben.

§ 9
Ausführungsvorschriften werden, soweit sie 

erforderlich sind, von mir erlassen.
§ 10

(1) Diese Verordnung tritt am 10. Juni 1935 
in Kraft. Gleichzeitig tritt die Verordnung 
über verstärkte Kurzarbeiterunterstützung 
vom 30. November 1934 außer Kraft. Ge
werbearten, die bereits auf Grund dieser Ver
ordnung zur verstärkten Kurzarbeiterunter
stützung zugelassen sind, bleiben auch weiter
hin zugelassen.

(2) Für Gewerbearten oder Gewerbegruppen, 
die zur verstärkten Kurzarbeiterunterstützung 
zugelassen sind, tritt die Verordnung über 
Kurzar'' -iterunterstützung vom 27. August 
1931/1. J uli 1932 gleichzeitig mit dem Beginn 
der verstärkten Kurzarbeiterunterstützung, 
spätestens aber 14 Tage nach der Zulassung, 
außer Kraft.

Durchführung der Verordnung über verstärkte 
Kurzarbeiterunterstützung.

Erlaß des Präsidenten der Reichsanstalt — III 
7450/147. — vom 7. 6. 1935 (RABl. S. I 194):

Zur Verordnung über verstärkte Kurzarbei- 
terunterstützung vom heutigen Tage gebe ich 
folgendes zur Beachtung bekannt:

1. Aus technischen Gründer erwies sich eine 
Neufassung der bisherigen \ciordnung über 
verstärkte Kurzarbeiterunterstützung vom 30. 
November 1934 (RABl. 1934 S. I 270) als 
zweckmäßig. Die neue Verordnung tritt mit 
dem Tage des Inkrafttretens an die Stelle der 
bisherigen Verordnung über verstärkte Kurz-
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arbeiterunterstützung. Übergangsschwierig
keiten sind nicht zu erwarten, da sich das Un- 
terstützungsrecht selbst in keinem wesentlichen 
Punkte ireändert hat. Insbesondere bleiben die 
GewerL: gruppen und Gewerbearten, die schon 
bisher zur verstärkten Kurzarbeiterunterstüt
zung zugelassen waren, auch weiterhin zuge
lassen, wie dies § 10 der Verordnung ausdrück
lich bestimmt. Es sind dies folgende Gewerbe
gruppen und Gewerbearten:

a) Textilindustrie, Gewerbegruppe XII, Zu
lassung vom 30. November 1934, Deut
scher Reichsanzeiger Nr. 281,

b) Ölmühlenindustrie, Gewerbeart XIX 8 a 
(Ölmühlen, Ölfabriken, Ölraffinationsan
lagen, ölhärtungsan'<..gen), Zulassung 
vom 19. Januar 1935, Deutscher Reichs
anzeiger Nr. i7,

c) Ledererzeugungsindustrie, soweit sie 
Schaf- und Ziegenfelle verarbeitet, Ge
werbeart XV 1 a, Zulassung vom 29. 
März 1935, Deutscher Reichsanzeiger

Für diese Zulassungen gilt, daß verstärkte 
Kurzarbeiterunterstützung den Gefolgschaften 
nur der Retriebe gewährt werden kann, in de
nen regelmäßig mindestens 10 Arbeiter oder 
Angestellte beschäftigt werden. Maßgebend 
für die Feststellung, welche Betriebe zu den zu
gelassenen Gewerbegruppen oder Gewerbear
ten gehören, bleibt das Systematische Gewer- 
bevcrzeichnis des Statistischen Reichsamts. 
Ist mit einem Betrieb einer zugelassenen Ge
werbeart ein Nebenbetrieb räumlich verbun
den, der nach der Art der Arbeit der Gewerbe
art nicht zuzurechnen ist, so gelten die Vor
schriften der Verordnung über verstärkte 
Kurzarbeiterunterstützung auch für den Ne
benbetrieb.

Die Zulassung weiterer Gewerbearten zur 
verstärkten Kurzarbeiterunterstützung ist 
nach § 1 der Verordnung auch weiterhin meiner 
Bestim;.iung Vorbehalten. Die Arbeitsämter 
können daher auch künftig verstärkte Kurzar
beiterunterstützung nur für Betriebe der Ge
werbearten gewähren, die von mir zur ver
stärkten Kurzarbeiterunterstützung ausdrück
lich zugelassen sind.

2. Durch die Neufassung des § 4 Abs. 1 der 
Verordnung kommt deutlich zum Ausdruck, daß 
die verstärkte Kurzarbeiterunterstützung den 
Ausfall nur desjenigen Verdienstes ausgleicht, 
den der Arbeiter oder Angestellte normaler
weise in 72 Arbeitsstunden in der Doppelwoche 
erzielt hätte. Es kommt vielfach vor, daß ins
besondere Akkordarbeiter während der ver
kürzten Arbeitszeit intensiver arbeiten und des
halb zeitweilig mehr Lohn erzielen, als es ihnen 
in der gleichen Arbeitszeit bei voller Arbeit 
möglich wäre. Bei der Berechnung der ver
stärkten Kurzarbeitcnmterstützung ist einmal 
das tatsächlich erzielte Arbeitsentgelt und au
ßerdem das Arbeitsentgelt festzustellen, das 
der Kurzarbeiter in 72 Arbeitsstunden erzielt 
hätte. Bei der Feststellung des 72-Stunden- 
lohnes können aber diese besonderen Leistungs

steigerungen, die in der Kurzarbeit selbst ihre 
Ursache haben, nicht berücksichtigt werden. 
Es ist also nicht angängig, den 72-Stundenlohn 
einfach durch entsprechende Vervielfachung 
eines durch Leistungssteigerung erhöhten Kurz
lohnes zu berechnen.

In der Verordnung ist deshalb ausdrücklich 
klargestellt, daß als obere Grenze das Arbeits
entgelt maßgebend ist, welches der Kurzarbei
ter in 72 Arbeitsstunden erzielt hätte, wenn die 
Arbeitszeit im Betriebe nicht verkürzt wäre. 
Die Arbeitsämter haben auf diese Bestimmung 
sorgfältig zu achten. Sie haben sich mit den 
Lohnverhältnissen in den Betrieben bei norma
ler Arbeitszeit vertraut zu machen und den 
Lohn festzustellen, der von den in Frage kom
menden Arbeitern und Angestellten in 72 Ar
beitsstunden erzielt worden wäre, wenn die Ar
beitszeit im Betrieb nicht verkürzt wäre. Auch 
die Betriebe werden in den Merkblättern und 
Vordrucken, die ich demnächst in neuer Fas
sung bekanntgeben werde, auf die Beachtung 
dieses Punktes besonders hingewiesen werden.

3. Im § 4 Abs. 2 bestimmt die Verordnung 
selbst, welche Angehörige des Kurzarbeiters 
als von ihm unterhalten zu gelten haben. Es 
sind dies die Familienangehörigen, zu deren 
Unterhalt der Kurzarbeiter nicht nur vorüber
gehend und nicht nur geringfügig beiträgt. Da
mit ist in die Verordnung die Auslegung über
nommen, die ich bereits in meinem Runderlaß 
vom 7. Februar 1935 (RABl. S. I 33) für die 
Begriffsbestimmung der unterhaltenen Ange
hörigen in der verstärkten Kurzarbeiterunter
stützung gegeben habe. Im übrigen wird auf 
diesen Runderlaß nochmals hingewiesen, ins
besondere auch wegen der Pflicht des Unter
nehmers, auf Anfordern des Arbeitsamtes den 
Nachweis zu führen, in welcher Weise, in wel
cher Höhe und seit welcher Zeit die Kurzarbei
ter, für die der Führer des Betriebes verstärkte 
Kurzarbeiterunterstützung beantragt, die in 
der Unterstützungsliste aufgezählten Angehö
rigen unterhalten.

Um den Arbeitsämtern die Nachprüfung 
dieser Angaben zu erleichtern, wird künftig in 
dem Vordruck der Unterstützungslistc allge
mein eine getrennte Angabe der Kinder des 
Kurzarbeiters verlangt werden, je nachdem, ob 
es sich um Kinder unter oder um solche über 
14 Jahre handelt. Bei den unter 14 Jahre alten 
Kindern des Kurzarbeiters wird die Unter- 
haltslcistung durch ihn weitgehend unterstellt 
werden können, falls nicht besondere Verhält
nisse vorliegen. Dagegen wird das Arbeitsamt 
bei den über 14 Jahre alten Kindern und bei 
den sonstigen Angehörigen, die als vom Kurz
arbeiter unterhalten angegeben werden, viel
fach durch Rückfrage beim Betrieb feststellen 
müssen, ob die Voraussetzungen für die Be
rücksichtigung des Angehörigen in der ver
stärkten Kurzarbeiterunterstützung tatsäch
lich erfüllt sind. In Zweifelsfällcn sind vom 
Betrieb schriftliche Angaben über die Unter
haltsleistungen des Kurzarbeiters für die Ange
hörigen vor der Einführung der unterstüt-
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zungsfähigen Kurzarbeit einzuholen. Bei Be
triebsprüfungen kann auch die Feststellung 
von Bedeutung sein, für welche Angehörige der 
Kurzarbeiter Steuerermäßigungen genießt.

4. Bei der Durchführung der verstärkten 
Kurzarbeiterunterstützung ist das Arbeitsamt 
in noch höherem Grade als bei der einfachen 
Kurzarbeiterunterstützung auf eine einwand
freie und zuverlässige Mitwirkung des Betrie
bes angewiesen. Insbesondere ist es erforder
lich, daß der Betrieb die Angaben über die tat
sächlich geleisteten Arbeitsstunden, über das 
tatsächlich erzielte Arbeitsentgelt und über das 
Arbeitsentgelt, das der Arbeiter oder Angestell
te in 72 Arbeitsstunden erzielt hätte, mit aller 
Sorgfalt macht. Der Führer des Betriebes, der 
dem Arbeitsamt die Voraussetzungen für die 
Gewährung der verstärkten Kurzarbeiterun
terstützung nach § 186 AVAVG. nachzuweisen 
hat, haftet zwar dem Arbeitsamt für den Scha
den, der bei Überzahlung der Unterstützung in
folge von falschen Angaben des Betriebes ent
steht. Das entbindet aber das Arbeitsamt nicht 
von der Pflicht, auch seinerseits alle Vorsorge 
zu treffen, daß solche Schäden vermieden wer
den. Es ist zu diesem Zwecke eine enge Zu
sammenarbeit zwischen den Betrieben und der 
Dienststelle des Arbeitsamtes. sicherzustellen. 
Dem ist durch die bloße Überreichung des 
Merkblattes und durch die Entgegennahme und 
Prüfung der Unterstützungslisten nicht Genüge 
getan. Das Arbeitsamt hat vielmehr den Be
trieb über die Bestimmungen der verstärkten 
Kurzarbeiterunterstützung und über die Be
deutung der Angaben des Betriebes genau zu 
unterrichten, am besten in unmittelbarer 
mündlicher Fühlungnahme gelegentlich der Be
triebsprüfungen. In besonderem Maße trifft 
dies zu, wenn das Arbeitsamt Beanstandungen 
feststellen muß. Das Arbeitsamt ist auch un
bedingt verpflichtet, durch regelmäßige Kon
trolle der Betriebe, deren Gefolgschaft ver
stärkte Kurzarbeiterunterstützung bezieht, 
sich von der zuverlässigen Mitwirkung des Be
triebes laufend zu vergewissern.

Reichsarbeitsdienstgesetz.
Vom 26. Juni 1935 (RGBl. I S. 769):

Die Reichsregierung hat das folgende Gesetz 
beschlossen, das hiermit verkündet wird:

Abschnitt I.
Der Reichsarbeitsdienst.

§ 1.
(1) Der Reichsarbeitsdienst ist Ehrendienst 

am Deutschen Volke.
(2) Alle jungen Deutschen beiderlei Ge

schlechts sind verpflichtet, ihrem Volk im 
Reichs arbeitsdienst zu dienen.

(3) Der Reichsarbeitsdienst soll die deutsche 
Jugend im Geiste des Nationalsozialismus zur 
Volksgemeinschaft und zur wahren Arbeits
auffassung, vor allem zur gebührenden Ach
tung der Handarbeit erziehen.

(4) Der Reichsarbeitsdienst ist zur Durch
führung gemeinnütziger Arbeiten bestimmt.

§ 2.
(1) Der Reichsarbeitsdienst untersteht dem 

Reichsminister des Innern. Unter ihm übt der 
Reichsarbeitsführer die Befehlsgewalt über den 
Reichsarbeitsdienst aus.

(2) Der Reichsarbeitsführer steht an der 
Spitze der Reichsleitung des Arbeitsdienstes; 
er bestimmt die Organisation, regelt den Ar
beitseinsatz und leitet Ausbildung und Erzie
hung.

Abschnitt II.
Die Arbeitsdienstpflicht der männlichen Jugend.

§ 3.
(1) Der Führer und Reichskanzler bestimmt 

die Zahl der alljährlich einzuberufenden Dienst
pflichtigen und setzt die Dauer der Dienstzeit 
fest.

(2) Die Dienstpflicht beginnt frühestens nach 
vollendetem 18. und endet spätestens mit Voll
endung des 25. Lebensjahres.

(3) Die Arbeitsdienstpflichtigen werden in 
der Regel in dem Kalenderjahr, in dem sie das 
19. Lebensjahr vollenden, zum Reichsarbeits
dienst einberufen. Freiwilliger Eintritt in den 
Reichsarhcitsdienst zu einem früheren Zeit
punkt ist möglich.

(4) Freiheitsstrafen von mehr als 30 Tagen 
Dauer haben die Arbeitsdienstpflichtigen und 
Arbeitsdienstfreiwilligen nachzudienen, sofern 
sie nicht nach § 16 aus dem Reichsarbeitsdienst 
ausschciden.

§ 4.
Die Arbcitsdieustpflichtigen werden durch 

die Ersatzdicnststellen des Reichsarbeitsdien
stes ausgehoben.

§ s.
(1) Ausgeschlossen vom Rcichsarbeitsdienst 

ist, wer
a) mit Zuchthaus bestraft ist,
b) nicht im Besitze der bürgerlichen Ehren

rechte ist,
c) den Maßregeln der Sicherung und Besse

rung nach § 42 a des Strafgesetzbuchs un
terworfen ist,

d) aus der Nationalsozialistischen Deutschen 
Arbeiterpartei wegen ehrenrühriger Hand
lungen ausgeschlossen ist,

e) wegen staatsfeindlicher Betätigung ge
richtlich bestraft ist.

(2) Der Reichsministcr des Innern kann 
Ausnahmen zum Abs. 1 Buchstabe c und e 
zulassen.

(3) Arbeitsdienstpflichtige, gegen die auf Ab
erkennung der Fähigkeit zum Bekleiden öffent
licher Ämter erkannt worden ist, dürfen erst 
nach Ablauf der im Urteil für diese Ehren
strafe vorgesehenen Zeit einberufen werden.

§ 6.
(1) Zum Reichsarbeitsdienst nicht herange

zogen werden Personen, die für den Reichs
arbeitsdienst völlig untauglich sind.
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(2) Arbeitsdienstpflichtige, die im Ausland 
leben oder für längere Zeit ins Ausland gehen 
wollen, können bis zu zwei Jahren, in Aus
nahmefällen dauernd, jedoch höchstens für die 
Zeit des Aufenthalts im Auslande von der Ab
leistung der Arbeitsdienstpflicht entbunden 
werden.

§ 7.
(1) Zum Reichsarbeitsdienst kann nicht zu

gelassen werden, wer nichtarischer Abstam
mung ist oder mit einer Person nichtarischer 
Abstammung verheiratet ist. Wer als Person 
nichtarischer Abstammung zu gelten hat, be
stimmen die Richtlinien des Reichsministers 
des Innern zu § la Abs. 3 des Reichsbeamten
gesetzes vom 8. August 1933 (Reichsgesetzbl. I 
S. 575).

(2) Nichtarier, die nach § 15 Abs. 2 des Wchr- 
gesetzes für wehrwürdig erklärt werden, kön
nen auch zum Reichsarbeitsdienst zugelassen 
werden. Sie können jedoch nicht Vorgesetzte 
im Reichsarbeitsdienst werden.

§ 8-
Arbeitsdienstpflichtige können von der Ein

berufung zum Reichsarbeitsdienst bis zu zwei 
Jahren, bei Vorliegen zwingender beruflicher 
Gründe bis zu fünf Jahren zurückgestellt wer
den.

Abschnitt III.
Die Arbeitsdienstpflicht der weiblichen Jugend.

§ 9.
Die Vorschriften über die Arbeitsdienst

pflicht der weiblichen Jugend bleiben beson
derer gesetzlicher Regelung Vorbehalten.

Abschnitt IV.
Pflichten und Rechte der Angehörigen des 

Reichsarbeitsdienstes.
§ 10.

(1) Zu den Angehörigen des Reichsarbeits
dienstes gehören

a) das Stammpersonal,
b) die einberufenen Arbeitsdienstpflichtigen,
c) die Arbeitsdienstfreiwilligen.
(2) Zu bestimmten Dienstverrichtungen im 

Innendienst können auch Personen durch 
Dienstvertrag verpflichtet werden.

§ U.
(1) Das Stammpersonal besteht aus den 

planmäßigen Führern und Amtswaltern sowie 
den Anwärtern auf diese Stellen. Die planmä
ßigen Führer und Amtswalter sind im Reichs
arbeitsdienst berufsmäßig tätig.

(2) Der Führeranwärter muß sich vor seiner 
Beförderung zum planmäßigen Truppführer 
schriftlich zu einer imunterbrochenen Dienst
zeit von mindestens zehn Jahren verpflichten 
und den Nachweis arischer Abstammung füh
ren; er muß weiter seiner aktiven Dienstpflicht 
in der Wehrmacht genügt haben.

(3) Planmäßige Führer und Amtswalter 
scheiden grundsätzlich bei Erreichung bestimm
ter Altersgrenzen aus.

(4) Beamten anderer Verwaltungen, die in 
den Reichsarbeitsdienst übertreten, bleiben die 
bis dahin erworbenen vermögensrechtlichen 
Ansprüche erhalten.

(5) Der Führer und Reichskanzler ernennt 
und entläßt die Angehörigen des Reichsarbeits
dienstes von dem Range des Arbeitsführers an 
aufwärts. Die übrigen Angehörigen des 
Stammpersonals ernennt und entläßt der 
Reichsminister des Innern auf Vorschlag des 
Reichsarbeitsführers. Er kann diese Befugnis 
auf den Reichsarbeitsführcr übertragen.

§ 12.
(1) Eiu planmäßiger Führer oder Amtswalter 

kann jederzeit aus dem Dienstverhältnis ent
lassen werden,

a) in begründeten Fällen auf eigenen An
trag,

b) wenn er die zur Ausübung seines Berufs 
erforderlichen körperlichen oder geistigen 
Kräfte nicht mehr besitzt und nach ar
beitsdienstärztlichem Gutachten eine 
Wiederherstellung der Dienstfähigkeit in
nerhalb Jahresfrist nicht zu erwarten 
steht,

c) wenn er nach dem Urteil seiner überge
ordneten Führer die für seine dienstliche 
Verwendung nötige Befähigung nicht 
mehr besitzt.

(2) Eine Entlassung muß erfolgen, wenn 
nachträglich ein Hinderungsgrund für die Zu
gehörigkeit zum Reichsarbeitsdienst nach § 5 
oder § 7 fcstgestellt wird.

(3) Die Absicht der Entlassung ist in den 
Fällen des Absatzes 1 Buchstabe b und c den 
Angehörigen des Stammpersonals, die länger 
als fünf Jahre dienen, drei Monate, den übrigen 
Angehörigen des Stammpersonals einen Monat

rher unter Angabe der Gründe bekanntzu-voi ngat
geben. In allen übrigen Fällen bedarf die Ent
lassung keiner befristeten Ankündigung.

§ 13.
Die Zugehörigkeit zum Reichsarbeitsdienst 

dauert vom Tage des Eintritts oder der Ein
berufung (Gestellungstag) bis zum Ablauf des 
Entlassungstags.

§ 14.
Die Zugehörigkeit zum Reichsarbeitsdienst 

begründet kein Arbcits- oder Dienstverhältnis 
im Sinne des Arbeitsrechts und des § 11 der 
Fürsorgepflichtverordnung.

§ 15.
Die Angehörigen des Reichsarbeitsdienstes 

unterstehen der Dienststrafordnung für den 
Reichsarbeitsdienst.

§ 16.
(1) Arbeitsdienstpflichtige und Arbeitsdienst- 

freiwillige können vorzeitig aus dem Reichs
arbeitsdienst entlassen werden 

a) auf Antrag, wenn nach der Einberufung 
ein Zurückstellungsgrund nach § 8 ein
getreten ist.
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b) wenn sie die zur Ansübung des Dienstes 
erforderlichen körperlichen oder geistigen 
Eigenschaften nicht mehr besitzen.

(2) Eine vorzeitige Entlassung von Arbeits
dienstpflichtigen und Arbeitsdienstfreiwilligen 
muß erfolgen, wenn nachträglich ein Hinde- 
rungsgrund für die Zugehörigkeit zum Reichs- 
arbeitsdienst nach § 5 oder § 7 festgestellt wird.

§ 17.
(1) Angehörige des Reichsarbeitsdienstes, die 

der Nationalsozialistischen Deutschen Arbei
terpartei zugehören, dürfen sich im Dienste 
der Partei oder ihrer Gliederungen nicht be
tätigen.

(2) Die Angehörigen des Reichsarbeitsdien
stes bedürfen zum Erwerb oder zur Ausübung 
der Mitgliedschaft in Vereinigungen jeder Art 
sowie zur Bildung von Vereinigungen innerhalb 
und außerhalb des Reichsarbeitsdienstes der 
Genehmigung. Der Erwerb der Zugehörigkeit 
zur Nationalsozialistischen Deutschen Arbei
terpartei bedarf keiner Genehmigung.

§ 18.
Die Angehörigen des Reichsarbeitsdienstes 

bedürfen zur Verheiratung der Genehmigung.
§ 19.

Die Angehörigen des Reichsarbeitsdienstes 
bedürfen der Genehmigung zur Übernahme des 
Betriebs eines Gewerbes für sich und ihre 
Hausstandsmitglieder sowie zur Übernahme 
einer mit Vergütung verbundenen Nebenbe
schäftigung.

§ 20.
(1) Die Angehörigen des Reichsarbeitsdien

stes können die Übernahme des Amtes eines 
Vormundes, Gegenvormundes, Pflegers, Bei
standes oder einer ehrenamtlichen Tätigkeit 
im Reichs-, Landes- oder Gemeindedienst oder 
im Parteidienst ablehnen.

(2) Zur Übernahme eines solchen Amtes ist 
die Genehmigung erforderlich. Sie darf nur in 
zwingenden Fällen versagt werden.

§ 21.
Angehörige des Reichsarbeitsdienstes haben' 

bei Krankheiten und Unfällen Anspruch auf 
freie ärztliche Behandlung und Krankenpflege 
nach Maßgabe besonderer Bestimmungen.

§ 22.
Die Gebührnisse der Angehörigen des Reichs

arbeitsdienstes regelt die Besoldungsordnung 
für den Reichsarbeitsdienst.

§ 23.
(1) Für die vermögensrechtlichen Ansprüche 

aus der Zugehörigkeit zum Reichsarbeitsdienst 
finden die für Reichsbeamte geltenden Bestim
mungen entsprechende Anwendung. Oberste 
Dienstbehörde im Sinne dieser Bestimmungen 
ist der Reichsarbeitsfuhrer.

(2) Die Entscheidung der Dienststellen des 
Reichsarbeitsdienstes über Einstellung (§§ 5, 
6, 7), Zurückstellung (§ 8) und Entlassung

(§§ 12 und 16) ist für die Gerichte bindend. 
Das gleiche gilt für die Entscheidung über vor
läufige Dienstenthebung.

§ 24.
Die Versorgung der Dienstbeschädigten und 

des nach mindestens zehnjähriger Dienstzeit 
ausscheidenden Stammpersonals und der Hin
terbliebenen regelt das Reichsarbeitsdienstver
sorgungsgesetz.

§ 25.
(1) Der Führer und Reichskanzler oder die 

von ihm ermächtigte Stelle kann den ausschei
denden Angehörigen des Reichsarbeitsdienstes 
das Recht zum Tragen der Tracht des Reichs
arbeitsdienstes widerruflich verleihen.

(2) Dieses Recht wird in der Regel nur nach 
einer in Ehren geleisteten Dienstzeit von min
destens zehn Jahren verliehen.

Abschnitt V.
Schlußbestimmungen.

§ 26.
Der Reichsminister des Innern erläßt die zur 

Durchführung und Ergänzung dieses Gesetzes 
erforderlichen Rechts- und Verwaltungsvor
schriften.

§ 27.
(1) Dieses Gesetz tritt mit dem Tage der 

Verkündung in Kraft.
(2) Der Reichsminister des Innern wird er

mächtigt, für einzelne Vorschriften dieses Ge
setzes einen späteren Zeitpunkt des Inkraft
tretens zu bestimmen.

Erlaß des Führers und Reichskanzlers über die 
Dauer der Dienstzeit und die Stärke des Reichs- 

arbeitsdienstes.
Vom 27. Juni 1935 (RGBl. I S. 772):

Zum § 3 des Reichsarbeitsdienstgesetzes vom 
26. Juni 1935 (Reichsgesetzbl. I S. 769) ver
ordne ich:

Die Dienstzeit im Reichsarbeitsdienst be
trägt bis auf weiteres ein halbes Jahr.

Der Reichsminister des Innern ist ermäch
tigt, im Einvernehmen mit dem Reichskriegs- 
ministcr für die Übergangszeit bestimmte 
Gruppen von Wehrpflichtigen ganz oder teil
weise von der Arbeitsdienstpflicht zu befreien.

Die Stärke des Reichsarbeitsdienstes wird 
für die Zeit vom 1. Oktober 1935 bis 1. Oktober 
1936 auf durchschnittlich 200 000 Mann ein
schließlich des Stammpersonals festgesetzt.

Erste Verordnung zur Durchführung und Er
gänzung des Reichsarbeitsdienstgesetzes.

Vom 27. Juni 1935 (RGBl. I S. 772):
Auf Grund der §§ 26 und 27 des Reichs- 

arbeitsdienstgesetzes vom 26. Juni 1935 (Reichs
gesetzblatt I S. 769) wird verordnet:

§ 1.
Die Verordnungen, die der Reichsarbeits

führer auf Grund des § 2 Abs. 2 des Reichs-
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arbeitsdienstgesetzes erläßt, können auch im 
Verordnungsblatt der Reichsleitung des Ar
beitsdienstes verkündet werden.

§ 2.
Freiwilliger Eintritt in den Reichsarbeits

dienst ist von Vollendung des 17. Lebensjahres 
ab möglich.

§3.
Wenn ein Arbeitsdienstpflichtiger unmittel

bar im Anschluß an die Dienstzeit im Reichs
arbeitsdienst zum Wehrdienst eingezogen wird, 
so kann er von der Verpflichtung zum Nach
dienen gemäß § 3 Abs. 4 des Reichsarbeits
dienstgesetzes entbunden werden.

§4.
Für Arbeitsdienstpflichtige im Ausland ist 

die Meldestelle beim Polizeipräsidium Berlin 
zuständig.

§ 5.
Der Reichsarbeitsführer trifft für den Frei

willigen Frauenarbeitsdienst die zur Vorberei
tung der Arbeitsdienstpflicht der weiblichen 
Jugend erforderlichen Maßnahmen.

§ 6.
Die Bestimmungen über Pflichten und 

Rechte der Angehörigen des Reichsarbeitsdien
stes (Abschnitt IV des Reicbsarbeitsdienstge- 
setzes) treten am 1. Oktober 1935 in Kraft. 
Bis dahin behalten die bisherigen Bestimmun
gen für den Freiwilligen Arbeitsdienst Gültig
keit.

Zweite Verordnung über die Krankenversor
gung im Freiwilligen Arbeitsdienst.
Vom 5. Juni 1935 (RGBl. I S. 740):

. Auf Grund der Verordnung des Reichsprä
sidenten über Maßnahmen zur Erhaltung der 
Arbeitslosenhilfe und der Sozialversicherung 
sowie zur Erleichterung der Wohlfahrtslasten 
der Gemeinden vom 14. Juni 1932, Vierter Teil, 
Kapitel I Abs. 2 (RGBl. I S. 273, 283), der Ver
ordnung über den Freiwilligen Arbeitsdienst 
vom 16. Juli 1932, Art. 9 (RGBl. I S. 352) und 
der Zweiten Verordnung über den Freiwilligen 
Arbeitsdienst vom 3. Juli 1934 (RGBl. I S. 581) 
wird verordnet:

Zum Ausgleich der den Allgemeinen Orts
und den Landkrankenkassen durch die Kran
kenversicherung der Arbeitsdienstwilligen im 
Februar und März 1935 entstandenen Kosten
sowie der im Rechnungsjahr 1934 entstandenen 
Mehrkosten zahlt der Reichskommissar für den 
Freiwilligen Arbeitsdienst vier Millionen RM. 
Die Verteilung auf die einzelne Krankenkasse 
erfolgt durch den Reichsverband der Orts- und 
den Reichsverband der Landkrankenkassen. 
Der Verteilungsplan bedarf der Zustimmung 
des Reichsarbeitsministers, der auch in Streit
fällen über die Höhe des auf die einzelne Kasse 
entfallenden Anteils ausschließlich und end
gültig entscheidet.

Verordnung über die Einfühlung des Land- 
jahres im Saarland.

Vom 13. Juni 1935 (RGBl. I S. 759):
Auf Grund des Gesetzes über die vorläufige 

Verwaltung des Saarlandes vom 30. Januar 
1935 (Reichsgesetzbl. I S. 66) wird folgendes 
verordnet:

Artikel I.
Um die seelische Verbundenheit der schul

entlassenen Stadtjugend mit Heimat und 
Volkstum und das Verständnis für den völki
schen Wert gesunden Bauerntums zu vertiefen, 
wird das preußische Gesetz über das Landjahr 
vom 29. März 1934 (Preuß. Gesetzsamml. 
S. 243) mit den aus der folgenden Fassung sich 
ergebenden Abweichungen und Ergänzungen 
im Saarland eingeführt:

§ 1.
Land jahrpflicht.

Zur Teilnahme am Landjahr sind alle Kinder 
verpflichtet, die die Schule nach Erfüllung der 
gesetzlichen Schulpflicht verlassen und zum 
Landjahr einberufen werden.

§ 2.
Träger des Landjahrs.

Das Landjahr ist eine Angelegenheit des 
Reichs.

§ 3.
Aufbringung der Kosten.

Die persönlichen Kosten trägt das Reich, die 
sächlichen Kosten tragen die Gemeinden. Zu 
den sächlichen Kosten leistet das Reich einen 
jeweils im Haushaltsplan festzustellenden Zu
schuß.

.§ 4-Landjahrerzieher.
Die Kinder werden während des Landjahrs 

in Heimen von Erziehern betreut.
§ 5.

Innere Ausgestaltung.
Während des Landjahrs werden die Künder 

nach den Grundsätzen des nationalst rialisti- 
schen Staates erzogen. Ihre Gesundheit wird 
durch landwirtschaftliche Arbeit und durch 
Leibesübungen jeder Art gefördert.

§ 6.
Aufsicht.

Die Aufsicht über das Landjahr obliegt dem 
Reichsminister für Wissenschaft, Erziehung 
und Volksbildung.

§ 7.
Berufsschulpflicht.

Während der Landjahrzeit ruht die gesetz
liche Berufs- und Fortbildungsschulpflicht.

5«.
Strafbestimmung.

Wer es unternimmt, einen Land jahrpflich
tigen der Landjahrpflicht zu entziehen, wird 
mit Geldstrafe bis zu 150 Reichsmark oder mit 
Haft bestraft. Die Verfolgung tritt nur auf 
Antrag ein. Antragsberechtigt sind der Reichs-
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minister für Wissenschaft, Erziehung und 
Volksbildung und die von ihm beauftragten 
Behörden. Der Antrag kann zurückgenommen 
werden.

§ 9.
Durchführung,

Die zur Durchführung und Ergänzung dieses 
Gesetzes erforderlichen Rechts- und Verwal
tungsvorschriften erläßt der Reichsminister für 

Erziehung und Volksbildung, 
um die Durchführung des § 3 

handelt, sind der Reichsminister der Finanzen 
und der Reichsminister des Innern zu betei
ligen.

Artikel II.
Diese Verordnung tritt am 1. April 1935 in 

Kraft, der Artikel I § 8 mit dem auf die Ver
kündung folgenden Tage.

Wissenschaft, 
Soweit es sich

Gesetz über Wochenhilfe und Genesendenfür
sorge in der Krankenversicherung vom 28. 6.

1935 (RGBl. I S. 811):
Die Reichsregierung hat das folgende Gesetz 

beschlossen, das hiermit verkündet wird:

§ i.
§ 195 a der Reichsversicherungsordnung er

hält folgenden neuen Absatz 8:
„Die im Absatz 1 genannten Zeiträume 
von zwei Jahren und einem Jahr verlän
gern sich um die Zeit, während deren eine 
Versicherte von der öffentlichen Fürsorge 
unterstützt worden ist.“

§2-
§ 205 a Abs. 1 Nr. 3 der Reichsversicherungs

ordnung erhält folgenden Zusatz:
„§ 195 a Abs. 8 gilt entsprechend.“

§ 3.
Eine Satzungsbestimmung über die Fürsorge 

für Genesende oder über Maßnahmen zur Ver
hütung von Erkrankungen der einzelnen Kas
senmitglieder (§ 187 Nrn. 2, 4 der Reichsver
sicherungsordnung) ist nicht deshalb unzu
lässig, weil der höchste Beitrag die in der Vier
ten Verordnung des Reichspräsidenten zur- 
Sicherung von Wirtschaft und Finanzen und 
zum Schutze des inneren Friedens vom 8. 12. 
1931, Fünfter Teü, Kapitel I, Abschn. 2 § 1 
sowie Kapitel III § 3 (RGBl. I S. 699, 719, 722) 
bezeichnete Grenze überschreitet. Die Fürsor
ge für Genesende sowie die Maßnahmen zur 
Verhütung von Erkrankungen dürfen jedoch 
für den einzelnen Versicherten innerhalb eines 
Jahres die Dauer eines Monats nicht überstei
gen.

§ 4-
Die §§ 1 und 2 treten mit Wirkung vom 

1. April 1934 in Kraft.

§ 5.
Der Reichsarbeitsminister wird ermächtigt, 

zur Durchführung dieses Gesetzes Rechtsver
ordnungen und allgemeine VerwaltungsVor
schriften zu erlassen.

Begründung
zum Gesetz über Wochenhilfe und Genesenden
fürsorge in der Krankenversicherung vom

28. Juni 1935.
I. Die in den §§ 195 a und 205 a der Reichs

versicherungsordnung festgesetzten Vorausset
zungen für den Anspruch auf Wochenhilfe und 
Familienwochenhilfe bringen für viele, auf 
Grund der Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen der 
Reichsregierung nach z. T. langer Arbeitslosig
keit wieder in Arbeit getretene Versicherte 
Härten mit sich. Da diese Personen vielfach 
nicht mehr auf Grund der Reichsversicherung 
gegen Krankheit versichert waren, haben sie 
zum Teil die in den angeführten Vorschriften 
für die Leistungen festgesetzten Voraussetzun
gen nicht erfüllt. Die öffentliche Fürsorge ge
währt in solchen Fällen keine Beihilfen mehr, 
weil der Versicherte wieder Arbeitsverdienst 
hat. Dies wirkt sich für die Familie hart aus, 
weil sie durch die lange Arbeitslosigkeit ihres 
Ernährers in ihrer wirtschaftlichen Leistungs
fähigkeit stark geschwächt ist und daher durch 
die mit der Entbindung verbundenen geldli
chen Aufwendungen stark belastet wird. Es 
erscheint deshalb — nicht zuletzt aber auch 
mit Rücksicht auf die Bevölkerungspolitik der 
Reichsregierung — erforderlich, hier Abhilfe zu 
schaffen.

Bei der immer noch angespannten Finanz
lage der Krankenversicherung lassen sich die 
Härten nicht vollkommen beseitigen. Denn 
würde auf jede Frist als Voraussetzung für die 
Wochenhilfe oder Familien wochenhilfe ver
zichtet, so würden die Kassen so erheblich be
lastet, daß ihre finanzielle Leistungsfähigkeit in 
Frage gestellt werden könnte. Damit drohte 
aber die Gefahr, daß Kassen zur Deckung der 
neuen Ausgaben ihre Beiträge erhöhen müssen. 
Dies muß unter allen Umständen verhindert 
werden, weil dadurch die Wirtschafts- und Ar- 
beitsbeschaffungspolitik der Reichsregierung 
gestört würde.

Der Entwurf sieht daher vor, daß sich der 
Zeitraum von einem Jahre und von zwei Jah
ren, innerhalb dessen nach den genannten Vor
schriften der Reichsversicherungsordnung die 
Wartezeiten von sechs und zehn Monaten er
füllt sein müssen, um die Zeit verlängert, für 
die der Versicherte Unterstützung aus öffent
lichen Mitteln erhalten hat. Damit wäre der 
Versicherte so gestellt, daß ihm die Zeit seiner 
Arbeitslosigkeit keine Schlechterstellung ge
genüber den Versicherten bringt, die nicht ar
beitslos gewesen sind.

Um die Kassen in die Lage zu versetzen, die 
Vergünstigungen auch schon für rückliegende 
Fälle zu gewähren, soll der Zeitpunkt für das 
Inkrafttreten der neuen Vorschriften auf den 
1. April 1934 festgesetzt werden.

II. Nach der Vierten Verordnung des Reichs
präsidenten zur Sicherung von Wirtschaft und 
Finanzen und zum Schutze des inneren Frie
dens vom 8. Dezember 1931, Fünfter Teil 
Kap. I Abschnitt 2 § 1 sowie Kap. III § 3
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(RGBl. I S. 699, 719, 722) dürfen die Kranken
kassen Mehrleistungen nur dann gewähren, 
wenn sie einen Beitrag von nicht mehr als 5% 
erheben. Wenn es auch nicht möglich ist, diese 
Vorschrift jetzt schon ganz aufzuheben, so 
kann doch ein weiterer Abbau der Einschrän
kungen erfolgen. Da besonders die großstädti
schen Kassen sowie Kassen in industriellen Be
zirken meist Beitragssätze von über 5% haben, 
sind sie zur Zeit durch die genannte Notverord
nungsbestimmung daran gehindert, nach Ab
lauf der Krankenhilfe Fürsorge für Genesende 
zu treiben sowie Maßnahmen zur Verhütung 
von Erkrankungen der einzelnen Kassenmit
glieder zu treffen. Durch die im Entwurf vorge
sehene Vorschrift (§3) sollen nunmehr, wenn 
auch in zeitlich begrenztem Umfange, die zur 
gesundheitlichen Betreuung der krankenversi
cherten Bevölkerung notwendigen Maßnahmen 
ermöglicht werden.

Erläut. zur Ersten Durchf.-VO. v. 6. 2. 1935 
(RGBl. I S. 177) zum Ges. über die Vereinheitl. 
des Gesundheitswesens und zur VO. über die 
Gebnhrenerh. der Gesundheitsämter v. 28. 3.

1935 (RGBl. I S. 481).
RdErl. d. RuPrMdl. v. 22. 5. 1935 — IV f 

2805/1000d. - (MBliV. S. 706):
1. Die den Gesundheitsämtern unmittelbar 

durch Ges. übertragenen Aufgaben sind im 
§ 3 Abs. 1 des Ges. über die Vereinheitlichung 
des Gesundheitswesens v. 3. 7. 1934 (RGBl. I 
S. 531, 794) angegeben, im § 4 der Ersten 
Durchf.-VO. v. 6. 2. 1935 (RGBl. I S. 177) 
näher dargelegt und in der Dritten Durchf.- 
VO. v. 30. 3. 1935 (RMB1. S. 327) eingehend 
erläutert.

2. Nach § 2 Abs. 1 der VO. über die Gebüh
renerhebung der Gesundheitsämter v. 28. 3. 
1935 (RGBl. I S. 481) sind, abgesehen von Ver
richtungen für bestimmte OrtspoL-Behörden, 
solche Verrichtungen nicht gebührenpflichtig, 
die das Gesundheitsamt gern. § 3 Abs. 1 Nr. I 
u. Nr. II des Ges. v. 3. 7. 1934 zu leisten hat. 
Darüber hinaus stellt der § 2 Abs. 2 aaO. die 
Kreise unter a) u. b) von der Zahlung einer Ge
bühr dann frei, wenn sie die ärztliche Verrich
tung des Gesundheitsamts zur Durchführung 
von Fürsorgeaufgaben zugunsten der hilfsbe
dürftigen Bevölkerung benötigen, oder wenn 
die Verrichtung auf Ersuchen des Leiters des 
Kreises oder des Kreiswohlfahrts-, Pflege- oder 
Jugendamts ausgeführt wird und sonst der 
Kreis gebührenpflichtig wäre. Da hier die Be
freiung der Kreise von der Gebührenzahlung 
schlechthin ausgesprochen ist, so tritt sie in 
den Fällen des § 2 Abs. 2 a) u. b) der Geb.- 
Ordn. auch dann ein, wenn im Einzclfall die 
ärztliche Verrichtung nicht zu dem gesetzli
chen Aufgabengebiet des Gesundheitsamts ge
hört. Der Grund für diese Regelung ist, soweit 
es sich um staatliche Gesundheitsämter han
delt, darin zu erblicken, daß die Kreise nach 
§ 4 Abs. 1 des Ges. v. 3. 7. 1934 dem Staate 
*u den Kosten der Einrichtung und Unterhal

tung des Amts nach Bedürfnis und Leistungs
fähigkeit einen Zuschuß leisten, also die Kosten 
eines staatlichen Gesundheitsamts mit zu tra
gen haben. Bei kommunalen Gesundheitsäm
tern erschien es andererseits nicht zweckmäßig, 
den Kreis zu einer Gebührenzahlung an eine 
eigene Einrichtung zu verpflichten.

Es steht mm im Ermessen des Kreises oder 
seines Leiters oder des Kreiswohlfahrts-, Pflege
oder Jugendamts, auf Grund der letztgenannten 
Vorschriften der Geb.-Ordn. das Gesundheits
amt über dessen Pflichtaufgaben hinaus in An
spruch zu nehmen und damit von der Gebüh
renfreiheit und bei einem staatlichen Gesund
heitsamt auch von der Befreiung von der Zah
lung einer Reisekostenvergütung (§3 Geb.- 
Ordn.) Gebrauch zu machen.

Soll aber eine solche Inanspruchnahme des 
Gesundheitsamts erfolgen, so bemißt sich der 
Zuschuß, den der Kreis nach § 4 Abs. 1 des 
Ges. zu leisten hat, nicht nur nach den Kosten, 
die er in seinem Haushaltsplan für 1934 als 
persönliche oder sachliche Verwaltungskosten 
für die jetzt dem Gesundheitsamt gesetzlich 
obliegenden Aufgaben veranschlagt hatte, 
sondern auch nach den Kosten, die er im glei
chen Jahr in seinem Haushaltsplan für solche 
ärztliche Verrichtungen vorgesehen hatte, die 
er über den Rahmen jener Aufgaben eines Ge
sundheitsamts hinaus zu einem im § 2 Abs. 2 a) 
u. b) der Geb.-Ordn. angegebenen Zwecke be
nötigte. Der Kreis kann also dann nicht ver
langen, daß etwa bei der Berechnung seines 
Zuschusses ein für diese Verrichtung in Ansatz 
zu bringender Teil der im Haushaltsplan für 
1934 ausgeworfenen Reisekosten oder der Ver
gütung eines bisher angestellten Kommunal
arztes außer Betracht bleibt. Die Nr. 10 Abs. 1 
des RdErl. v. 28. 2. 1935 — IV f 1041/1000 b 
(MBliV. S. 307) beschränkte sich auf die Fest
setzung des Zuschusses, den ein Kreis in j e d e m 
Fall zu den Kosten eines staatlichen Gesund
heitsamts im Rechnungsjahr 1935 zu leisten 
hat, d. h. er ging davon aus, daß das staatliche 
Gesundheitsamt nur innerhalb seines Aufga
benkreises in Anspruch genommen wird.

3. Verrichtungen des Gesundheitsamts, die 
ein Kreis als Gesundheitsbehördc im Sinne des 
Ges. zur Bekämpfung der Geschlechtskrank
heiten v. 18. 2. 1927 (RGBl. I S. 61) benötigt 
(§ 2 Abs. 2 a) Geb.-Ordn.), gehören nach § 4 
Abs. 9 der Ersten Durchf.-VO. zu den dem 
Amt gesetzlich zugewiesenen Aufgaben. Daher 
sind Kosten, die ein Kreis insoweit für seine 
ärztliche Beratung in den Haushalt für das 
Rechnungsjahr 1934 eingesetzt hatte, ohne 
weiteres bei der Berechnung eines dem Staat 
zu gewährenden Zuschusses mit zu berück
sichtigen.

Hilfsärzte bei Gesundheitsämtern. 
RdErl. d. RuPrMdl. v. 18. 5. 1935 — IV f 

3051/1000 d. — (MBliV. S. 705):
1. Aus Mangel an geeigneten Ärzten konnten 

bisher nicht für alle staatlichen Gesundheits-
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ämter Amtsärzte als Leiter bestellt werden, 
vielmehr mußten Amtsärzte benachbarter Ge
sundheitsämter gleichzeitig mit der Leitung 
dieser Gesundheitsämter vorläufig beauftragt 
werden.

2. Damit diese Gesundheitsämter die ihnen 
gesetzlich auferlegten Aufgaben erfüllen kön
nen, bedürfen die vertretenden Amtsärzte der 
Unterstützung durch ärztliche Hilfskräfte.

3. Ich ersuche Sie daher, für diese Gesund
heitsämter vollbeschäftigte Hilfsärzte vorzu
schlagen, deren Anstellung ich mir nach § 14 
der Ersten Durchf.-VO. v. 6. 2. 1935 (RGBl. I 
S. 177)1) zum Ges. v. 3.7.1934 (RGBl. I S. 531, 
794) Vorbehalte.

4. Diese Ärzte sollen gegebenenfalls nicht 
dauernd bei dem Gesundheitsamt beschäftigt 
bleiben, für das sie angenommen sind, vielmehr 
ist beabsichtigt, sie, sobald für das Gesund
heitsamt ein Leiter gefunden ist, der keine voll- 
beschäftigte Hilfskraft benötigt, bei einem an
deren Gesundheitsamt zu verwenden.

5. Ich bitte, die vollbeschäftigten Hilfsärzte, 
soweit sie für den Staatsdienst nach ihren ärzt
lichen und persönlichen Eigenschaften als ge
eignet erscheinen, aufzufordern, die amtsärzt
liche (früher kreisärztliche) Prüfung abzulegen, 
und ihnen dabei folg, zu eröffnen: Für diejeni
gen Ärzte, die bereits bei den Gesundheitsäm
tern einige Zeit Dienst getan und sich bewährt 
haben, wird die frühere amtsärztliche Prüfung 
nach ihren Vorbedingungen und nach ihrem 
Inhalt nicht unerheblich eingeschränkt und 
damit erleichtert.

a) So wird der Lehrgang bei der Staatsme
dizinischen Akademie von 3 Monaten auf 2 und 
die Tätigkeit als Hilfsassistent bei einer Irren
anstalt von 3 Monaten auf 6 Wochen verkürzt.

b) Auf den Nachweis einer dreijährigen Tä
tigkeit in der Praxis nach § 3 (o) der Prüfungs- 
Ordnung der Kreisärzte v. 13. 2. 1934 (MBliV. 
S. 259) seitens dieser Ärzte will ich verzichten.

c) Im übrigen verweise ich hinsichtlich der 
Erleichterung der amtsärztlichen Prüfung auf 
den RdErl. v. 12. 4. 1935 — IV f 2299/1000 d 
(MBliV. S. 593).

Dienstvcrsommlnngen der Leiter der Gesund
heitsämter.

RdErl. d. RuPrMdl. v. 18. 5. 1935 — IV f 
2849/2015. — (MBliV. S. 708 e):

Besteht in einzelnen Rcg.-Bcz. die dienstliche 
Notwendigkeit, die Leiter der Gesundheitsäm
ter in gemeinschaftlicher Besprechung mit nä
heren Anweisungen über die Durchführung des 
Ges. v. 3. 7. 1934 (RGBl. I S. 531, 794)1) zu 
versehen, so erkläre ich mich mit der Anberau
mung einer Dicnstvcrdammlung der Leiter im 
Monat Juni 1935 einverstanden. Die Zeit und 
den Ort der Versammlungen bitte ich mir mit
zuteilen.

*) Vgl. MBliV. 1935 S. 307.

Nebentätigkeiten der beamteten Ärzte. 
RdErl. u. RuPrMdl. v. 24. 6. 1935 — IV f 

3292/2011 i. — (MBliV. S. 839):
(1) Das Hauptamt für Volksgesundheit der 

NSDAP, hat mehrfach Amtsärzten die Aufga
ben eines Verwaltungsstellenleiters übertragen. 
Es handelt sich hierbei um freiwillig im Partei
interesse ausgeübte Tätigkeiten, die mit dem 
Hauptamt des Amtsarztes in keinem Zusam
menhang stehen.

(2) Die Vergütungen für diese Tätigkeiten 
werden den Amtsärzten von dem Hauptamt 
für Volksgesundheit als Ersatz barer Auslagen 
(Aufwandsentschädigungen) usw. gewährt, sie 
unterliegen daher den Ablieferungsvorschriften 
des § 16 des Kap. IV des Ges. v. 30. 6. 1933 
(RGBl. I S. 433) und der dazu ergangenen 
Durchf.-Best. usw. nicht.

(3) Die Übernahme dieser Tätigkeit bedarf 
nach § 9 aaO. der Genehmigung.

Statistische Arbeiten der Gesundheitsämter. 
RdErl. d. RuPrMdl. v. 20. 5. 1935 — IVf 

2978/1000 d. — (MBliV. S. 706):
Das ausgedehnte Arbeitsgebiet der Gesund

heitsämter gestattet nicht, daß sie sich neben 
den amtlich angeordneten noch statistischen 
Arbeiten für andere Stellen widmen. Es wer
den Jahresgcsucdheitsberichte veröffentlicht, 
denen die gewünschten Angaben entnommen 
werden können.

Überwachung der provinziellen Anstalten. 
RdErl. d. RuPrMdl. v. 21. 6. 1935 — IV f 

3607/1000 b. — (MBliV. S. 837):
Zu den nach §§ 47 u. 59 (6) der III. Durchf.- 

VO. zum Ges. über die Vereinheitlichung des 
Gesundheitswesens v. 30. 3. 1935 (RMB1. S. 
327) der Überwachung durch die Gesundheits
ämter unterliegenden nichtstaatlichen Anstal
ten zur Behandlung und Pflege von Kranken, 
Siechen und Krüppeln sowie zu den Anstalten, 
in denen Entbindungen vorgenommen werden 
oder die der Pflege von Wöchnerinnen und 
Säuglingen dienen, gehören auch die im Bezirk 
des Gesundheitsamtes liegenden provinziellen 
Anstalten. Diese Maßnahme ist erforderlich, 
weil die Ärzte der Gesundheitsämter die ärzt
lichen Aufgaben der Erb- und Rassenpflege 
durchzuführen haben, und die Insassen der 
Heil- und Pflegeanstalten, ihre Beobachtung 
oder Verwahrung von besonderer Bedeutung 
sind. Die Einbeziehung der Entbindungsan
stalten ist im Hinblick auf bevölkerungspoliti
sche Gesichtspunkte erfolgt.

DnrrTifiifirnng
der Diphtherieschutzimpfungen. 

Runderlaß des Reichs- und Preußischen Mi
nisters des Innern vom 15. 6. 1935 — IV c 

1357/35 — (MBliV. 1935 Sp. 813):
(1) Unter Hinweis auf den nicht veröffent

lichten Runderlaß vom 12. 4. 1935 — IV c



668/35 — gebe ich nachstehend1) die „Richt
linien rar aktiven Diphtherieschutzimpfung“ 
mit dem Ersuchen bekannt, nach diesen Richt
linien ra verfahren, wenn bei bedrohlichem 
Auftreten von Diphtherieerkrankungen die ak
tive Diphtherieschutzimpfung durchgeführt 
werden soll. Bei der Organisation der Impf
termine empfehle ich, weitgehend die NSBO. 
und die NSV. ra beteiligen, deren Mitwirkung 
nach den bisherigen Erfahrungen besonders 
nützlich ist.

(2) Zur Durchführung der Schutzimpfungen 
ersuche ich, in jedem Falle ohne Verzug unter 
Darlegung der Verhältnisse meine Zustimmung 
einzuholen. Ich weise auch auf die Veröffent
lichungen von Gundel und Niermann sowie 
von Gundel und Müller-Voigt in der „Deut
schen Medizinischen Wochenschrift“ 1934 S. 
775 und S. 1663 hin.

Jahresbeiträge der Kreise für die Ausführung 
der Untersuchung der Med.-Untersuch.-An- 

stalten für das Rechnungsjahr 1935. 
Runderlaß des Reichs- und Preußischen Mini
sters des Innern vom 27. 6. 1935 — IV c 

1225/35. — (MBliV. Sp. 844 b):
1. Der Einheitssatz von 6 RM für je 1000 

Einwohner, der im Vorjahre2) der Bemessung 
der Jahresbeiträge der Stadt- und Landkreise 
für den Anschluß an die zuständige Med.-Un- 
tcrsuchungsanstalt zugrunde gelegt worden ist, 
gilt auch für das laufende Rechnungsjahr.

2. Ich ersuche, hiernach die fälligen Beiträge 
einziehen zu lassen. Die Bestimmungen des 
Runderlasses des MfV. vom 3. 8. 1925 — IM 
IV 2306/35 (nicht veröffentl.) und meines 
Runderlasses vom 30. 3. 1933 — III a III 
222/33 — (MBliV. II S. 129) sind entsprechend 
anzuwenden.

Ausbildung von Laborantinnen. 
Runderlaß des Reichs- und Preuß. Ministers 
des Innern vom 27. 6. 1935 — IV b 6229/35. — 

(MBliV. Sp. 840):
Die Ausbildung von Laborantinnen ohne das 

Ziel der Ablegung der Prüfung als technische 
Assistentin sowie die Ausbildung von Sprech
stundenhilfen für Arzte halte ich im Einver
nehmen mit dem RuPrMfWEuV. für überflüs
sig. Beide Ausbildungen können nur geeignet 
»ein, oberflächliche und lückenhafte Kenntnisse 
ra vermitteln, und beide Berufsgruppen wür
den einen unerwünschten Wettbewerb für tech
nische Assistentinnen an medizinischen Insti
tuten bedeuten. Ich ersuche daher, die weitere 
Ausbildung derartiger Kräfte zu verhindern.

.l) Die Richtlinien sind wegen Raummangels 
nicht mit abgedruckt. Sonderabdrucke können 
bei umgehender Bestellung von Carl Heymanns 
Verlag, Berlin W 8, Mauerstr. 44, bezogen wer
den. Sammelbestellungen erwünscht. 

s) Vgl. MBliV. 1934 S. 1115.

Entschädigung für Blutspender.
RdErl. d. RuPrMdl. v. 21. 6. 1935 — IV c 

1172/35. — (MBliV. S. 837):
(1) Als ausreichende Entschädigung von 

Blutspendern für Blutspenden an Personen, 
die einer Übertragung menschlichen Blutes be
dürfen, haben 10 RM für die ersten 100 ccm, 
5 RM für je weitere angefangene 100 ccm Blut, 
ausschließlich der gegebenenfalls für Baraus
lagen und Zeitverlust zu erstattenden Beträge, 
ra gelten.

(2) Die Verwaltungskosten für den Blut
spendernachweis sind so niedrig zu halten, daß 
sie den Satz von 3 RM für jede Nachweisung 
möglichst nicht überschreiten.

Leibesübungen der Beamten.
RdErl. d. RuPrMdl. v. 27. 5. 1935 — II SB 

6850/5. 4. — (MBliV. S. 717):
(1) Ein Oberbürgermeister hat Vorschläge 

zur Einrichtung von Pflicht-Leibesübungen der 
städtischen Beamten-, Angestellten- und Ar
beiterschaft unterbreitet. Ich habe dazu fol
gende Stellung eingenommen:

(2) Die Beamten, Angestellten und Arbeiter 
der öffentlichen Behörden sind dazu berufen, 
zum Besten des Volkes die öffentlichen Auf
gaben sorgfältig und pünktlich zu erfüllen. 
Ihre Arbeit ist heute schwieriger und anstren
gender denn je. Darüber hinaus müssen sie 
sich auf allen mit ihrem Berufe zusammenhän
genden Gebieten durch Teilnahme an Schu- 
lungs- und Sonderkursen außerhalb ihrer 
Dienststunden aus- und fortbilden und sind, 
soweit sie Parteigenossen sind, noch durch 
weitere Pflichten in Anspruch genommen.

(3) Wenn ich auch den besonderen Wert 
turnerischer und sportlicher Betätigung für 
alle Volksgenossen, die durch ihren Beruf in 
der Hauptsache an das Büro gebunden sind, 
nicht verkenne und gern alle Bestrebungen 
unterstütze, die einen gesunden Ausgleich der
artiger Nachteile anstreben, so bin ich anderer
seits doch überzeugt, daß jeder Zwang gegen
über den durch ihre besonderen Pflichten stark 
in Anspruch genommenen und gebundenen 
Beamten, Angestellten und Arbeitern im öf
fentlichen Dienst nicht die beabsichtigte Wir
kung erzielen wird, sondern u. U. die Berufs
freudigkeit und die Leistungen im Dienst be
einträchtigen kann.

(4) Es kommt somit nur eine freiwillige Teil
nahme von Beamten, Angestellten und Arbei
tern der öffentlichen Behörden an solchen 
Übungen in Frage.

Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Ver
hütung erbkranken Nachwuchses.

Vom 26. Juni 1935 (RGBl. I S. 773):
Die Reichsregierung hat das folgende Gesetz 

beschlossen, das hiermit verkündet wird:
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Einziger Artikel.
Das Gesetz zur Verhütung erbkranken Nach

wuchses vom 14. Juli 1933 (RGBl. I S. 529) 
wird wie folgt geändert:

1. Im § 9 Satz 1 ist statt „Notfrist von 1 Mo
nat” zu setzen: „Notfrist von 14 Tagen”.

2. Nach § 10 wird folgender § 10a einge
schaltet:

„(1) Hat ein Erbgesundheitsgericht rechts
kräftig auf Unfruchtbarmachung einer Frau 
erkannt, die zur Zeit der Durchführung der 
Unfruchtbarmachung schwanger ist, so kann 
die Schwangerschaft mit Einwilligung der 
Schwangeren unterbrochen werden, es sei 
denn, daß die Frucht schon lebensfähig ist oder 
die Unterbrechung der Schwangerschaft eine 
ernste Gefahr für das Leben oder die Gesund
heit der Frau mit sich bringen würde.

(2) Als nicht lebensfähig ist die Frucht dann 
anzusehen, wenn die Unterbrechung vor Ab
lauf des 6. Schwangerschaftsmonats erfolgt.“

3. Im § 11 Abs. 1 Satz 1 und 3 und Abs. 2 
sind nach dem Wort „Unfruchtbarmachung” 
jeweils die Worte „und Schwangerschaftsun
terbrechung” einzusetzen.

4. § 14 erhält folgende Fassung:
„(1) Eine Unfruchtbarmachung oder Schwan

gerschaftsunterbrechung, die nicht nach den 
Vorschriften dieses Gesetzes erfolgt, sowie eine 
Entfernung der Keimdrüsen sind nur dann zu
lässig, wenn ein Arzt sie nach den Regeln der 
ärztlichen Kunst zur Abwendung einer ernsten 
Gefahr für das Leben oder die Gesundheit des
jenigen, an dem er sie vomimmt, und mit des
sen Einwilligung vollzieht.

(2) Eine Entfernung der Keimdrüsen darf 
beim Manne mit seiner Einwilligung auch dann 
vorgenommen werden, wenn sie nach amts- 
oder gerichtsärztlichem Gutachten erforderlich 
ist, um ihn von einem entarteten Gcschlcchts- 
trieb zu befreien, der die Begehung weiterer 
Verfehlungen im Sinne der §§ 175 bis 178, 183, 
223 bis 226 des Strafgesetzbuchs befürchten 
läßt. Die Anordnung der Entmannung im 
Strafverfahren oder im Sichcrungsverfahren 
bleibt unberührt.”

Kosten der Unfruchtbarmachung.
RdErl. d. RuPrMdl. v. 6. 6. 1935 — IV f 

3567/1079 f. — (MBliV. 1935 Sp. 765):
1. (1) Die Bestimmung des Art. 7 der VO. 

zur Ausführung des Ges. zur Verhütung erb
kranken Nachwuchses v. 5. 12. 1933 (RGBl. I
S. 1021), nach der derjenige, welcher den Ko
stenbedarf für den chirurgischen Eingriff (vgl. 
hierzu Art. 9 Abs. 1 der 3. VO. zur Ausf. des 
Ges. zur Verhütung erbkranken Nachwuchses 
v. 25. 2. 1935 (RGBl. I S. 289) nicht oder nicht 
ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln 
beschaffen kann und ihn auch nicht von ande
rer Seite, insbesondere von Angehörigen, er
hält, hilfsbedürftig im Sinne der Fürsorge- 
pfiicht-VO.1) ist, wird in den meisten Fällen 
falsch ausgclegt. Durch die Anlehnung der 
vorgenannten Bestimmung an den Wortlaut

des § 5 der Reichsgrundsätze über Vorausset
zung, Art und Maß der öffentl. Fürsorge v. 1. 8. 
1931 (RGBl. I S. 441) sollte ausdrücklich klar
gestellt werden, daß die einzelne hier in Frage 
stehende Person nach den Bestimmungen der 
Fürsorgepflicht-VO.1) zu behandeln ist. Meine 
häufigen Rückfragen und Hinweise darauf, ob 
die Fürsorgeverbände in ähnlichen Fällen zur 
Übernahme der Kosten verpflichtet wären, ha
ben noch keineswegs die erstrebte Einheitlich
keit in der Auslegung gebracht.

(2) Nachdem ich nunmehr für Preußen mit 
RdErl. v. 27. 5. 1935 — IV f 3210/1079 f (nicht 
veröffentl.) die selbständige Bearbeitung der 
Kostenerstattungen auf die Reg.-Präs. über
tragen habe, erscheint es mir vordringlich, zur 
Erzielung einer gleichmäßigen Beurteilung der 
Frage des Kostenträgers (Fürsorgeverband 
oder Staatskasse) für die entstandenen Kosten 
des ärztlichen Eingriffs gemäß Art. 9 Abs. 1
der 3. VO. zur Ausf. des Ges. zur Verhütung 
erbkranken Nachwuchses v. 25. 2. 1935 (RGBl. 
I S. 289) bestimmte Richtlinien aufzustcllen. 
Da es sich nicht um die Unterstützung eines 
Hilfsbedürftigen, sondern lediglich um die 
Klarstellung der Frage des Kostenträgers han
delt, können diese Richtlinien die Verwaltungs
arbeit erheblich vereinfachen und zugleich 
einen billigen Ausgleich zwischen Staatskasse 
und öffentl. Fürsorge schaffen. Ich ersuche so
mit, künftig nach den folgenden Richtlinien zu 
verfahren:

a) Ist der Unfruchtbargemachte bisher von 
der öffentlichen Fürsorge laufend unterstützt 
worden, so fallen die Kosten des ärztlichen Ein
griffs dem Fürsorgeverhand zur Last.

b) Ist der Unfruchtbargemachte bisher nicht 
von der öffentlichen Fürsorge unterstützt wor
den, so ist die fürsorgerechtliche Hilfsbedürf
tigkeit und damit die Zahlungspflicht des Für
sorgeverbandes zu bejahen, wenn der Un
fruchtbargemachte und die ihm gegenüber Un
terhaltspflichtigen (Ehegatten, Verwandte auf- 
und absteigender Linie, unehelicher Vater) 
nach ihren Einkommensverhältnissen zurZeit 
der Unfruchtbarmachung nicht in der 
Lage sind, die Kosten des ärztlichen Eingriffs 
innerhalb eines Zeitraumes von 6 Monaten, be
ginnend mit dem auf den Eingriff folgenden 
Monat, zu begleichen. Hierbei ist jedoch uur 
das Einkommen zu berücksichtigen, das über 
dem cinundeinhalbfachen Betrage der nach 
dem Richtsätze der allgemeinen Fürsorge 
zu bcinesscndcn Unterstützung liegt, die im 
Falle der Hilfsbedürxtigkeit dem Unfruchtbar- 
gemachten, den Unterhaltspflichtigen sowie 
den Personen zu gewähren wäre, welche die 
Unterhaltspflichtigen bis zu dem ärztlichen 
Eingriff tatsächlich in Erfüllung ihrer Unter
haltspflicht unterhalten haben. Das Einkom
men Nichtuntcrhaltspflichtigcr und die Unter
haltung von Personen, die gegenüber den Un
terhaltspflichtigen nicht unterholtsbcrechtigt

») Vgl. RGBl. 1924 I S. 100, 1931 I S. 305; 
MBliV. 1935 S. 35.
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sind, bleibt außer Betracht. Vermögen, das 
der Unfruchtbargemachte oder die Unterhalts
pflichtigen besitzen, ist gleichfalls unberück
sichtigt zu lassen.

c) Entsprechend der Bestimmung des Art. 11 
der 3. VO. zur Ausf. des Ges. zur Verhütung 
erbkranken Nachwuchses ist von einem Rück
ersatz der Kosten für die zurückliegende Zeit 
auf Grund dieser Richtlinien abzusehen.

2. (1) Aufs engste hiermit verknüpft ist die 
Frage der Abgabe der Bescheinigungen über 
die vorgenommenen Nachprüfungen sowohl we
gen des Ausschlusses anderer Kostenträger wie 
auch wegen der Höhe der Kosten nach Maß
gabe des § 13 Abs. 2 de3 Ges. zur Verhütung 
erbkranken Nachwuchses (RGBl. 1933 I S. 
529) und Art. 7 Abs. 2 der VO. zur Ausf. des 
Ges. v. 5. 12. 1933 (RGBl. I S. 1021). In Er
gänz. der mit RdErl. v. 27. 2. u. 9. 12. 1934 
— III a II 713/34 u. IV f 722/1079 f (MBliV. 
S. 435 u. 1539) getroffenen Anordnungen be
stimme ich hiermit, daß die vorgeschriebenen 
Bescheinigungen über das Vorliegen der Hilfs
bedürftigkeit nach den vorstehenden Richt
linien von den Leitern der Bezirksfürsorgever
bände, die Bescheinigungen über die Ange
messenheit der Pflegesätze und ärztlichen Ge
bühren von den Leitern der staatlichen oder 
unter Mitwirkung der Leiter der kommunalen 
Gesundheitsämter abzugeben sind. Bei der 
Abgabe dieser Bescheinigungen ist darauf zu 
achten, daß als durchschnittliche Pflegesätze 
im Sinne des Art. 7 Abs. 2 der 1. Ausf.-VO. 
die vielfach eingesetzten Mindestsätze der 
Krankenanstalten nur dann als erstattungsfä
hig anzusehen sind, wenn sie nicht höher liegen 
als die von der Ortskrankenkasse am Orte der 
Krankenanstalt für die gleiche Leistung ge
zahlten Beträge. Falls von den Ortskranken
kassen Abkommen getroffen sind, die für die 
Gesamtleistung der Krankenanstalt 
bestimmte Tageskostensätze vorsehen, sind 
diese gleichfalls an Stelle einer getrennten An
forderung für Verpflegungs- und Behandlungs
kosten zu übernehmen.

(2) Auf die ständig wiederkehrenden Ver
stöße gegen die Bestimmungen der Preugo 
(Preußische Gebührenordnung für Ärzte und 
Zahnärzte v. 1. 9. 1924, VMB1. S. 371) und 
ihre Gebührensätze wird besonders verwiesen. 
Insbesondere nehme ich hierbei auf den Wort
laut des § 9 Bezug, nach welchem in den Fällen, 
in denen mehrere durch einen Krankheitsfall 
bedingte selbständige besondere Verrichtungen 
der Abt. II B in zeitlichem Zusammenhang, 
also in einer Sitzung vorgenommen werden, 
die Gebühren nur für die höchstbewertete voll, 
für die übrigen Verrichtungen nur bis zur Höhe 
von % zu berechnen sind. Diese Bestimmung 
hat ihren Grund in der Erwägung, daß die all
gemeinen Vorbereitungen für die in einer Sit
zung vorzunchmenden Verrichtungen nur ein
mal getroffen zu werden brauchen und daß in 
diesen Fällen auch die allgemeinen Unkosten 
eine Verminderung erfahren. Anlaß zu häufige

ren Ausstellungen hat hiemeben das Fehlen der 
Feststellungsvermerke auf den Rechnungen 
geboten.

3. Soweit auf Grund einer von einem Un
fruchtbargemachten oder seinen unterhal
tungspflichtigen Angehörigen bei einer priva
ten Krankenkasse abgeschlossenen freiwil
ligen Versicherung eine privatrechtliche Ver
pflichtung der letzteren zur Tragung der Kosten 
für die Unfruchtbarmachung auf Grund des 
Ges. zur Verhütung erbkranken Nachwuchses 
(RGBl. 1933 I S. 529) besteht, wird hierdurch 
im Falle des Vorliegens der sonstigen Voraus
setzungen eine Haftung des Staates gemäß 
§ 13 Abs. 2 des Ges. nicht berührt.

4. Im übrigen verweise ich auf die besonde
ren Vorschriften des Art. 9 der 3. VO. zur Ausf. 
des Ges. zur Verhütung erbkranken Nachwuch
ses, durch welche einzelne bisher noch offen- 
stehende Fragen ihre Regelung gefunden ha
ben. Bei der Anweisung von Kosten gemäß 
Abs. 1 Ziff. 5 aaO. ist in jedem Falle durch 
ärztliche Bescheinigung zu belegen, daß der Ge
sundheitszustand des Erbkranken zu dem Zeit
punkt, von welchem ab die Kosten für seine 
Verwahrung in einer geschlossenen Anstalt 
auf die Staatskasse usw. zu übernehmen sind, 
so war, daß ein Anstaltsaufenthalt aus ge
sundheitlichen Gründen nicht mehr not
wendig und seine weitere Zurückhaltung in der 
Anstalt mithin lediglich zum Zwecke der Ver
hütung erbkranken Nachwuchses erforderlich

5. Die Beachtung der vorstehenden Grund
sätze mache ich den Reg.-Präs. zur besonderen 
Pflicht. Zur Sicherung einer ordnungsmäßigen 
Erledigung hat die Bearbeitung der Kostenan
forderungen unter Mitwirkung der Justitiare 
oder eines Verwaltungsdezernenten zu erfolgen.

Bürgersteuer.
RdErl. d. RuPrMdl. zgl. i. N.d.RFM. v. 14. 6.

1935 — V ST 336 u. L 2520/173 III. — 
(MBliV. Sp. 777):

(1) Reichsgesetzliche Unfallrenten sind in 
gleicher Weise wie Bezüge aus einer Kranken
versicherung sowie Sachleistungen aus den 
übrigen Zweigen der Reichsversicherung nach 
§ 3 Ziff. 6 EStG. 19341) einkommensteuerfrei 
und werden nach § 51 aaO. vom Kalenderjahr 
1934 ab nicht mehr zur Einkommensteuer her
angezogen. Sic bleiben dnlicr nach § 3 Abs. 5 
des BStG. v. 16.10. 1934 (RGBl. I S. 985) auch 
bei der Heranziehung der Steuerpflichtigen zur 
Bürgersteuer 1936 außer Betracht, die nach 
dem im Kalenderjahr 1934 erzielten Einkom
men erfolgt.

(2) Für die Bürgersteuer 1935 bleiben die 
Unfallrcntcn bei der Ermittlung des Gesamt
betrags der Einkünfte, der wegen seiner Ge
ringfügigkeit nach § 2 Abs. 2 Ziff. 5 BStG. im 
Erhebungsjahr 1935 zur Befreiung von der

*) Vgl. RGBl. 1934 I S. 1005.
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Bürgersteuer führt, ebenfalls außer Betracht, 
denn nach § 8 Abs. 1 Ziff. 1 BStDVO.2) sind 
für die Ermittlung des Gesamtbetrags dieser 
Einkünfte schon die Vorschriften des EStG. 
19341) maßgebend, nach denen, wie oben aus
geführt, die Unfallrenten einkommensteuerfrei 
sind. Dagegen gilt für die Frage der Staffelung 
der Bürgersteuer 1935 nach § 10 Ziff. 1 Buchst, 
a BStDVO.2) das im Kalenderjahr 1933 erzielte 
Einkommen. Dieses Einkommen ist nach den 
Vorschriften des EStG. 19253) ermittelt wor
den, das die Unfallrenten der Einkommensteu- 
erpflicht unterwarf. Es sind also Fälle möglich, 
in denen Steuerpflichtige wegen des Bezugs 
einer Unfallrente im Kalenderjahr 1933 zu 
einer höheren Bürgersteuer 1935 herangezogen 
werden. Im Hinblick darauf, daß die Unfall
renten schon vom Kalenderjahr 1934 ab ein
kommensteuerfrei sind, empfehlen wir den Ge
meinden, auf Antrag den Teil der Bürgersteuer 
1935 gemäß § 28 BStDVO. aus Billigkeitsgrün
den zu erlassen, der auf eine im Kalenderjahr 
1933 bezogene Unfallrcnte entfällt.

Völkischer Beobachter.
RdErl. d. RuPrMdl. v. 21. 6. 1935 — IV f 

3631/2011 k. — (MBliV. S. 838):
Da im Deutschen Reich die Nationalsozia

listische Deutsche Arbeiterpartei als einzige 
politische Partei besteht, ist von allen Gesund
heitsämtern der „Völkische Beobachter“ als 
das Zcntralorgan der NSDAP, zu beziehen. 
Die Bezugskosten sind aus den Mittelu für 
Amtsunkosten zu bestreiten, das Blatt ist im 
Wartezimmer der Gesundheitsämter auszule
gen. Wo aus dienstlichen Gründen sich die 
Notwendigkeit ergibt, eine örtliche Zeitung zu 
halten, soll dieser Bezug nicht deswegen einge
stellt werden, weil auch der „VB.“ gehalten 
wird. Bei Bekanntmachungen von nicht nur

1) Vgl. RGBl. 1934 I S. 1005.
2) Vgl. RGBl. 1934 I S. 987.
*) Vgl. RGBl. 1925 I S. 189.

örtlicher Bedeutung, die von den Gesundheits
ämtern in den Tageszeitungen veröffentlicht 
werden sollen, ist der „VB.“ regelmäßig zu be
rücksichtigen.

Sachsen
Gesetz über die Kriegsblinden- und Hirnver- 

letztenfürsorge.
Vom 11. Juni 1935 (Sächsisches Gesetzblatt 

S. 69):
Die Regierung hat zum Vollzug des Art. 5 § 1 

des Gesetzes über Änderungen auf dem Gebiete 
der Reichsversorgung vom 3. Juli 1934 (RGBl. 
I S. 541) folgendes Gesetz beschlossen:

Artikel 1.
Die Aufwendungen des Landesfürsorgever

bandes (Staat) für die Kriegsblinden- und 
Himverletztenfürsorge werden von den Be
zirksfürsorgeverbänden — bezirksfreien Städ
ten und Bezirksverbänden — zur Hälfte ge
tragen.

Artikel 2.
(1) Die Bezirksfürsorgeverbände stellen ihre 

Krankenhäuser und sonstigen Anstalten dem 
Landesfürsorgeverband (Staat) für die Behand
lung und Verpflegung Kriegsblinder und Hirn- 
verletzter sowie ihrer Familienangehörigen zu 
den gleichen Sätzen zur Verfügung, die der 
eigene Bezirksfürsorgeverband für die von ihm 
eingewiesenen Kranken entrichtet.

(2) Die Auszahlung der Zusatzrenten an 
Kriegsblinde und Hirnverletzte obliegt den 
Bczirksfürsorgeverbänden.

Artikel 3.
Der Staatsminister des Innern erläßt die zur 

Durchführung dieses Gesetzes erforderlichen 
Rechts Verordnungen und Verwaltungs Vor
schriften.

Artikel 4.
Das Gesetz tritt mit Wirkung vom 1. April 

1935 ab in Kraft.

Umschau

Zusammenarbeit zwischen Behörden 
und Partei im Sicdlungswesen.

Der RuPrAM. hat in einem Schreiben 
an den Siedlungsbeauftragten im Stabe 
des Stellvertreters des Führers, Dr.Ludo- 
wici, unter dem 10. 5. 35 zum Ausdruck 
gebracht, daß die Durchführung des Deut
schen Siedlungswerkes den geschlossenen 
Einsatz aller mit der Förderung des deut
schen Siedlungswesens befaßten Kräfte

und insbesondere eine enge Zusammenar
beit aller Behörden und Parteidienststel
len erfordert. Demgemäß bittet der RAM. 
den Siedlungsbeauftragten der Partei, der 
zugleich Vorsitzender des ständigen Sied
lungsbeirates ist, mit Behörden und Orga
nisationen, die sich mit Sicdlungs- und 
Planungsfragen befassen, zusammenzuar
beiten. Zugleich ermächtigt er ihn, in sei
ner Eigenschaft als Vorsitzender des
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Siedlungsbeirates in seinem Namen bei 
den betreffenden Stellen Erkundigungen 
einzuziehen, Bedenken vorzubringen, Vor
schläge zu machen und gegebenenfalls die 
Entscheidung des RAM. herbeizuführen.

Arbeitsbeschaffungskredite 
der Deutschen Rentenbankkreditanstalt.

Die Deutsche Rentcnbank-Krcditan- 
stalt hat auf Wunsch und mit Unterstüt
zung der zuständigen Reichsstellen zur 
Durchführung weiterer Arbeitsbeschaf
fungsmaßnahmen auf dem Gebiete der 
Landeskultur neuerdings Kreditmittel be
schafft. Die Kreditbedingungen sind fol
gendermaßen gestaltet:
a) Für Darlehen zur Durchführung land

wirtschaftlicher Meliorationen Zins 3 
v. H., Verwaltungskostenbeitrag y± 
v. H., Tilgung 2 v. H. jährlich zuzüg
lich ersparter Zinsen ab 1. 1. 1937.

b) Für Darlehen zur Durchführung von 
Wegebauten Zins mindestens 3 v. H., 
Verwaltungskostenbeitrag % v. H., 
Tilgung mindestens 3,68 v. H. jährlich 
zuzüglich ersparter Zinsen ab 1.1.1937.

c) Für Darlehen zum Bau von Wasser
leitungen Zins 4 v. H., Verwaltungs
kostenbeitrag % v. H., Tilgung 2 v. H. 
jährlich zuzüglich ersparter Zinsen ab 
1. 1. 1937.

Neue Rcichsmittel für die Kleinsiedlung.
Die Reichsregierung hat sich entschlos

sen, in Würdigung der außerordentlichen 
Bedeutung der Kleinsiedlung den Haupt
anteil der neuen Reichsmittel, die auf 
Grund des Gesetzes zur Förderung des 
Wohnungsbaues vom 30. 3. 1935 und auf 
Grund des Haushaltsgesetzes für Sicd- 
lungs- und Wohnungsbau bereit gestellt 
werden, für Zwecke der Kleinsiedlung zu 
verwenden. Demgemäß hat der Reichs
und Preuß. Arbeitsminister aus den neuen 
Mitteln zunächst einen Betrag von 70 Mill. 
RM für die Weiterführung der Kleinsied
lung bestimmt und durch Erlaß vom 8. 6. 
1935 auf die Lander und Verwaltungsbe
zirke verteilt.

Für die Verteilung sind die allgemeinen 
wirtschafts- und sicdlungspolitischcn Ab
sichten des Reichs und der Bedarf an 
Kleinsiedlungen, der in den einzelnen Lan
desteilen vorliegt, bestimmend gewesen. 
Das Saarland, Ostpreußen, die sonstigen 
Grenzgebiete und Notstandsgebiete sind 
bevorzugt berücksichtigt worden. Für die

Unterverteilung innerhalb der Länder und 
Verwaltungsbezirke sind den nachgeord- 
neten Behörden bestimmte Richtlinien an 
die Hand gegeben. Den strukturellen Än
derungen der Wirtschaft und des Bevöl- 
kerungsaufbaucs, dem Bedürfnis nach 
Verlagerung von Industrien und Beleg
schaften soll dabei Rechnung getragen 
werden. Im übrigen soll die Planung der 
neuen Siedlungsvorhaben nicht nach en
gen örtlichen, sondern nach größeren über
geordneten Gesichtspunkten einer zweck
vollen Landesplanung bestimmt werden.

In erster Linie soll die Ansiedlung von 
Stammarbeitern industrieller Betriebe ge
fördert werden, insbesondere wenn die 
Werke sich maßgeblich an der Finanzie
rung der Kleinsiedlung beteiligen. Für die 
Durchführung der neuen Siedlungsvorha- 
ben gelten im wesentlichen die Grund
sätze, die durch den Ablösungserlaß des 
Reichsarbeitsministers vom Februar 1935 
und durch den Bürgschaftserlaß vom 
März 1935 bekanntgemacht sind.

Die Finanzierung der neuen Siedlungs
vorhaben soll künftig grundsätzlich in der 
Weise erfolgen, daß die A\ifwendungen für 
Grund und Boden und die Kosten für den 
Aufbau der Siedlerstellen möglichst weit
gehend auf dem privaten Kapitalmarkt 
durch private erste und möglichst auch 
zweite Hypotheken (diese unter Reichs
bürgschaft) aufgebracht werden. Daneben 
sollen die Siedler selbst mindestens 20 v.H. 
des Bau- und Bodenwertes, kinderreiche 
Familien mindestens 15 v. H. des Bau- 
und Bodenwertes beisteuern. Zur Rest
finanzierung der Baukosten sowie zurDek- 
kung der Kosten für die Einrichtung der 
Siedlerstellen werden Reichsdarlchen bis 
zur Höhe von 1000 RM je Siedlerstelle be
willigt, außerdem für kinderreiche Fami
lien und Schwerkriegsbeschädigte Zusatz
darlehen bis zu 200 RM und bis zu 400 RM.

Das Reichsarbeitsministcrium rechnet 
damit, daß mit den neuen Rcichsmitteln 
rund 65 000 neue Kleinsiedlcrstellcn ge
fördert werden können. Bewerbungen um 
Siedlerstcllen sind wie bisher nicht an die 
Zentralstellen, sondern an die zuständigen 
örtlichen Behörden, d. h. die Gemeinden 
und Gemeindeverbände (Landkreisver- 
waltungcn), zu richten.

Heiclisbürgschaftcn zur Forderung 
der Kleinsiedlung.

Der Reichs- und Preußische Arbeitsmi
nister hat durch Erlaß vom 15. 6. 1935 die
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Durchführungsbestimmungen festgelegt, 
nach denen Anträge auf Übernahme der 
Reichsbürgschaft für Kleinsiedlungsvor
haben zu stellen sind. Wird gleit! zeitig 
die Gewährung eines Reichsdarlenns be
antragt, so sind zwc gesonderte Anträge 
nach bestimmten Mustern einzureichen. 
In den Fällen, in denen sowohl die Geneh
migung zur Ablösung eines bereits früher 
bewilligten Reichsdarlehns durch Fremd
mittel wie auch die Übernahme der Reichs
bürgschaft für dieses Fremdgeld (Ablö
sung > <larlehen) beantragt wird, kann von 
der Einreichung eines besond^en Bürg
schaftsantrages abgesehen wer * ;n.DieBe-
wilhgungsbehörde darf in diesen Fällen 
den Ablösungsbescheid nur unter dem 
Vorbehalt erteilen, daß die Übernahme 
der I .eichsbürgschaft in der beantragten 
Höhe beschlossen wird. Über die durch 
Ablösung freiwerdenden Reichsmittel darf 
ferner durch einen neuen Bcwilligungsbc- 
scheid erst verfügt werden, nachdem die 
Deutsche Bau- und Bodenbank die Über
nahme der Reichsbürgschaft der Bewilli
gungsbehörde durch Übersendung einer 
Abschrift des Vorbescheides mitgeteilt hat.

Da für die Förderung von Kleinsied
lungsvorhaben durch Übernahme von 
Reichsbürgschaften grundsätzlich die Be
stimmungen für die Förderung von Klein- 
t'\;dlungen durch Gewährung von Reichs
darlehen maßgebend sind, müssen die Ver
fahrensträger sich in einem besonderen 
Vertrage mit der Deutschen Bau- und 
Bodenbank verpflichten, das jeweils in 
Betracht kommende Siedlungsvorhaben 
n 2h den einschlägigen Bestimmungen 
durchzuführen und den Siedlern die glei
chen Rechte einzuräumen, die im Falle 
der Gewährung eines Reichsdarlehns zu
gestanden werden. Für die Anträge, den 
Bank-Träger-Vertrag und die Bürgschafts
erklärung durch die Deutsche Bau- und 
Bodenbank sind bestimmte Muster vorge
schrieben. Die Verwaltungskostengebühr 
beträgt 0,7 v. H. des verbürgten Darlehns.

Die Formulare für den Antrag auf 
Übernahme der Reichsbürgschaft (B 1), 
den Bank-Träger-Vertrag für Gruppen- 
siedlungen (B 3) und für Einzelsiedlungen 
v3 4) sind bei der Verlagsgesellschaft R. 
Müller m. h. H. in Eberswalde bei Berlin 
erhältlich.

Förderung des Wohnungsbaues.
Der Sächsisch«. Wirtschaftsminister hat 

zwecks weitere» Förderung des Woh- 
nungs- und Siedlungsbaues den Gemein

den empfohlen, in denjenigen Fällen, in 
denen in Erbbaurecht gebaut wird, mit 
dem Erbbauzins hinter die erste und zwei
te Hypothek zurückzutreten. Das gleiche 
soll im Falle des Grundstücksverkaufs 
durch die Gemeinde für das Restkaufgeld 
gelten. Hierdurch kann an erster und 
zweiter Stelle ein größerer Betrag, als es 
sonst möglich wäre, für den Bau aufge
nommen und das Bauvorhaben zumeist 
überhaupt erst verwirklicht werden. Auch 
müsse es das besondere Streben der Ge
meinden sein, den Erbbauzins oder den 
Grundstückspreis so niedrig wie möglich 
zu bemessen.

Steuerbefreiung für neue
Kleinwohnungen und Eigenheime.
Das RFM. hat im Reichsanzeiger vom 

5. 6. 1935 auf folgendes hingewiesen: Für 
neu errichtete Kleinwohnungen und Ei
genheime kann eine Steuerbefreiung nur 
gewährt werden, wenn die nutzbare Wohn
fläche bestimmte Größen nicht übersteigt. 
Diese Vorschriften sind bindend und müs
sen unbedingt eingehaltcn werden. Die 
Steuerbefreiung ist also in allen Fällen 
abzulehnen, in denen die vorgeschriebene 
Grenze überschritten wird, und zwar auch 
dann, wenn die Überschreitung nach Auf
fassung der Beteiligten nur geringfügig ist. 
Alle Volksgenossen, die einen Neubau er
richten und Steuerbefreiung in Anspruch 
nehmen wollen, müssen sich vorher ver
gewissern, daß die Wohnfläche das zuläs
sige Maß nicht übersteigt. Diese Notwen
digkeit besteht auch, wenn Architekten 
mit der Anfertigung des Bauplans und mit 
der Überwachung des Baues beauftragt 
werden. In Zweifelsfalle ist es zweckmä
ßig, den Antrag auf Anerkennung der 
Steuerbefreiung bereits vor Errichtung 
des Wohnungsbaues beim Finanzamt zu 
stellen, damit etwaige Beanstandungen 
noch berücksichtigt werden .1 önnen.

Unberechtigte Mietsteigerungen.
Der Reichskommissar für Preisüberwa

chung hat im Hinblick auf neue Klagen 
den Zcntralverband Deutscher Haus- und 
Grundbesitzervereine wiederum auf die 
Notwendigkeit hingewiesen, alle noch be
kannt werdenden Fälle von angeblich un
berechtigten Mietsteigerungen eingehend 
zu untersuchen und für Abhilfe zu sorgen. 
Voraussetzung ist, daß den bezirklichen 
und örtlichen Unterorganisationen des 
Zentralverbandes auch die insbesondere
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bei den Behörden bekannt werdenden Be
schwerden zugänglich gemacht werden, 
um sic in die Lage zu versetzen, den Kla
gen nachzugehen. Der Reichskommissar 
für Preisüberwachung bittet, entsprechend 
zu verfahren und eingehende Beschwerden 
jeweils im Benehmen mit den Vermieter
und Mieterorganisationen zu prüfen.

Zahl der Kriegsbeschädigten.
Nach Feststellung der NS.-Kriegsop- 

ferversorgung betrug die Gesamtzahl 
der rentenberechtigten Beschädigten 
im Jahre 1933 noch 808 574 und war im 
Jahre 1934 nur auf 804 504 herabgesun
ken. Es dürfte sicher noch mehr als ein 
Jahrzehnt vergehen, ehe bei den Beschä
digten die 700 000-Grenze erreicht wird. 
Die Sterblichkeit, die bei den Beschä
digten unmittelbar nach dem Kriege über 
dem Reichsdurchschnitt lag, ist schon 
längst wieder normal. Der jährliche Aus
fall durch Tod beläuft sich zur Zeit auf 
rund 1,1 % der Gesamtzahl der Beschä
digten. Zu diesen rentenberechtigten 
Beschädigten kommt nun aber noch das 
große Heer der seinerzeit Abgefun
denen, zur Zeit noch rund 500 000, die 
zwar keine Rente erhalten, wohl aber für 
die Gewährung der Heilbehandlung 
Unterstützungen usw. in Frage 
kommen.

Bemerkenswert sind in diesem Zusam
menhang einige Zahlen aus dem Kriege 
1870/71. Im Jahre 1914, also 43 Jahre 
nach Beendigung des 70er Krieges, waren 
noch 263 994 bedürftige Kriegsteilnehmer 
vorhanden, die eine sogenannte Reichs
beihilfe erhielten. Im September 1934, 
also 63 Jahre nach Beendigung des Krie
ges, wurden noch immer 15 528 Fälle ge
zählt.

Unterstützung bedürftiger Lehrlinge.
Zur Förderung des Nachwuchses im 

Handwerk gewährt die Handwerkskam
mer Berlin bedürftigen Lehrlingen auf An
trag Beihilfen für Bekleidung. Der Reichs
stand des Deutschen Handwerks emp
fiehlt den anderen Handwerkskammern, 
dem Beispiel der Handwerkskammer Ber
lin zu folgen.

Jugendpflege.
Der grundlegende Erlaß vom 18.1.1911, 

der die Aufgaben der staatlichen Jugend
pflege und ihre Durchführung zum Gegen
stand hatte, ist durch die mit Erlaß des

Reichsministers für Wissenschaft, Erzie
hung und Volksbildung vom 6. 5. 1935 
— K II 9000/1. 4. 1935 — (RMinAmtsbl. 
S. 239) veröffentlichten „Grundsätze für 
die körperliche Erziehung der Jugend au
ßerhalb der Schule“ ersetzt worden. Diese 
Grundsätze stellen zunächst die Aufgaben 
des Staates auf dem Gebiete der Jugend
pflege außerhalb der Schule dahin fest, 
daß die deutschen Jungen und Mädchen 
zu willensstarken und entschlußkräftigen 
Nationalsozialisten geformt werden.Haupt- 
ziel der Tätigkeit des Staates in der Ju
gendpflege ist es daher, die nationalsozia
listischen Jugendorganisationen zu för
dern und ihnen den noch nicht von ihnen 
erfaßten Teil der deutschen Jugend zuzu
führen. Deshalb sehen die Grundsätze vor 
allem bestimmte Förderungsmaßnahmen 
vor, die in erster Linie zur Erreichung des 
gesteckten Zieles geeignet erscheinen. An 
die Stelle der bisherigen Bezirks-, Kreis
stadt-) und Ortsausschüsse für Jugend
pflege treten in Zukunft Bezirks-, Kreis- 
Stadt-) un(j Ortsarbeitsgemeinschaften 
für Jugenderziehung außerhalb der Schu
le, denen Vertreter der Behörden, der Par
tei, der HJ. und des BdM., des Reichs
sportführers, der SA. und SS., der Frauen
schaft und ein Schuljugendwalter angehö
ren müssen.

Die verantwortliche Arbeit hegt in den 
Regierungsbezirken beim Regierungsprä
sidenten, in den Stadt- und Landkreisen 
beim Oberbürgermeister und Landrat. Der 
bisherige Bezirksjugendpfleger kommt in 
Fortfall. Seine Aufgaben übernimmt in 
verstärktem Maße der auf Vorschlag des 
Regierungspräsidenten vom Minister zu 
ernennende Dezernent für Jugendpflege 
und körperliche Erziehung, der als tech
nischer Berater des Regierungspräsidenten 
vollbeschäftigter Angestellter in der 
Staatsverwaltung ist. Ihm obliegen insbe
sondere die Gestaltung des Staatsjugend
tages und der Jugendpflege im allgemei
nen, die Organisation der Jugenderzie
hung außerhalb der Schule und der Auf
bau der Arbeitsgemeinschaften einschl. 
der Aufsicht über die Bezirksjugendwar- 
tin, die Kreisjugendwarte und Kreisju- 
gendwartinnen sowie die Bearbeitung der 
Angelegenheiten der körperlichen und gei
stigen Jugendpflege und der weiblichen 
Jugendpflege.

Zur Unterstützung des Dezernenten ist 
in jedem Regierungsbezirk eine Bezirks- 
jugendwartin hauptamtlich tätig, die 
gleichfalls vom Minister ernannt wird und
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vollbeschäftigte Angestellte ist. Sie übt 
ihre Tätigkeit, die im wesentlichen in der 
persönlichen Fühlungnahme mit allen an
deren in der Betreuung der weiblichen Ju
gend tätigen Persönlichkeiten und in der 
Verbindung zwischen Behörden und Ju
gendorganisation besteht, nach Anwei
sung des Regierungspräsidenten und des 
Dezernenten aus.

In jedem Stadt- oder Landkreise sind 
grundsätzlich ein Kreisjugend wart und 
eine Kreisjugend wartin tätig, deren Stel
lung im allgemeinen der der bisherigen 
Kreisjugendpfleger und Kreisjugendpfle
gerinnen entspricht. Sie werden auf Vor
schlag des Oberbürgermeisters oder Land
rats vom Regierungspräsidenten auf jeder
zeitigen Widerruf ernannt und sind ehren
amtlich tätig. Zur Deckung der in Aus
übung ihrer Tätigkeit entstandenen baren 
Auslagen erhalten sie vom Staate eine 
Aufwandsentschädigung; den Stadt- und 
Landkreisen ist es jedoch überlassen, ih
nen nötigenfalls eine weitere Entschädi
gung zu gewähren. Obrigkeitliche Befug
nisse stehen ihnen nicht zu. Sie sollen 
im Auftrag der Jugenddezernenten in ih
rem Tätigkeitsbereich durch persönliche 
Fühlungnahme mit den in Betracht kom
menden Persönlichkeiten, Vereinen und 
Verbänden die Jugenderziehung außer
halb der Schule unterstützen und fördern 
und allen Jugendgruppen mit Rat und 
Tat zur Seite stehen. Aus dem Kreise der 
sich daraus ergebenden Aufgaben sind in 
den Grundsätzen die wichtigsten einzeln 
aufgeführt. In dem Begleiterlaß werden 
die Grundsätze näher erläutert und wich
tige Fingerzeige für ihre Durchführung 
gegeben. Insbesondere wird es den danach 
in der staatlichen Jugendpflege tätigen 
Personen zur Pflicht gemacht, sich überall 
da einzuschalten, wo Organisationen die 
Gelegenheit geben, entweder die schulent
lassene Jugend selbst zu beteiligen, oder 
wo sich Möglichkeiten bieten, die für die 
Förderung der Jugenderziehung außer
halb der Schule ausgewertet werden 
können.

Amtliche Anerkennung von Turn- und 
Sportvereinen.

Nach einer Bekanntmachung des Reichs
sportführers wird mit Wirkung ab 1. Juni 
1935 für die deutschen Vereine, die Leibes
übungen betreiben, die amtliche Aner
kennung eingeführt. Sie erfolgt durch die 
für den Sitz der Vereine zuständigen Be

auftragten des Reichssportführers. Über 
die Anerkennung wird eine besondere Be
scheinigung gemäß Anlage*) mit Gültigkeit 
für zwei Kalenderjahre, erstmals bis ein
schließlich für 1937, ausgestellt. Für jeden 
Gültigkeitszeitraum wechselt die Farbe 
der Karte zwischen hellblau und weiß. 
Bei Bedarf können für größere Vereine 
mehrere Anerkennungsbescheinigungen 
ausgestellt werden. Die Anerkennungsbe
scheinigung gilt als Ausweis für die Be
rechtigung des Vereins zur Inanspruch
nahme aller den Turn- und Sportvereinen 
gewährten Vergünstigungen und Unter
stützungen. Da die Bescheinigung auch 
für die Inanspruchnahme von Fahrpreis
ermäßigungen auf der Deutschen Reichs
bahn gilt, ist in der linken oberen Ecke 
deren Dienststempel zugleich eingedruckt. 
Die Anerkennung eines Vereins kann er
folgen, wenn die Prüfung ergibt, daß der 
Verein ernsthafte Arbeit für die körper
liche Ertüchtigung seiner Mitglieder lei
stet, gemeinnützig arbeitet und den für 
seine Betätigung ergangenen Richtlinien 
Folge leistet. Diese Voraussetzungen gel
ten im allgemeinen als erfüllt, wenn der 
antragstellende Verein auf Grund der Ein
heitssatzungen Mitglied des Deutschen 
Reichsbundes für Leibesübungen gewor
den ist. Ist dies nicht der Fall, so ist vor 
der Anerkennung in jedem Falle die 
Zustimmung des Reichssportführers ein
zuholen.

Für reichsdeutsche Sportvereine im 
Ausland hat sich der Reichssportführer 
die Erteilung der Anerkennungsbescheini
gung Vorbehalten.

Impffrage.
In der Nr. 24 des Deutschen Ärzteblatts 

vom 15. 6. 1935 gibt der Reichsärztefüh
rer Dr. Wagner folgendes bekannt: „Die 
Impffrage ist gesetzlich geregelt, und die 
Reichsregierung hat cs bisher abgelehnt, 
Änderungen an den gesetzlichen Vor
schriften vorzunehmen. Damit hat die 
Reichsregierung entschieden, daß es bei 
der bisherigen Regelung verbleibt. Es ist 
daher unzulässig, an den von der Reichs
regierung zu verantwortenden Maßnah
men Kritik zu üben oder eine Agitation 
gegen die Vorschriften der Impfgesetzge
bung zu entfalten. Deshalb ordne ich an, 
daß sämtliche Erörterungen der Impf
frage in ärztlichen und ähnlichen Fach
zeitschriften zu unterbleiben haben.“

*) Nicht mit abgedruckt.
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Verhütung erbkranken Nachwuchses.
Zur endgültigen Festlegung des Begriffs 

„Geschlossene Anstalten“ im Gesetz zur 
Verhütung erbkranken Nachwuchses vom 
14.7.1933 (RGB1.I S. 529) hat der Reichs
und Preußische Minister des Innern bei 
den Landesregierungen eine Erhebung in 
die Wege geleitet.

Frankreich gegen die Abtreibung.
Die Französische medizinische Akade

mie beschäftigte sich in Zusammenarbeit 
mit dem Ministerium für Volksgesundheit 
eingehend mit der Frage der Abtreibung. 
Dabei erfolgte auch eine Stellungnahme 
zur russischen Gesetzgebung auf diesem 
Gebiet. Zusammenfassend wurde festge
stellt, daß die französischen Professoren 
auf Grund eines längeren Studiums der 
russischen Verhältnisse zu folgendem 
Schluß gekommen seien: „Die prakti
schen Ergebnisse der sowjetrussischen Ge
setzgebung betreffend die Abtreibung, wie 
sie vom panukrainischen Kongreß darge

stellt worden sind, können in keinem Falle 
ein solches Abtreibungsgesetz rechtferti
gen.“

Reichsindexziffer 
für die Lebenshaltungskosten.

(1) Die Reichsindexziffer für die Lebens
haltungskosten stellt sich für den Durch
schnitt des Monats Mai 1935 auf 122,8 
(1913/14 = 1Ö0); sie ist somit um 0,4 v. H. 
höher als im Vormonat (122,3).

(2) Die Indexziffer für Ernährung hat 
sich um 1,0 v. H. auf 120,2, die Index
ziffer für Bekleidung um 0,2 v. H. auf 
117,7 und die Indexziffer für „Verschie
denes“ um 0,1 v. H. auf 140,5 erhöht. Da
gegen ist die Indexziffer für Heizung und 
Beleuchtung um 1,7 v. H. auf 124,7 zu
rückgegangen. Die Indexziffer für Woh
nung ist mit 121,2 unverändert geblieben. 
Innerhalb der Gruppe Ernährung haben 
die Preise für Gemüse, Kartoffeln und für 
Fleisch (hauptsächlich für Rind- und 
Kalbfleisch) angezogen.

Ans Zeitschriften und Büchern

Landhelfervermittlung.
Einem Aufsatz von Dr.]: Klaus Hadeler, 

Dessau, „Die persönlichen Voraussetzun
gen in der Landhilfe“ in der Nr. 11 der 
Zeitschrift „Die nationalsozialistische Ge
meinde“ vom 1. Juni 1935 sind folgende 
beachtenswerten Ausführungen entnom
men:

Der Erfolg der Landhelfer-Vermittlung 
ist schließlich wesentlich davon abhängig, 
ob und inwieweit es gelingt, die in Frage 
kommenden Jugendlichen zu bewegen, 
aus freiem Entschluß in die Landhilfe ein
zutreten. Damit soll nicht gesagt sein, daß 
der Jugendliche in jedem Falle von sich 
aus spontan für die Landhilfe sich zur 
Verfügung stellen muß. In Anbetracht 
der unklaren Vorstellungen über die LaDd- 
hilfe, die weitgehend in Kreisen der Ju
gendlichen anzutreffen sind, kann das 
nicht immer erwartet werden. Man kann 
sich aber vorstellen, daß auf Grund einer 
geschickten psychologischen Einwirkung 
von außen her, insonderheit von seiten 
des den Jugendlichen betreuenden Ar
beitsvermittlers, ein der Landhilfe zu
nächst gar ablehnend gegenüberstehender

Jugendlicher schließlich dennoch aus 
Überzeugung und bereitwilligst sich zur 
Verfügung 6tellt. Eine gewisse innere Be
ziehung zum Lande und zur Landwirt
schaft — und sei sie noch so locker — 
wird allerdings immer vorhanden sein 
müssen.

Verfehlte Landhelfer-Vermittlungen sind 
in der Regel alle diejenigen, die lediglich 
unter Androhung der Unterstützungs
sperre, der Unterstützungsentziehung 
überhaupt oder auf Grund sonstiger An
drohungen bewirkt worden sind. Wer die 
Psyche des deutschen Bauern einigerma
ßen kennt, weiß nur zu genau, daß eine 
einzige derartige Vermittlung, wo der 
Landhelfer unmittelbar nach seiner An
kunft dem Bauern erklärt: „Interesse für 
Landwirtschaft und Lust zur Landarbeit 
habe ich nicht; aber ich mußte ja als Land
helfer gehen, da ich keine Unterstützung 
mehr bekommen hätte“, gar zu leicht den 
Erfolg einer weiteren Werbung von Land- 
hclferstellen nicht nur in dem einen Ort, 
sondern auch noch in den Nachbardörfern 
weitgehend zu beeinträchtigen oder gar 
gänzlich zu unterbinden vermag.
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Arbeitsbeschaffung in Dänemark.
Wie aus der Internationalen Rundschau 

der Arbeit zu entnehmen ist 
gierung einen Entwurf zur w
von Arbeitsmöglichkeiten für langfristig 
Arbeitslose ausgearbeitet. Dieser Ent
wurf ermächtigt den Minister für Soziale 
Angelegenheiten zu diesem Zwecke wäh
rend der Finanzjahre 1935—1936 und 
1936—1937 einen Plan öffentlicher Arbei
ten aufzustellen, für den ein Kredit von 
36 Millionen Kronen ausgeworfen wird. 
Diese Ziffer gibt jedoch nicht die Gesamt
ausgaben an, da der Entwurf vorsieht, 
daß alle Gemeinden 20 v.H. des Lohnauf
wandes (der zwischen ihnen nach den gül
tigen Bestimmungen über die Arbeitslo
senunterstützung zu verteilen ist) zu zah
len haben und außerdem eine jede von 
ihnen 20 v.H. des Lohnaufwands für je
den ihrer Arbeitslosen abliefern soll, der 
du-ch die Ausführung der Arbeiten Be
schäftigung findet. Unter Berücksichti
gung dieser Einzelheiten darf der Gesamt
betrag der durch diesen Entwurf zugelas
senen großen Arbeiten auf rd. 50 Millionen 
Kronen veranschlagt werden.

Andererseits schlägt die Regierung vor, 
demLandwirtschaftsminister — unabhän
gig von den ihm bereits bewilligten 25 
Millionen Kronen — einen neuen Kredit 
von 10 Millionen Kronen für Bodenver
besserungsarbeiten zu eröffnen. Diese 
Summe würde mit den Zuschüssen der 
Provinz- und Gemeindebehörden die 
Durchführung von Arbeiten im Gesamt
werte von 25 Millionen Kronen gestatten.

Schließlich enthält das Regierungspro
gramm einen Vorschlag des Ministers für 
Verkehrswesen und öffentliche Arbeiten, 
der einen Aufwand von 26% Millionen 
Kronen für den Bau von Straßen, Brücken 
und Häfen vorsieht.

Unabhängig von den Krediten, die der 
Minister für Verkehrswesen aus den Mit
teln für Brücken- und Straßenbau ent
nimmt, soll der Finanzminister die für die 
Durchführung der Arbeiten erforderlichen 
Mittel durch Ausgabe veu verzinslichen 
Staatsschuldscheinen oder von Schatzan
weisungen sicherstellen.

Die Arbeiten, zu deren Durchführung 
der Minister für Soziale Angelegenheiten 
ermächtigt wird, gliedern sich in zwei 
Gruppen, nämlich in diejenigen, die un
mittelbar für die Rechnung des Staates 
ausgeführt werden, und in jene, welche die 
Gemeinden auf Grund ihrer öffentlichen

, hat die Re- 
Beschaffim"

Bedeutung mit Staatshilfe übernehmen. 
Bei der Beschlußfassung über die zu un
ternehmenden Arbeiten ist der allgemeine 
Grundsatz zu befolgen, daß nur solche 
Pläne berücksichtigt werden, die infolge 
ihrer Natur oder ihres Umfanges gegen
wärtig aus wirtschaftlichen Gründen nicht 
in Angriff genommen werden könnten. 
Desgleichen hält man es für wichtig, diese 
Arbeiten hauptsächlich mit Baustoffen 
dänischer Herkunft durchzuführen, keine 
besonders vorgebildeten Arbeitskräfte an- 
zustellen und die Arbeiten möglichst über 
das ganze Gebiet des Landes zu verteilen 
oder sie in der Nachbarschaft solcher Be
zirke durchzuführen, wo die Arbeitslosig
keit besonders groß ist.

Anspruch auf Beschäftigung bei der 
Durchführung dieser öffentlichen Arbeiten 
haben allein Arbeitslose, die schon so lange 
Zeit ohne Arbeit sind, daß sie kaum Aus
sicht haben, in absehbarer Zeit wieder in 
ordentliche Arbeit zu kommen. Die Be
werber müssen nachweisen, daß sie im 
Laufe der beiden letzten Jahre wenigstens 
10 Monate hindurch arbeitslos gewesen 
sind. Bei gleichen Voraussetzungen ist 
denjenigen der Vorzug zu geben, die gegen 
Arbeitslosigkeit versichert sind und kei
nen Anspruch auf Unterstützung gemäß 
den Bestimmungen der für sie zuständigen 
Arbcitslosenkasse haben.

Bezüglich der Löhne und der Arbeits
zeit wird vorgeschlagen, den unterstützten 
Arbeitslosen eine Vergütung zu zahlen, 
die auf Grund der allgemeinen Abkommen 
zwischen Unternehmern und Arbeitern 
festgelegt ist, unter der Bedingung, daß 
die Menge der geleisteten Arbeit unter Be
rücksichtigung aller Umstände für aus
reichend befunden wird, um dem Arbeiter 
einen lohnenderen Gewinn als die von ihm 
sonst bezogene Arbcitslosenentschädigung 
zu verbürgen. Die normale Dauer der Ar
beitswoche eines jeden Arbeiters soll von 
16 bis 32 Stunden gestuft werden, wobei 
seine Lage, im besonderen seine Unter
haltspflichten und die Lebensbedingungen 
seines Wohnortes zu berücksichtigen sind.

Obgleich im Entwurf das Programm der 
in Aussicht genommenen Arbeiten im ein
zelnen nicht näher erläutert wird, ist aus 
seiner Begründung zu entnehmen, daß 
hauptsächlich an folgende Arbeiten ge
dacht wird: Verbesserung (Bau von Stra
ßen usw.) der Staatswaldungen und des 
Dünenschutzes, Aufforstung, namentlich 
in Jütland, Schutzbauten an den Küsten 
und Bau von Häfen. Die von den Gemein-
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den mit finanzieller Unterstützung des 
Staates durchgeführten Arbeiten werden 
vornehmlich im Bau solcher Straßen be
stehen, für welche die bestehenden Ge
setze nicht die Eröffnung von Krediten 
aus den für Brücken und Landstraßen 
vorgesehenen Mitteln gestatten.

Kosten der Arbeitslosigkeit 
in Frankreich.*)

In Beantwortung einer schriftlichen An
frage teilte der Arbeitsminister am 5. Fe
bruar 1935 mit, daß in den letzten vier 
Monaten des Jahres 1933 insgesamt 314 
Millionen Franken für Arbeitslosenunter
stützungen seitens der öffentlichen An
stalten aufgewendet wurden, davon 164,6 
Mill. Fr. für das Seine-Departement. Von 
diesem Gesamtbeträge rührten 185 Mill. 
aus staatlichen Zuschüssen her.

In den ersten sechs Monaten des Jahres 
1934 beliefen sich die Unterstützungen der 
öffentlichen Anstalten für Arbeitslose auf 
insgesamt 728 Mill. Franken. Die staat
lichen Zuschüsse betrugen insgesamt 453 
Millionen.

Der Anteil des Staates am Gesamtauf- 
wande für Arbeitslosenunterstützungen 
kann für das Jahr 1934 auf 790 Mill. Fr. 
geschätzt werden; diese Zahl setzt sich zu
sammen aus dem im Haushaltspläne für 
das betreffende Jahr vorgesehenen Kredit 
von 470 Mill. und einem durch Gesetz vom 
9. Februar 1935 bewilligten Nachtrags
kredit von 320 Millionen.

Der allgemeine Haushaltsplan für das 
Finanzjahr 1935 sieht für die staatlichen 
Zuschüsse zu den öffentlichen Anstalten 
für Arbeitslosenunterstützung einen Ge
samtbetrag von 588 250 000 Fr. vor; hier
von entfallen 579 250 000 Fr. auf Arbeits
losenunterstützungen (von diesen sind 6 
Mill. dei Sonderkasse für Arbeitslosenun
terstützungen für selbständige arbeitslose 
Künstler Vorbehalten) und 9 Mill. auf 
staatliche Zuschüsse zu den Arbeitslosen
versicherungskassen. Ein weiterer Kredit 
von 700 000 Fr. ist für die Kosten der 
Überwachung über die Zuwendung der 
Arbeitslosenunterstützungen bestimmt.

Die Schätzungen des unmittelbaren 
Einkommensverlustes der Arbeiter durch 
die Arbeitslosigkeit schwanken zwischen 
50 und 150 Mill. Fr. täglich.

_ Anfang 1935 wurde der Umfang der so
zialversicherten Löhne mit 45 Milliarden

*) Intern. Rundschau der Arbeit.

angenommen. Da die entsprechende Zahl 
für 1932 85 Milliarden betrug, bedeutet 
dies in drei Jahren einen Rückgang um 
40 Milliarden Franken.

Ein bedeutender Teil des Lohnausfalles 
infolge der Krise wird der Kurzarbeit zu
geschrieben, die gegenwärtig einen Ver
lust von nahezu 5 Mill. Arbeitsstunden 
täglich verursacht.

Nach gewissen Berechnungen auf Grund 
der Statistiken über Arbeitszeit, Lohnta
rife, Arbeitslosenziffern sowie der Meßzif
fern des Beschäftigungsstandes, der Voll
erwerbslosen und Kurzarbeiter haben die 
gewerblichen Arbeiter in dem Zeiträume 
von 1931 bis 1934 einen Verlust von insge
samt mehr als 70 Milliarden Franken er
litten.

Sterilisation in Estland.

Die Reval’sche Zeitung führt, wie die 
Wohlfahrts-Korrespondenz mitteilt, zu 
der Frage der Sterilisation minderwertiger 
Elemente folgendes aus: „Der Gesetzent
wurf über die Sterilisierung Geisteskran
ker, Schwachsinniger und anderer vom 
eugenischen Standpunkt aus minderwer
tiger Personen, der im Bildungs- und So
zialministerium ausgearbeitet wird, ist 
nach dem Muster der entsprechenden 
deutschen und dänischen Gesetze zu- 
sammengesteilt worden, von denen das 
erste das Vollkommenste auf die
sem Gebiet darstellt. In Dänemark 
ist das Sterilisationsgesetz seit 1929 in 
Kraft, in Deutschland seit dem 1. Januar 
1934, in 27 Staaten der USA. war seine 
Durchführung zum 1. Januar 1933 er
folgt, im Kanton Waadt in der Schweiz 
zum September 1928, während in Finn
land das Sterilisationsgesetz erst kürzlich 
angenommen worden ist. In allen genann
ten Staaten ist die Frage der Sterilisation 
durch Sondergesetze geregelt worden. Auf 
Grund des Gesetzentwurfes, der gegen
wärtig von einem Ministerausschuß ge
prüft wird, kann die Unfruchtbarkeit von 
Geisteskranken, Schwachsinnigen, erblich 
belasteten Epileptikern, unverbesserlichen 
Alkoholikern und Narkomanen, Sexual
mördern und anderen Personen herbeige
führt werden, welche mit Erbkrankheiten 
belastet sind. Sexualmörder dürfen sogar 
kastriert werden. Bei Frauen, die an den 
im Gesetz genannten Krankheiten leiden, 
darf die Schwangerschaft unterbrochen 
werden. Ebenso wie im deutschen, däni
schen und finnländischcn Gesetz ist im
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estländischen Gesetzentwurf die Möglich
keit vorgesehen, daß das in Frage kom
mende Individuum selbst seine Sterilisa
tion bzw. die Unterbrechung der Schwan
gerschaft beantragen kann.“

Staat, Bewegung, Volk. Die Dreigliede
rung der politischen Einheit. Von 
Staatsrat Prof. Dr. Carl Schmitt. 
Hanseatische Verlagsanstalt, Ham
burg 1933. Sammlung „Der deutsche 
Staat der Gegenwart“. Herausgeber 
Prof. Dr. Carl Schmitt. Heft 1. 46 
Seiten. RM 1,—.

Der bekannte Staatsrechtslehrer zeigt 
mit seiner Schrift den staatspolitischen 
Unterbau des nationalsozialistischen Staa
tes auf, der die Weimarer Verfassung über
wunden hat. Nachdem er die heutige Ver
fassungslage, die ihre Verankerung in dem 
„Ermächtigungsgesetz“ vom 24. März 
1933 findet, dargelegt hat, spricht er über 
die Dreigliederung der politischen Einheit. 
So ist der Staat im engeren Sinne als der 
politisch-statische Teil, die Bewegung als 
das politisch-dynamische Element und das 
Volk als die im Schutz und Schatten der 
politischen Entscheidungen wachsende un
politische Seite zu betrachten. Mit der 
Dreigliederung knüpft Schmitt an die Tra
dition des Hegelschcn Staates an, in des
sen dreigliedriger, politischer Einheit das 
preußische Beamtentum die staatstragen
de Schicht bildete. Nur noch mit Hilfe 
des Dreiklanges von Staat, Bewegung und 
Volk läßt sich heute das Deutsche Reich 
als die politische Einheit des deutschen 
Volkes verstehen. Das deutsche Berufs
beamtentum wird damit aus einer unkla
ren Zwitterstellung befreit. Die drei Ord
nungsreihen: Staat, Bewegung, Volk be
dürfen, da sie jede nach ihrem inneren 
Gesetz laufen, der Führung, die von der 
Bewegung als der Hüterin und Trägerin 
der nationalsozialistischen Idee ausgeht. 
Der Führerbegriff ist ein Begriff unmittel
barer Gegenwart und realer Präsenz. Des
halb schließt er auch, als positives Erfor
dernis, eine unbedingte Artgleichheit (der 
Rasse) zwischen Führer und Gefolgschaft 
in sich ein; denn ohne den Grundsatz der 
Artgleichheit kann der heutige Staat nicht 
bestehen, und sein Rechtsleben wäre nicht 
denkbar.

Infolge seiner Klarheit und Fülle von 
Anregungen sollte niemand an dem Buch 
achtlos vorübergehen.

Entscheidungen des Bundesamtes für das 
Heimatwesen, 85. und 86. Band. Von 
Geh. Regierungsrat P. A. Baath. 
Verlag Franz Vahlen, Berlin. 1934 
und 1935.

Der 86. Band der Entscheidungen des 
Bundesamtes für das Heimatwesen enthält 
neben dem Abdruck der Rechtsprechung 
das alphabetische Register für den 77. 
Band bis 86. Band einschl. Er umfaßt die 
Entscheidungen zwischen dem 22. 6. 1934 
bi« zum 2. 2. 1935,während der 85. Band 
die Entscheidungen zwischen dem 30. 12. 
1933 und 31.8.1934 enthält. Der 85. Band 
beschäftigt sich viel mit den Fragen der 
Zulässigkeit der Berufung wegen Errei
chung der Berufungsgrenze oder Grund
sätzlichkeit des Rechtsstreits. Die Mög
lichkeit der Begründung des gewöhnlichen 
Aufenthalts an zwei Orten wird in einer 
Entscheidung verneint.

2. Nachtrag zu „Baath, Fürsorge Verord
nung“. 9. Auflage. September 1934. 
RM 0,10

und

3. Nachtrag zu „Baath, Fürsorgeverord-
nung“. 9. Aufl. April 1935. RM 0,30. 
Erschienen im Verlag Franz Vahlen, 
Berlin W 9.

Der 2. Nachtrag bringt das Gesetz über 
Kleinrentnerhilfe vom 5. Juli 1934 (RGB1.I 
S. 580). Im 3. Nachtrag ist die Verord
nung über die Überleitung des Fürsorge
rechts im Saarland vom 23. März 1935 
(RGBl. I S. 416) mit den Kapiteln Wohl
fahrtspflege und Vorzugs- und Wohlfahrts
rente enthalten, der eine Vorbemerkung 
von Baath über die Zuständigkeit der Für
sorgepflicht der Verbände vorausgeht.

Die oben genannten Nachträge werden 
dem Hauptwerk unberechnet beigelegt.

Handausgabe der Rcichsversicherungs- 
ordnung nebst Durchführungs- und 
Ausführungsbestimmungen. Text
ausgabe mit Sachverzeichnis, bearbei
tet von Oberregierungsrat Kollmann. 
Dritte Auflage. Ergänzt und berich
tigt bis März 1935. Verlag von W. 
Kohlhammer, Stuttgart.

Die neue mit einer Steckmechanik ver
sehene Handausgabe enthält neben der 
Reichsversicherungsordnung und ihrem 
Einführungsgesetz eine Übersicht über die 
Gesetze, Verordnungen usw., die neben
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der Reichsversicherungsordnung veröf
fentlicht sind. Im Anhang 6ind die Ver
fahrensordnungen, die Verordnungen über 
die Zulassung von Ärzten, Zahnärzten und 
Zahntechnikern zur Tätigkeit bei den 
Krankenkassen und über Krankenbehand
lung und Berufsfürsorge in der Unfallver
sicherung u. a. enthalten. Es darf be
merkt werden, daß die neue Auflage bis 
März 1935 ergänzt und berichtigt ist.

Deutschland arbeitet. Ein Bildbuch jum 
Kampf um die Arbeit. Von Eugen 
Diesel. Eckart-Verlag, Berlin-Leip
zig 1934. 123 Seiten. RM 2,25.

Ein Bildbericht, der die Arbeitslosig
keit mit ihren traurigen Folgen (Woh
nungselend, verstaubte Maschinensäle, 
Zusammenrottungen u. a.) zeigt und dann 
den wirtschaftlichen Wiederaufstieg unter 
der zielbewußten Hand des Führers. Sei 
es der Hafen oder die Werften, seien es die 
Fabriken oder die Maurer, sei es Urbar
machung des Bodens oder die Landgewin
nung, sei es der Straßenbauer oder der 
Landmann; aus allen Gauen Deutschlands 
vermitteln die Bilder die Niederringung 
der Arbeitslosigkeit. Das Buch bildet ein 
historisches Dokument für spätere Zeiten.

Die Arbeitsvermittlung. Eine internatio
nale Studie. Internationales Ar
beitsamt, Studien und Berichte Se
rie C (Arbeitslosigkeit) Nr. 18, Genf 
1934. 271 Seiten. Preis: 6 schw. 
Franken.

Die vorliegende Studie befaßt sich mit 
der Arbeitsvermittlung durch die öffent
lichen Arbeitsnachweise, deren allgemeine 
Organisation eingangs behandelt wird, 
während sich im zweiten Kapitel die Glie
derung der Arbeitsvermittlung nach Wirt
schaftszweigen oder Berufen und Ge
schlecht der Arbeitnehmer anschließt. Das 
Problem des Berufswechsels .wird des nä
heren untersucht, und Angaben über die 
zwischenbezirkliche Vermittlung in den 
verschiedenen Ländern folgen. Interna
tionale Arbeitsvermittlung und Statisti
ken der Arbeitsvermittlung bilden den 
Schluß.

einkommens und eine Empfehlung betref
fend die Büros für entgeltliche Arbeits
vermittlung vervollständigen die Studie.

Kurze Quellenangaben aus verschiede- 
n Ländern und ein Entwurf eines Über-

Eugenik. Von Hermann Mucker mann.
Ferd. Dümmlers Verlag, Berlin und
Bonn, 1934. 173 Seiten. Preis geb. 
RM 5,85.

In der Einleitung, die über die Ge
schichte der Eugenik berichtet, werden 
die Verdienste Galtons als dem Begründer 
der Eugenik hervorgehoben. Zur Einfüh
rung in seine eigenen Gedankengänge hat 
der Verfasser einen kurzen Abschnitt über 
die Grundfragen des einfachen Mendelis
mus eingeschaltet. In seinen Betrachtun
gen über die Rassenmerkmale behauptet 
er, die seelischen Eigenschaften der Ras
sen seien noch sehr umstritten, und bis 
zur Stunde seien wir „über die Ansätze 
zu Kriterien nicht hinausgekommen“. Die 
Kulturgeschichte zeige „wohl die Über
legenheit von Völkern, aber nicht mit 
gleicher Sicherheit die von Rassen“. „Ja, 
es scheint sogar, daß bestimmte Rassen
mischungen eine besondere Kulturkraft 
besitzen.“ Verfasser distanziert sich da
mit bewußt von der nationalsozialisti
schen Auffassung, die der nordischen Rasse 
eine überlegene Kulturkraft zuerkennt. 
Verfasser unterstreicht die Galtonsche 
Auffassung, „daß sich eine nationale Eu
genik wesentlich um jene Erbanlagen zu 
kümmern habe, die in harmonischer Ras
senmischung verbunden den inneren und 
gesellschaftlichen Wert eines Menschen 
als Kind seines Volkes bestimmen“. Schon 
Galton wies die Vererbung von Begabun
gen in englischen Familien nach. Verfas
ser erweitert diese Beispiele an den Sippen 
von Bach, Krupp, Darwin-Galton; er 
weist ferner auf die Bedeutung der Zwil
lingsforschung für die Klärung des Erb
gangs hin.

Im Abschnitt über erbbiologische Dif
ferenzierung des Nachwuchses wird in be
völkerungspolitischen Fragen auf die Ver
öffentlichungen von Burgdörfer zurück
gegriffen und die Frage des Nachwuchses 
bei erblich Belasteten und bei Begabten 
angeschnitten. Die eugenische Erziehung 
müsse, wie schon Galton forderte, das 
Hauptbemühen der Eugenik sein. Galton 
hat sich schon der Hoffnung hingegeben, 
daß die Eugenik zum festen Bestand der 
Religion der Zukunft wird. Diese Erzie
hung hat schon von Jugend an einzu
setzen; liberalistische Anschauungen über 
das Geschlechtsleben vor der Ehe müssen 
beseitigt werden. Die Frage, wie man am 
zweckmäßigsten erbkranken Nachwuchs 
verhütet, beantwortet Verfasser damit, 
daß er die eugenische Erziehung auch
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hier vorherrschen lassen will. Die Ver
nichtung keimenden Lebens lehnt er als 
unvereinbar mit den Grundforderungen 
christlicher Ethik ab, aus denselben Grün
den auch die Euthanasie. Es dürfe nie
mand von der Fürsorge ausgeschlossen 
werden, auch wenn sein Leben noch so 
unwert erscheint; jedoch dürfen Aufwen
dungen für diese nicht so hoch bleiben, 
daß die erbgesunden Familien dafür dar
ben müssen. Bei der Besprechung der ne
gativen Eugenik gibt Verfasser dem Ge
setz zur Verhütung erbkranken Nach
wuchses breiteren Raum, auch die Maß
nahmen anderer Länder werden berück
sichtigt. Eine eindeutige persönliche Stel
lungnahme des Verfassers finden wir nicht; 
man geht wohl nicht fehl in der Annahme, 
daß die Enzyklika „Casti connubii“ vom 
Jahre 1930 dem orthodoxen Katholiken 
eine solche Stellungnahme verbietet, da 
diese ausdrücklich die eugenische Indika
tion zur Unfruchtbarmachung untersagt.

Im Schlußabschnitt „Eugenische Aus
lese zur Förderung der erbgesunden Fa
milie“ werden die Forderungen vorge
bracht, die Verfasser für die „naturtreue 
Normalfamilie“ schon in anderen seiner 
Werke vorgebracht hat. Dr. Tourn6.

Die unehelichen Geburten. Statistische 
Untersuchung über die unehelichen 
Geburten in Kölner Anstalten von 
1920 bis 1932. Von Dr. K. Czaba- 
nia, Köln. Kommissions-Verlag J. 
P. Bachem G. m. b. H., Köln 1934. 
52 Seiten.

Auf dem Gebiet der Unehelichenfor- 
schung ist das statistische Schrifttum für 
Arbeiten und Untersuchungen nicht voll
ständig und mangelhaft, da meistenteils 
die Arbeiten nicht nach dem Gesetz der 
großen Zahl ausgerichtet sind. Diese Män
gel versucht die Arbeit von Czabania aus- 
zuschalten.

Über einen Zeitraum von 12 Jahren hat 
der Verfasser in Kölner Anstalten Unter
suchungen angestellt, die zu aufschluß
reichen Ergebnissen führen. Köln hat der 
Verfasser deswegen gewählt, weil Köln 
durch seine Lage fremdenanziehend wirkt 
und das Kölner Zahlenmaterial besonders 
geeignet ist, die Pendelbewegungen der 
unehelichen Mütter zwischen Wohnort 
und Entbindungsort und zurück zu beob
achten.

Das statistische Material ist nicht nur 
in Tabellen aufgeteilt, dazu würden sie zu
wenig Positives bieten, sondern auch durch

graphische Darstellungen und Berechnung 
wichtiger Mittelwerte, Streuungen, Sai
sonschwankungen und Ziffern anschauli
cher und straffer gestaltet.

Der Anhang bringt interessante Tabel
len und Schaubilder, die sehr zum Ver
ständnis beitragen.

Mit dieser Arbeit dürfte Verfasser eine 
erhebliche Lücke auf diesem Gebiet aus
gefüllt haben.

Tuberkulose und Umwelt. Von Stadtme
dizinalrat Dr. med. Gustav Hoch. 
Tuberkulose-Bibliothek Nr. 47. Ver
lag von Johann Ambrosius Barth, 
Leipzig 1932. 35 Seiten.

Verfasser hat als Leiter des Stadtge
sundheitsamtes Meißen sich der Aufgabe 
unterzogen, die Tuberkulosehäufigkeit und 
-Sterblichkeit in Meißen zu untersuchen. 
Hierbei kommt er auf Grund reichhalti
gen statistischen Materials und der un
günstigen klimatisch geographischen und 
städtebaulichen Voraussetzungen Meißens 
zu dem Ergebnis, daß die Arbeiter, die in 
der Schamotte-, Porzellan- und Metall
industrie beschäftigt sind, infolge der dau
ernden Staubeinatmung und der starken 
Wärmeeinwirkung ganz besonders anfällig 
sind. Hinzu kommt noch die nicht genü
gende Ernährung wegen der niedrigen Löh
ne. All diese Momente zusammen mit der 
Tatsache, daß diese tuberkulosegefährde
ten Berufe in Meißen Zusammentreffen 
und einen verhältnismäßig hohen Anteil 
an der gesamten Industriearbeitnehmer
schaft stellen, bedingen dadurch eine hö
here Tuberkulosesterblichkeit als in an
deren Städten.
Meine Patienten die Kumpels und ich. 

27 Jahre Arzt an der Saar. Von Dr. 
Bernhard Trittelvitz. Verlegt bei 
Koehler & Amelang, Leipzig 1934. 
200 Seiten. RM 3,80.

27 Jahre lebte der Verfasser im Saar
gebiet und mußte sich als Norddeutscher 
in die Seele des Kumpels erst hincinfüh- 
len, um ihn ganz zu verstehen. Die Frie
denszeit, den Krieg und seine Folgen, die 
Besatzung mit ihren Schikanen, hat er 
durchlebt.

In seinen Erinnerungen, die besonders 
von seiner hohen sozialen Aufgabe als Arzt 
sprechen, kommt die heiße Liebe zu sei
nem Volk und Vaterland und auch der 
Saarländer zum Durchbruch. Das bren
nende Grenzlandproblem, wie es bis zum 
13. Januar 1935 bestand, wird dem Leser 
in episodenhafter Form vor Augen geführt.
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Charakter, Leiden und Heilung. Von Fritz 
Künkel. Verlag von S. Hirzel in 
Leipzig, 1934. 232 Seiten. Brosch. 
RM 6,—.

Eine gemeinverständliche Darstellung 
der gesamten Charakterpathologie gibt 
der Verfasser, indem er mit den Lebens
schwierigkeiten der Gesunden beginnt und 
mit den Leiden der Neurotiker und der 
Irren endet. Heilpädagogik, Charakter
pathologie und Charaktertherapie sind die 
drei Teile dieses Buches. Aus den Erkennt
nissen der Pathologie entwickelt sich die 
Seelenheilkunde, die für den Heilpädago
gen, Arzt und Geistlichen von nicht zu 
unterschätzender Bedeutung sein dürfte.

Menschen in der Großstadt. Von Eugen 
Sch mahl. Schriften an die Nation. 
Bd. 19. Verlag Gerhard Stalling, Ol
denburg i. O. 75 Seiten. RM 1,—.

Schmahl zeigt das Werden Berlins von 
der Siedlung bis zur heutigen Großstadt 
mit seiner nie abreißenden Hast und seiner 
Entseelung, die eine Selbstbesinnung nicht 
mehr zuläßt. Schlaglichtartig zeichnet er 
die Entwicklung — Landflucht, wirt
schaftlicher Niedergang —, die aber in der 
wiedererwachten Sehnsucht des Groß
stadtmenschen zur Natur ihren Stillstand 
gefunden hat. Davon legen die Lauben
kolonien, die Vorstadtsiedlungen, in denen 
die Menschen sich wieder erdverbunden 
fühlen, Zeugnis ab.

So wird eine langsame Entvölkerung der 
Großstadt zur Gesundheit des Volkes ein- 
setzen.

Die soziale Funktion der Erziehung. Von 
Ernst Krieck. Verlag von Julius 
Beltz, Langensalza, Berlin, Leipzig. 
Sonderdruck aus: Nohl-Pallat, Hand
buch der Pädagogik, Band II. 28 Sei
ten.

Alle Einwirkungen der Menschen auf
einander, soweit sie eine „dauernde innere 
Ausrichtung und Formung zur Folge ha
ben“, fallen unter den Begriff der Erzie
hung. Eine Erziehung findet sowohl bei 
den Naturvölkern statt, wenn sie auch 
äußerlich nicht so bemerkbar ist, wie bei 
den Kulturvölkern, deren Kennzeichen 
ihre „technische Entfaltung der Erzie
hung“ ist.

Krieck zeigt den Einfluß der Familie 
auf die Erziehung des Kindes, indem er 
auf die Erziehung in Altjuda, im Früh
christentum und im alten Rom eingeht.

Auch der Staat hat die Aufgabe, die gei
stigen Kräfte seiner Untertanen auf eine 
möglichst hohe Durchschnittsbildung zu 
bringen und das völkische Zusammenge
hörigkeitsgefühl zu stärken und zu ver
tiefen.

Bei den Religionsgemeinschaften finden 
wir den Willen zur Erziehung, der aber 
abhängig ist von ihrer Stellung zum Staat. 
An Beispielen der verschiedenen Religi
onen weist der Verfasser ihren mehr oder 
minder großen Einfluß auf die Geschicke 
der Völker nach. Ebenso haben die Be
rufsverbände ihre erzieherischen Aufgaben 
bezüglich des Berufsethos, des Fachkön- 
nens und Fachwissens zu erfüllen, um so 
die Notwendigkeit ihrer Daseinsberechti
gung zum Wohle des Ganzen unter Beweis 
zu stellen.

Jugendkundlichcs Praktikum. Von Dr. 
Arthur Kießling, Professor an der 
Pädagogischen Akademie Frankfurt 
a. Main. Julius Klinkhardt, Verlags
buchhandlung in Leipzig, 1932. 180 
Seiten.

Das vorliegende Buch soll einen Anhalt 
bilden für die Studenten, die sich mit ju- 
gcndkundlichen Fragen beschäftigen, und 
für den Dozenten eine Erleichterung, ohne 
aber dabei ein „Rezeptbuch“ zu sein.

Nach einer ausführlichen Einführung in 
die Bibliographie der Psychologie behan
delt Kießling die Forschungsmethoden des 
näheren: Die Gewinnung und Verarbei
tung jugendlicher Erkenntnisse, das per
sonale Verfahren in der Jugendkunde, An
wendungsgebiete der praktischen Jugend
kunde und jugendliche Dokumente.

Für den Studierenden dürfte das Buch 
ein wertvolles Hilfsmittel sein, bedauer
licherweise aber wird durch die im wissen
schaftlichen Schrifttum sonst ungebräuch
lichen Abkürzungen der Genuß der Lek
türe sehr beeinträchtigt.

Sag Du es Deinem Kinde! Einführung 
des Kindes und Jugendlichen in die 
Fragen nach Geburt, Zeugung und 
Liebesieben. Von Dr. med. Gerhard 
Ockel. Ein praktischer Ratgeber für 
Eltern und Erzieher. Falken-Verlag, 
Bcrlin-Lichtcrfelde. 51 Seiten. RM 
1,80.

Aus falscher Prüderie haben die Eltern 
oder Erzieher das Problem der „Aufklä
rung“ des Kindes meistens umgangen, 
ohne sich bewußt zu sein, daß sie oft genug
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das Kind Gefahren an Leib und Seele aus
gesetzt haben. Hier will mit seiner Schrift 
der Verfasser, der selbst Arzt und Fami
lienvater ist, unterstützend eingreifen.

Bei der Aufklärung des Kindes muß der 
Unterschied zwischen den Kindern vor 
den Entwicklungsjahren und während der 
Entwicklungszeit gemacht werden. Kin
der im Alter von 4—14 Jahren interessiert 
nur der tatsächliche Vorgang. Die Ver
schiedenheit der Geschlechter ist für sie 
nur ein äußerliches Unterscheidungsmerk
mal.

Bei den Kindern im Reifealter hängt 
der Erfolg der Aufklärung von dem Grad 
menschlicher Reife und Weite des Erzie
hers ab, wobei es besonders auf die geistige 
Überwindung des materialistischen Sat
zes: „Dein Körper gehört dir“ ankommt.

Bei geschlechtlichen Verfehlungen Ju
gendlicher — nicht aber bei erbveranlag
ten Jugendlichen, die rücksichtslos aus
gemerzt werden sollen — sollen Eltern 
wie Lehrer nicht die Kinder durch „ver
ständnisloses Moralisieren“ strafen, son
dern wirkliche erzieherische Hilfestellung 
leisten bei der seelischen Überwindung 
eines solchen Erlebnisses.

In seiner Natürlichkeit und Ungc- 
schminktheit wird das Buch viele Vorur
teile zum Wohle der Jugend hoffentlich 
beseitigen.

Die landwirtschaftliche Entschuldung. 
165 Fragen undAntworten. 2. Auflage. 
Verfaßt und herausgegeben von Dr. 
Karl Storm. Im Verlag für Storm’s 
Schriften, Augsburg 1934. 53 Seiten.

Der Verfasser behandelt den land
wirtschaftlichen Entschuldungskomplex 
(Schuldenregelungsgcsetz, Durchführungs - 
und Vollstreckungsschutzbcstimmungcn) 
in Frage und Antwort, eine Art, die für 
den praktischen Gebrauch geeignet ist. 
Wenn auch das Gesetz teilweise Änderun
gen bzw. Ergänzungen inzwischen erfah
ren hat, so ist das Heft dennoch bedingt 
anwendbar.

In der Verlagsbuchhandlung von J. J. 
Weber, Leipzig, sind erschienen zum Prei
se von je KM 4,80:

Die Frau in Haus, Hof und Garten. Von 
Anny Nestmann. 203 Seiten.

Dies mit zahlreichen Abbildungen ver
sehene Buch ist für die Frau geschrieben, 
die sich über die täglich in Haus, Hof und 
Garten vorkommenden Fragen unterrich
ten will. Sei es Aufteilung der Räume, 
Pflege des Gartens oder Fütterung der 
Kleintiere und was sonst der Fragen noch 
mehr sind, alles beantwortet das Buch, 
das von einer Praktikerin geschrieben ist.

Die Frau in der Küche. Von Olga Du
sch ek. 271 Seiten.

Nicht nur für eine kräftige Hausmanns
kost, sondern auch für die feine Küche 
bringt das Buch Rezepte, desgleichen aber 
auch für schmackhafte Restespeisen und 
Salate. Dabei wird nicht die Einmache
kunst und Bäckerei vergessen. Durch 
fachliche Vorbemerkungen zu jedem Ka
pitel wird die „angehende“ Köchin auf das 
Wesentliche zu ihrem Besten aufmerksam 
gemacht.

Korporative Wirtschaft in Italien. Her
ausgegeben von Dr. Horst Wagen- 
führ. Volk und Wirtschaft, neue Le- 
scstücke zur politischen Ökonomie, 
Heft 2. Junker und Dünnhaupt Ver
lag, Berlin 1934. 159 Seiten. Brosch. 
RM 3,60.

Die Sammlung „Volk und Wirtschaft“ 
will mit ihren Lesestücken Rüstzeug lie
fern im Kampf gegen die liberale Ökono
mie, die eine Volkswirtschaftslehre ohne 
Volk ist. So bringt das vorliegende Buch 
Material über die korporative Wirtschaft 
in Italien, das ja auch die liberale Öko
nomie zu überwinden versucht.

Den Grundriß des faschistischen korpo
rativen Wirtschaftsaufbaues will die Ar
beit aufzeichnen auf Grund der Abhand
lungen von Mussolini, Giuseppe Bottai 
u. a. Neben der Chronik der Korporativen 
Wirtschaftsordnung ist die Carta del La- 
voro zu Anden. Weiter sind einzelne Kor
porationsabkommen und Spezialgesetzc 
angeführt, so daß man einen guten Über
blick über italienische Wirtschaftsauffas
sung erhält.
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z. Neugestalt, d. Unchelichcnrechts), Cari
tas, 6.

Kinderglück in kinderlosen Ehen, Nieden, 
Neues Volk, 6.

Zusammenarbeit v. Adoptionsstellc, Jugend
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Verbreit, u. Bekämpf, d. Geschlechtskrank

heiten i. d. Rheinprov., Maerz, D. Rhein
provinz, 6.

Wege u. Ziele i. d. Bekämpf, d. Geschlechts
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